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Bernd-Jürgen Wendt

Industrial Democracy

Zur Struktur der englischen Sozialbeziehungen

Nach einem Wort des Zwischenkriegspre-
miers Stanley Baldwin darf sich ein engli-
scher Regierungschef mit drei Instanzen nicht 
anlegen: dem Vatikan, seinem Schatzkanzler 
und den Gewerkschaften. Edward Heath hat 
diese Regel nicht befolgt und dafür nicht nur 
mit dem Scheitern seiner Regierung 1974, 
sondern auch mit dem persönlichen Sturz von 
der politischen Rampe seiner eigenen Partei 
zahlen müssen. Sein Nachfolger Harold Wil-
son scheut mit der ihm eigenen taktischen 
Wendigkeit — als Labourpremier aber auch 
ungleich stärker als sein konservativer Vor-
gänger eingeengt durch die Fesseln parteiin-
terner Rücksichten —, selbst um den Preis ei-
ner Teuerungsrate von 26 °/o, bis jetzt an der 
lohnpolitischen Front die offene Konfronta-
tion mit den Gewerkschaften; statt dessen 
setzt er in der Inflationsbekämpfung auf den 
gerade wieder regenerierten „Sozialkontrakt" 
und die freiwillige Kooperation mit dem „Ge-
neral Council", dem Generalrat der gewerk-
schaftlichen Dachorganisation TUC (Trades 
Union Congress), und seinem Generalsekretär 
Lionel Murray.

Mit Erstaunen haben wir Deutschen — an 
eine gewerkschaftliche Disziplin gewohnt, die 
einmalig in den westlichen Industrienationen 
sein dürfte — im Winter 1973/74 beobachtet, 
wie eine zwar mächtige, insgesamt aber eben 
doch nur eine gesellschaftliche Minderheit, die 
Bergleute repräsentierende pressure group, die 
„National Union of Mineworkers", unterstützt 
von den Elektrizitätsingenieuren und den Ei-
senbahnern, in der Lage war, nicht nur die 
politische Exekutive zu Fall zu bringen, ohne 
daß das Unterhaus wesentlich an den Wil-
lensbildungsprozessen Anteil hatte, sondern 
auch die nationale Produktion auf drei Tage in 
der Woche zu drosseln und dadurch das Land 
über längere Zeit nahezu „unregierbar" zu 
machen. Der nunmehr schon über Jahrzehnte 
schwelende soziale Konflikt mit seinen zeit-
weise — wie 1973/74 — besonders heftigen 
Eruptionen hat England inzwischen den Ruf 
eingetragen, der „kranke Mann Europas" zu

I. Einleitung

sein. Ihn allerdings auf die gespannten Sozial-
beziehungen oder die Militanz einiger Ge-
werkschaften zu reduzieren, würde bedeuten, 
„ein Symptom der englischen Kra
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nkheit" für 
die Sache selbst zu nehmen und dabei das 
Wesentliche zu vergessen. „Die eigentlichen 
Ursachen liegen tiefer." ) Sie sind untrenn-
bar verwoben in die englische Sozialge-
schichte der letzten hundert Jahre, die sich 
wie das Land selbst noch heute mit ihren Ar-
chaismen, Anachronismen und Wunderlich-
keiten in einer ungebrochenen Kontinuität 
vor uns entfaltet, wie wir sie nach den diver-
sen Brüchen unserer eigenen jüngeren Ge-
schichte oft für unbegreiflich halten. „Mit der 
längsten Geschichte einer kontinuierlichen 
Entwicklung hat England nicht die Möglich-
keiten für eine umfassende“ Rekonstruktion 
gehabt, die Kriege und Revolutionen in eini-
gen anderen 2Ländern geschaffen haben." )

Einer Ursachenanalyse sei zur Veranschauli-
chung der sozialökonomischen Dauerkrise ei-
niges vergleichendes Zahlenmaterial über die 
Verlangsamung des Wachstumsprozesses und 
die unterschiedliche Arbeitsproduktivität vor- 
angestellt1): 1965 lag der reale Nettoproduk-
tionswert pro Kopf der Beschäftigten (bezo-
gen auf England = 100) in der Bundesrepu-
blik bei 130,6 und in den USA bei 184,1. Eng-
land rangierte unter den führenden Industrie-
nationen an 9. Stelle hinter Dänemark und 
knapp vor Italien und der UdSSR; ähnlich ne-
gativ lag der Vergleichswert bei der Leistung

1) Dan van der Vat (Bonner Times-Korrespondent), 
in: DIE ZEIT Nr. 6, 1. 2. 1974, S. 25.
2) H. A. Clegg, The System of Industrial Relations 
in Great Britain, Oxford 1972, S. 58 (zit. Clegg, 
Industrial Relations).
3) Die Zahlen sind aus: Royal Commission on 
Trade Unions and Employers' Associations, Selec- 
ted Written Evidence Submitted to the Royal Com-
mission (Confederation of British Industry, the 
Trades Union Congress and others) London 1968, 
S. 637 ff. (zit. Evidence) und D. Albers/W. Gold- 
schmidt/P. Oehlke, Klassenkämpfe in Westeuropa, 
rororo 1502, darin: P. Oehlke, Großbritannien, 
S. 193 ff. (zit. Oehlke).



pro Arbeitsstunde: Bundesrepublik 129,6 und 
USA 188,0. Zwischen 1959 und 1968 wuchs 
das Bruttosozialprodukt in England real um 
32 ’/o, in Frankreich und Italien um 64 %. 
Während also in den sechziger Jahren die 
reale Steigerungsrate des Bruttosozialprodukts 
zu Marktpreisen noch im Jahresschnitt bei 
3,2% gelegen hatte (Höhepunkt 1964: 5,3 °/o), 
sank sie 1971 auf 1,1 %. Die jährliche Infla-
tionsrate kletterte von dem Jahresschnitt von 
3,2 % in den sechziger Jahren (Höhepunkt 
1965: 4,9 %) 1971 bereits auf 7,6 %.

Eindrucksvoll werden die Wachstumsver- 
Schiebungen in den letzten hundert Jahren, 
die England aus seiner führenden Position als 
„workshop of the world" in die strukturelle 
Dauerkrise geführt haben, auch durch folgen-
de internationale Vergleichszahlen beleuch-
tet: 1870 lag der reale Nettopr
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zu Faktorkosten pro Beschäftigten ) in Eng-
land bei 1,725, in Deutschland bei 1,192, in 
den USA bei 1,453 (1871). 1938 hatten England 
und Deutschland mit 2,985 resp. 2,826 fast 
gleichgezogen (USA: 4,432); 1965 lag die Bun-
desrepublik mit 6,003 bereits zu 30 % über 
England mit 4,598 (USA: 8,417). Innerhalb ei-
nes knappen Jahrhunderts zwischen 1870 und 
1965 hatte Deutschland also eine Steigerungs-
rate von 400 %, die USA sogar von knapp 
500% zu verzeichnen, England — bei einer 
höheren Anfangsziffer — nur von 166 %. 1870 
unter den Industrienationen noch unangefoch-
ten an der Spitze, rutschte England in den fol-
genden hundert Jähren auf den schon er-
wähnten 9. Rang.

Hinter diesen alarmierenden Ziffern verbirgt 
sich ein komplexes Bündel von ökonomischen 
Problemen: sinkende Wachstumsraten in 
einst blühenden Industriezweigen (Kohle, Ei-
sen und Stahl, Maschinenbau, Baumwolle und 
Wolle usf.), versiegende Investitionsneigung 
auf dem privaten Sektor, teilweise Überalte-
rung und mangelnde Effizienz des Produkti-
onsapparates, lohnkosteninduzierte Verteue-
rung der Arbeitsplätze bei einem nicht ent-
sprechenden Produktivitätszuwachs, hohe 
Zahl von Arbeitskämpfen, Rückgang der in-
ternationalen Wettbewerbsfähigkeit, perma-
nenter Kursverfall des Pfundes mit periodisch 
wiederkehrenden Währungskrisen usf. Diese 
drückende Negativbilanz wird seit einigen 
Jahren, spätestens aber seit Erscheinen des 
Abschlußberichtes der 1965 von Wilson ein-
gesetzten „Royal Commission on Trade 
Unions and Employers' Associations" unter

4) Zur Herstellung eines einheitlichen Vergleichs- 
wertes wird hier ausgegangen von dem relativen 
Preisniveau von 1965, ausgedrückt in U.S.-Dollar.

Lord Donovan (Donovan-Report) im Jahre
1968, überwiegend in Verbindung gebracht 
mit sehr tiefgreifenden, da geschichtlich teil-
weise schon im 19. Jahrhundert wurzelnden
strukturellen Defekten in den britischen So-
zialbeziehungen.

„Sozialbeziehungen“ umschreiben im folgen-
den im engeren Sinne die „indu

5
strial relati- 

ons" ) als Interaktionssystem zwischen Ar-
beitnehmern (und ihren Organisationen), Ar-
beitgebern (und ihren Organisationen) und
dem Staat sowie die Einbettung dieser Inter-
aktion in die soziale und ökonomische Um-
welt, wie sie etwa bestimmt wird durch Be-
wegungen auf den nationalen und internatio-
nalen Arbeits- und Warenmärkten. Angelegt
ist dieses System der „industrial relations" 
darauf, ein „Netzwerk oder Gewebe von Re-
geln" zu etablieren und zu handhaben, „das
den Prozeß der Arbeitsregulierung bestimmt". 
Es geht hier also um „das Studium von den
Institutionen und Prozessen der Arbeitsregu- 
lierung (job regulation), seien sie formal oder
informell, strukturiert oder unstrukturiert".

5) Vgl. dazu H. Möhring, Struktur und Problema-
tik des britischen Systems der Beziehungen zwi-
schen den Sozialpartnern (Industrial Relations), 
unter besonderer Berücksichtigung der Arbeitneh-
mervertreter auf Firmenebene (Shop Stewards),
Diss. Erlangen-Nürnberg 1973, S. 5 ff. (zit. Möh-
ring), und A. Flanders, Konflikt und Kooperation. 
Eine theoretische Studie über das System der 
Industrial Relations', Frankfurt 1968 (dt. übers.), 
S. 5 (zit. Flanders, Konflikt). Aus der Fülle der Lit. 
zu den „Industrial Relations" seien hier neben den 
Büchern von Clegg, Industrial Relations, und 
Albers/Goldschmidt/Oehlke, Klassenkämpfe (mate-
rialreich, aber ideologisch recht einseitig!) u. a. er-
wähnt: A. Flanders/H. A. Clegg, The System of 
Industrial Relations in Great Britain. Its History, 
Law and Institutions, Oxford 1954 (zit. Flanders/ 
Clegg, System); E. Bandholz, Die englischen Ge-
werkschaften. Organisationstypen, Zielsetzungen, 
Kampfesweisen von der Gründung bis zur Gegen-
wart, Köln 1961 (zit. Bandholz); Royal Commission 
on Trade Unions and Employers' Associations 
1965—1968, Chairman: The Rt. Hon. Lord Donovan, 
Report, London 1968, Cmnd. 3623 (zit. Donovan- 
Report); W. E. J. McCarthy (Ed.), Trade Unions, 
Penguin Books, 1972; Ben Hooberman, An Intro- 
duction to British Trade Unions, Penguin Books, 
1974; J.-M. Fischer-Antze, Arbeitgeber-Arbeitneh- 
mer-Beziehungen in englischen Betrieben. Ein Bei-
trag zum Thema Mitbestimmung, Diss., Göttingen 
1974 (zit. Fischer-Antze); zur frühen englischen 
Arbeiterbewegung vgl. die beiden Standardwerke 
E. P. Thompson, The Making of the English Work-
ing Class, London 1963, H. A. Clegg/A. Fox/A. F. 
Thompson, A History of British Trade Unions 
since 1889, Vol. I 1889—1910, Oxford 1964. Jüngst 
als wichtige Monographie erschienen; G. Brandt: 
Gewerkschaftliche Interessenvertretung und sozia-
ler Wandel. Eine soziologische Untersuchung über 
die Entwicklung der Gewerkschaften in der briti-
schen Eisen- und Stahlindustrie 1886—1917, Frank-
furt 1975.



Bei den zahlreichen Versuchen einer Diagno-
se und Therapie der „englischen Krankheit" 
spielt der Begriff „industrial democracy" im 
Positiven wie im Negativen eine zentrale Rol-
le. So sprach Allan Flanders, einer der besten 
Kenner der „industrial relations
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", schon 1965 
in diesem Zusammenhang von einer „Fülle 
von dringenden und ungelösten Problemen" ) 
wie die Struktur der Gewerkschaften, die Or-
ganisation der Arbeitgeberverbände, die Plä-
ne zur Einkommenspolitik oder die Häufigkeit 
wilder Streiks und stellte zugleich mit Unbe-
hagen die Frage, „ob nicht die Probleme des-
halb ungelöst geblieben sind, weil das System 
der industriellen Beziehungen, das in der Ver-
gangenheit als so anpassungsfähig gepriesen 
worden ist, an seinen äußerst starren Institu-
tionen krankt. Entsprechend den technologi-
schen und ökonomischen Erfordernissen wer-
den die Beziehungen selbst zwar ständig um-
geformt, sie bleiben aber nach wie vor an all-
zu enge Institutionen gebunden, die sich be- 
harrlich gegen jede Reform sperren, obwohl 
sie überholt sind". Im Verlauf seiner Analyse 
weist er die Richtung zur Behebung der 
„Mängel unseres Systems der industriellen 
Beziehungen" dahin gehend, „daß es mehr Pla-
nung von oben und mehr Demokratie von un-
ten zu 7läßt" ).

Das Dilemma, das sich aus dieser scheinbar 
widersprüchlichen Forderung nach Planung 
und Demokratie ergibt, will er gelöst wissen 
durch „die Unterscheidung zwischen den Zie-
len überbetrieblicher und betriebsinterner Re-
gelungen" 8), womit bereits auf zwei unter-
schiedliche Ebenen der „industrial relations" 
angespielt wird. „Die Gewerkschaften und die 
Arbeitgeberverbände werden in ihrem eige-
nen Haus Ordnung schaffen, wenn sie bahn-
brechenden ünd vernünftigen Ford

9

erungen 
nach Planung und nach Betriebsdemokratie 
zu entsprechen haben." )
Wenn sich also für den Betrachter der bizar-
ren englischen Szenerie heute von der Insel 
selbst her uns so geläufige, aber auch ver-
schwommene Begriffe wie Betriebsdemokratie 
(workshop democracy), industrielle Demokra-
tie (industrial democracy) oder Mitbestim-
mung (participation) in den Vordergrund 
schieben, so kann es sich in der folgenden 
Analyse mit Flanders freilich nur um ein Auf-
weisen von „Grundzügen" der englischen In-
dustriegesellschaft und des sie strukturieren-
den Beziehungsgeflechtes handeln, nicht aber 
um einen auch nur annähernd erschöpfenden 
Überblick über die den Kontinentaleuropäer 
immer wieder verwirrende, geschichtlich ge-
wachsene und evolutionär fortentwickelte 
Vielfalt der sozialen Erscheinungen.

II. Nationale Unterschiede: 
„Industrial Democracy" und „Wirtschaftsdemokratie"

Vor einer voreiligen Gleichsetzung von „in-
dustrial democracy" und „Wirtschaftsdemo-
kratie" mit ihren jeweils sehr unterschiedli-
chen historischen Wurzeln sollte das knappe 
Diktum eines englischen Gewerkschaftsfunk-
tionärs warnen. Angesprochen auf den Ver-
gleich zwischen englischen und deutschen 
Mitbestimmungsmodellen, erklärte er ebenso 
informiert wie treffend: „Participation yes, 
partnership no!" — Hier artikulierte sich ex-
emplarisch das tiefe Mißtrauen des engli-
schen Gewerkschafters gegen jede harmoni-
sierende Partnerschafts- und Betriebsgemein-
schaftsideologie, wie sie deutsche Mitbestim- 
mungsvorstellungen seit 1918 vielfach be-
stimmt.
Während der deutschen Mitbestimmung und 
Wirtschaftsdemokratie zumindest in ihren

6) Flanders, Konflikt S. 6.
7) Flanders, Konflikt S. 56. 

neueren Ansätzen seit dem Vaterländischen 
Hilfsdienstgesetz vom Dezember 1916 und der 
Etablierung der Zentralarbeitsgemeinschaft 
im November 1918 10) überwiegend der Cha-
rakter gesetzlicher Institutionalisierung und 
obrigkeitlicher Sanktionierung anhaftet mit 
einer sehr deutlichen Tendenz auch zur For-
malisierung der Sozialbeziehungen, zeichnet 
sich die „industrial democracy" seit ihren 
Wurzeln in der Genossenschaftsbewegung in 
einer bis heute nahezu ungebrochenen Tradi-
tion von mehr als hundert Jahren stärker aus 
durch „seif government" und „voluntarism", 
gesellschaftliche Autonomie und Gegen-
machtkonzeption sowie durch eine bemer-
kenswerte „abstention of law and of Sta-

8) Flanders, Konflikt S. 76.
9) Flanders, Konflikt S. 80.
10) B.-J. Wendt, Mitbestimmung und Sozialpartner-
schaft in der Weimarer Republik, in: Aus Politik 
und Zeitgeschichte B 26/69, S. 27 ff.



te" 11). „Das eine bestimmende Merkmal der 
gesamten Geschichte der industriellen Bezie-
hungen in Deutschland ist, daß diese eine Se-
rie von reformierenden Eingriffen in die 
Struktur industrieller Unternehmungen und 
Betriebe darstellt ... Statt um industrielle Be-
ziehungen geht es bei den Auseinanderset-
zungen zwischen Unternehmern und Arbei-
tern in der deutschen Industrie immer wieder 
um die Verfassung industrieller Unterneh-
mungen. Man muß sich die Alternative verge-
genwärtigen, um das Besondere dieses Ver-
fahrens zu erkennen. Industrielle Beziehungen 
bedeuten, daß man die bestehenden Eigen-
tumsverhältnisse, Unternehmensverfassungen 
und Betriebsstrukturen, wie sie nun einmal 
sind, zwar hinnimmt, aber die aus ihnen er-
wachsenden Interessengegensätze in Institu-
tionen der Verhandlung, Vermittlung und 
(freiwilligen) Schlichtung (wie in England, d. 
Verf.) auffängt. Das deutsche Verfahren geht 
einen ganz anderen Weg. Hier werden Mittel 
und Wege für die Veränderung der inneren 
Struktur wirtschaftlicher Unternehmungen ge-
sucht, von denen die Beteiligten sich einen 
mindestens mildernden Einfluß auf die Ar-
beitskäm 12pfe versprechen." )

Geschichtliche Wurzeln

Selbsthilfe und antikapitalistisch-sozialisti- 
sche Gesellschaftsreform bestimmten als lei-
tende Prinzipien die genossenschaftlichen Zu-
sammenschlüsse von Produzenten und Konsu-
menten und die in ihnen angestrebten Ziele 
der „industrial democracy". Dabei lag der or-
ganisatorische und programmatische Schwer-
punkt entweder — wie bei den Gildensoziali-
sten*), den Syndikalisten besonders vor und 
im Ersten Weltkri
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gung oder den Industriegewerkschaftern ) 
— eindeutig auf der Produzentenseite (Asso-
ciation of Producers), d. h. auf der Forderung 
nach Klassenkampf, direkter Aktion, wor- 
kers’ control und Machtübernahme durch die 
Gewerkschaften (guilds) oder — wie beim po-

11) Hiermit wird nicht die These vertreten, als habe 
sich die englische Wirtschaft im 19. Jh. überhaupt 
in einem staatfreien Raum entwickelt. Vgl. dazu 
u. a. Ph. Deane, Die Rolle des Staates, in: R. Braun/ 
W. Fischer/H. Großkreutz/H. Volkmann, Indu-
strielle Revolution, Köln/Berlin 1972, S. 272 ff.
12) R. Dahrendorf, Gesellschaft und Demokratie in 
Deutschland, München 1965, S. 194 f.
13) G. D. H. Cole, Guild Socialism, London 1920; 
ders., Trade Unions as Co-Managers of Industry, 
in: McCarthy, Trade Unions, S. 61 ff.
14) R. Kuda, Arbeiterkontrolle in Großbritannien. 
Theorie und Praxis, Frankfurt 1970, ed. suhrkamp 
412.

15) Vgl. auch S. and B. Webb, The History of Trade 
Unionism, London 1894, zweite, erweiterte Auflage 
London 1920; vgl. weiter H. A. Clegg, Industrial 
Democracy and Nationalization, Oxford 1951; ders. 
A New Approach to Industrial Democracy, Oxford 
1960; P. Blumbeig, Industrial Democracy: The So 
ciology of Participation, London 1968.
16) F. Naphtali, Wirtschaftsdemokratie. Ihr Wesen, 
Weg und Ziel, Neuauflage Frankfurt 1969.

litisch wesentlich wirkungsvolleren Fabianis-
mus — auf der evolutionären Gesellschaftsre-
form mit Hilfe von „voluntary associations of 
consumers" und mit einer eindeutigen Einbe-
ziehung des Staates als Gesamtrepräsentanz 
(der evolutionäre Weg läßt sich in drei 
Schlagworte zusammenfassen: Gradualism — 
Parliament — Constitution). Das gesamte Ge-
meinwesen (community) sollte, in seiner um-
fassenden Funktion als Verbraucherschaft 
(consumers) wahrhaft demokratisch in ver-
schiedenen Abstufungen repräsentiert und or-
ganisiert (Co-operative Societies, Municipal 
Government, National Boards), dem Produ-
zentenegoismus der Gewerkschaften ein Ge-
gengewicht entgegensetzen.
Die vielfach noch bis heute nachwirkenden 
Programmpunkte des Fabianismus wurden be-
reits 1897 in dem wegweisenden Buch „Indu-
strial Democracy" von Sidney und Beatrice 
Webb niedergelegt15 ). „Industrial Democra-
cy" stellt sich für die Webbs dar als „sorgfäl-
tige gegenseitige Abstimmung der Macht 
und Funktionen zwischen den Produzenten- 
und den Verbrauchergenos enschaften", die 
ihren Niederschlag in einer kooperativen Be-
stellung, Ausübung und Kontrolle des Manage-
ment auf Unternehmensebene finden soll. Als 
Instrument zur evolutionären Umgestaltung 
der kapitalistischen Eigentums- und Produkti-
onsverhältnisse auf der Basis einer ausgebil-
deten und funktionsfähigen innerbetrieblichen 
und kommunalen Selbstverwaltung (Munici-
pal Socialism) läßt sich die „industrial demo-
cracy" hier durchaus vergleichen mit der 
„Wirtschaftsdemokratie", wie sie programma-
tisch richtungweisend 1928 von Fritz Naph-
tali im Auftrag des ADGB formuliert worden 
ist16 ). Strikt abgelehnt wird von den Webbs 
dagegen jede „Co-partnership of Trade 
Unions with Associations of Capitalists", wie 
sie vielfach dann im und unmittelbar nach 
dem Ersten Weltkrieg unter dem noch zu klä-
renden Stichwort „Whitleyism" praktiziert 
wurde. Demokratie, verstanden als der einzi-
ge Weg, um in der Gesellschaft Existenzbe-
dingungen herzustellen, die „ein Höchstmaß 
an Entwicklung der jedem einzelnen Men-
schen innewohnenden Gaben" garantieren, 
soll auf Betriebsebene dadurch realisiert wer-
den, daß in vergesellschafteten Unternehmen 



die überholte Eigentümer- und Management- 
.Autokratie" abgelöst wird durch eine „stän-
dig wachsende Sphäre . .. der Beratung unter 
allen betroffenen Berufsgruppen und Betriebs-
einheiten" auf Ausschußebene, komplemen-
tiert durch einen stetigen Informationsfluß 
aus der Konsumenten-Gesellschaft. Daraus 
werden sich dann „durch gemeinsame Über-
einstimmung die Ansichten und Entscheidun-
gen herausschälen".
Wir wissen, daß sich diese Hoffnungen der 
Fabianer auf eine demokratisch-genossen-
schaftliche Weiterentwicklung der „industrial 
democracy“ nicht erfüllten, daß vielmehr 
nach dem Zweiten Weltkrieg in den nationa-
lisierten Industrien der Staat eine zentrale 
Funktion übernehmen sollte; es wird zu über-
prüfen sein, ob und wieweit sich auch hier 
demokratische Mitbestimmungsvorstellungen 
haben durchsetzen können. Wir wissen wei-
ter, daß sich die schon 1897 von den Webbs 
beschworenen Gefahren eines mehr oder we-
niger unkontrollierten „Produzentenegois- 
mus" der Gewerkschaften zu Lasten gesamt-
gesellschaftlicher Bedürfnisse in einer Weise 
heute zugespitzt haben, daß mancher Englän-
der bereits das Gespenst des syndikalisti-
schen Gewerkschaftsstaates an die Wand 
malt.
Wichtig für das Verständnis dieser Entwick-
lung sind die drei Methoden, die die Webbs 
in der „industrial democracy" der kapitalisti-
schen Übergangsgesellschaft als konstitutiv 
für den gewerkschaftlichen Kampf um die 
drei Hauptziele — Verbesserung der Lohn- 
und Arbeitsbedingungen, Statusverbesserung 
des Arbeiters als „Industriebürger", Erweite-
rung und Teilhabe an der sozialen Kontrolle 
des nationalen Wirtschaftslebens — heraus-
stellen:
1 . Method of Mutual Insurance: gemeint ist 
die innergewerkschaftliche Stärkung durch 
den autonomen Ausbau eines sozialen Sicher-
heitsnetzes für die einzelnen Mitglieder in der 
Tradition der alten „Trade Clubs" und 
■Friendly Societies" (solidarische Unterstüt- 
zungsfunktion);

2 Method of Collective Bargaining: Kollek-
tivverhandlungen zwischen Arbeitnehmer- 
und Arbeitgebervertretern (ökonomische 
Schutzfunktion);
3 Method of Legal Enactment: gesetzliche 
Absicherung der gewerkschaftlichen Stel-
lung.
Weser letzte Punkt ist entwicklungsgeschicht- 
ich nur zu verstehen als Niederschlag der Er- 
lolge, die Arbeiter im Zusammenwirken mit 
beralen Unterhausmehrheiten seit 1871 in

der gesetzlichen Absicherung der Gewerk-
schaften zu verzeichnen hatten. Während die 
Methoden 1 und 3 beim weiteren Ausbau der 
„industrial democracy" im 20. Jahrhundert 
keine oder nur — wie die gesetzlichen Maß-
nahmen — eine komplementäre Rolle spiel-
ten, sich hier also ein deutlicher Unterschied 
zur gesetzlichen und institutioneilen Ausge-
staltung der „Wirtschaftsdemokratie" in 
Deutschland abzeichnete, entwickelten sich 
die von den Gewerkschaften getragenen frei-
willigen Kollektivverhandlungen (voluntary 
collective bargaining oder auch laissez-faire 
bargaining) bis heute zum zentralen Instru-
ment der englischen Wirtschaftsdemokratie 
und zum eigentlichen Machtquell der Arbei-
terbewegung. „Richtig geführte Kollektivver-
handlungen" sind nach Feststellung des Do-
novan-Report17 ) „das wirkungsvollste Mittel, 
den Arbeitern das Recht auf Vertretung bei 
Entscheidungen zu verschaffen, die ihr Ar-
beitsleben berühren, ein Recht, welches das 
Vorrecht jedes Arbeiters in einer demokrati-
schen Gesellschaft ist oder- sein sollte". Hier 
ist deutlich faßbar der Einfluß des TUC-Posi- 
tionspapiers für die Donovan-Kommission: 
„Kollektivverhandlungen sind die wichtigste 
Gewerkschaftsmethode. Sie sind in der Tat 
mehr als eine Methode, sie sind das zentrale 
Wesensmerkmal der Gewerkschaftsbewe-
gung." 18)  Nach Ansicht des amerikanischen 
Arbeitswissenschaftlers John T. Dunlop stellt 
das „collective bargaining" die „Ausdehnung 
der demokratischen Idee in die betriebliche 
Gemeinschaft" dar19 ). Dabei garantiert das 
Freiwilligkeitsprinzip (voluntary principle) 
bei den Kollektivverhandlungen nach allge-
meiner Ansicht20 ) ein Höchstmaß an Verant-
wortlichkeit (responsibility) und Kompromiß-
bereitschaft (readiness to compromise) bei 
den Tarifparteien sowie an Flexibilität (flexi- 
bility) und Anpassung (adaptibility) bei der 
Formulierung und Handhabung der Vertrags-
bedingungen an die jeweils besonderen be-
trieblichen oder zeitlichen Umstände.

17) Donovan-Report S. 54, § 212.
18) Trades Union Congress, First Memorandum: 
Trade Unionism, in: Evidence S. 127, § 125.
19) Zit. nach Flanders/Clegg, System, S. 316.
20) Confederation of British Industry, First Memo-
randum, in: Evidence, S. 295, § 187; A. Flanders,
Memorandum, in: Evidence, S. 556 f.; H. A. Turner, 
Memorandum, in: Evidence, S. 661, §§ 6 u. 7. 

Klassengebundenes Konfliktdenken

Eine genauere Analyse des „collective bar-
gaining" weiter unten wird deutlich machen, 
daß es zwar auf höchster Ebene als „industry- 
wide or industrial bargaining" zu weitgehend 



schriftlich vereinbarten, wenn auch rechtlich 
nicht einklagbaren Abmachungen (legally 
non binding and non enforceable agreements) 
führt und auch gewissen prozeduralen Regeln 
unterliegt (procedures), sich aber auf unte-
rer, betrieblicher oder Unternehmensebene 
(workshop or domestic bargaining) einer 
schriftlichen und formalisierten Regulierung 
im allgemeinen entzieht. Absprachen sind 
hier in der Regel mündlich und halten sich im 
Rahmen des Hergebrachten (custom and prac- 
tices). Während also die Mitbestimmung in 
Deutschland in ihren verschiedenen Formen 
und Stufen vom Betriebsrat bis zum halbpari-
tätischen Aufsichtsrat und Arbeitsdirektor, 
verbunden mit einem sehr ausgebauten Ar- 
beits- und insbesondere Tarifrecht, dem indu-
striellen System bewußt gesetzlich fixierte 
und legitimierte Ordnungsstrukturen einzieht 
und im Grunde auch integrativ darauf abzielt, 
für eine rechtzeitige Abstimmung gegensätzli-
cher Positionen zwischen Arbeitgebern und 
Arbeitnehmern wirkungsvoll arbeitende und 
verbindlich institutionalisierte Konfliktlö-
sungsmechanismen bereits im „Vorhof" der 
eigentlichen Entscheidungen einzubauen, be-
vor sich ein sozialer Konflikt voll ent-
lädt21 ), hat sich im „collective bargaining" 
wie überhaupt in der militanten Verteidigung 
der Tarifautonomie gegenüber staatlichen 
Eingriffen oder einer Partnerschaftsideologie 
durch die englischen Gewerkschaften bis heu-
te ein aus der bewußten Klassenkonfrontation 
gespeistes „Gegenmachtdenken" erhalten. Die 
volle Verantwortung für die Austragung und 
Regulierung eines Sozialkonfliktes soll mög-
lichst bei den Sozialparteien bleiben. „Das 
zentrale Problem der industriellen Beziehun-
gen liegt darin, wie man bei geringst mögli-
cher Zuflucht zu rechtlichen Sanktionen ei-
nen Satz von Verfahrensregeln (a set of rules 
and procedures) für die Regulierung der Ein-
kommen und Arbeitsbedingungen und 

22

für die 
gesittete (civilized) Auflösung von Konflikten 
entwickeln kann." )

24) Vgl. Anm. 1.
25) Vgl. Anm. 1.
26) DIE ZEIT, Nr. 6 v. 1. 2. 1974, S. 26,
27) Clegg, Industrial Relations, S. 29.

Fischer-Antze 23 ) führt dieses klassengebun-
dene Konfliktdenken, wie es sich im „collecti-
ve bargaining" als Kernbereich der „indu-
strial democracy“ . viel intensiver artikuliert 
als in der deutschen Wirtschaftsdemokratie, 
zurück auf die in England noch sehr lebendi-

*21) W. Tegtmeier, Wirkungen der Mitbestimmung 
der Arbeitnehmer. Eine sozial-ökonomische Ana-
lyse potentieller und faktischer Wirkungen der 
Mitbestimmung im Unternehmen und im unterneh-
mensexternen Bereich, Göttingen 1973 (Wirtschafts-
politische Studien 30).
22) T. Lupton, Memorandum, in

23)
: Evidence, S. 612. 

 Fischer-Antze, S. 72 f. 

ge Locke'sche Tradition der gewaltenteilenden 
Demokratie, nach der Macht nur durch Ge-
genmacht kontrolliert werden kann. Ergän-
zend sollte man hinzufügen, daß sich in dem 
La

24
nd, in dem nach Aussage des Bonner Ti- 

mes-Korrespondenten ) „die Klassengegen-
sätze am stärksten ausgeprägt sind", jeden-
falls viel auffälliger und verkrusteter als in 
der westdeutschen Nachkriegsgesellschaft, 
der soziale Konflikt nach wie vor sehr inten-
siv aus dem schon vor hundert Jahren von 
Disraeli beschworenen Bild von den „two na- 
tions" herleiten läßt, aus dem Bewußtsein ei-
nes tiefen und letztlich unaufhebbaren Gra-
bens zwischen „them" and „us“, „denen da 
oben" und „uns hier unten". Die sicher kaum 
in Verdacht einer übermäßigen Gewerk-
schaftsfreundlichkeit stehende Financial Ti-
mes schreibt: „Die britische Krankheit ist der 
Klassengegensatz. Unsere Probleme werden 
erst dann gelöst, wenn wir von Männern re-
giert werden, die dies begriffen haben.“ 25)  
Und der Times-Korrespondent pflichtet ihr 
bei: „Aber die Teilung Großbritanniens in 
zwei Nationen wird erst dann überwunden 
sein, wenn alle unverdienten Privilegien be-
seitigt sind und ein neues gesellschaftspoliti-
sches Konzept zu einer echten Umverteilung 
des Vermögens führt. Englands weltweiter 
Ruf als demokratisches Land gilt nur für 90 
Prozent der Bevölkerung. Die übrigen zehn 
Prozent haben ohne Abstimmung beschlossen, 
daß sie gleicher sind als die anderen." „Dem 
Mißtrauen bei den Gewerkschaften", schreibt 
Heinz Michaelis im gleichen Zusammen-
hang 26 ) unter dem treffenden Titel „Arbeits-
kampf statt Arbeitsrecht", „ihre Gegenmacht-
position zugunsten reglementierter Konflikt-
lösungen abzubauen, entspricht ein Mißtrauen 
bei den Unternehmern gegenüber den Unions, 
Diese Situation erzwingt bei allen, auch bei 
kleineren Konflikten, Machtproben. Und so 
arbeiten Gewerkschaften und Unternehmer 
Hand in Hand, eine notwendige Modernisie-
rung der Industrie zu verhindern." Die soziale 
Landschaft, in die die „industrial relations" 
eingebettet sind und die sich heute noch ein-
drucksvoll in den alten Bergbaugebieten von 
Wales und Mittelengland nacherleben läßt, 
nährt ein „Klassenbewußtsein, das dazu bei-
trägt, die Gruppensolidarität unter den Arbei-
tergruppen innerhalb der Gesellschaft zu stär-
ken" 27),  und gibt damit eine der Grundvor-
aussetzungen für das erfolgreiche Durchste-
hen der Machtproben im „collective bargai- *



ning" ab: eine aus einer spezifischen Arbei-
terkultur und einer antibürgerlichen Gegen-
ideologie gespeiste Militanz und innere prole-
tarische Konsistenz vieler Gewerkschaften. 
„Die Trennung zwischen ,uns hier' und .de-
nen dort'", schreibt Asa Briggs, einer der füh-
renden englischen Sozialhistoriker, „ist der 
zentrale Punkt in den industriellen Beziehun-
gen in einer Zeit, die nicht nur die ökonomi-
schen Institutionen von .Arbeit' und .Kapital' 
akzeptiert hat, sondern die auch bereit ist, so-
zialistische Regierungen zu wählen und zu er-
tragen." 28)
Wenn H.-U. Wehler29) als einen der sechs 
charakteristischen Subprozesse im Moderni-
sierungsprozeß der westlichen Industriege-
sellschaften seit dem 18. Jahrhundert — mit 
aller Skepsis freilich gegenüber dem globalen 
und undifferenzierten Erklärungsanspruch der 
im Augenblick in der Geschichtswissenschaft 
so modischen Modernisierungs-Theorie — die 
«Institutionalisierung von (sozialen) Konflik-
ten" hervorhebt, d. h. die Herausbildung einer 
«Vermeidungsstrategie", „die Konflikte da-
durch einhegt, daß sie sie organisations- und 
verfahrensabhängig gemacht" und sie damit 
gleichsam „gezähmt" werden, so mag dies auf 
die Tarifbeziehungen wie auf die Sozialbezie-
hungen in Deutschland allgemein weitgehend 
zutreffen, England aber entpuppt sich, was 
übrigens dort selbst durchaus empfunden 
wird, unter diesem Aspekt als geradezu „anti- 
modern“ und anachronistisch. Gerade das oft 
sehr ungeregelte und anarchische „collective 
bargaining“ auf Betriebsebene (work-floor 
bargaining oder auch workshop democracy) 
wird vielfach als ein Haupthindernis für die 
Modernisierung und Effektivierung der briti-
schen Wirtschaft gesehen.

28) A. Briggs, Social Background, in: Flanders/ 
Slegg, System, S. 25.

29) H.-U. Wehler, Modernisierungstheorie und Ge- 
schichte, Göttingen 1975, S. 17.

Man wird hier stets zu berücksichtigen ha-
ben, daß sich die englischen Sozialbeziehun-
gen im Gegensatz zu den deutschen bereits 
unter den Bedingungen der Frühindustrialisie-
rung ausgeformt haben in einer Industrie-
landschaft, die noch bestimmt war durch den 
handwerklich ausgerichteten Klein- und 
Mittelbetrieb, durch einen starken Regionalis- 
mus in der Ausbildung der Produktionszen-
tren sowie durch einen sehr niedrigen Orga-
nisations- und Konzentrationsgrad sowohl in 
der Herstellung als auch in den gesellschaftli-
chen Beziehungen. Auffallende Relikte dieser 
frühindustriellen Periode wie die „Bunt- 
scheckigkeit" im Gewerkschaftswesen (mul- 
ti-unionism) mit den diversen Abgrenzungs-

konflikten (demarcation disputes), die Hand-
werkstradition (craft System) mit ihrem zünf- 
tischen Status-quo-Denken in der Beschik- 
kung von bestimmten Arbeitsvorgängen (job 
regulation), die allgemeine Abneigung gegen 
das Industrieverbandsprinzip (industrial unio- 
nism) sowie die heute noch starke Stellung 
lokaler Gewerkschaftszentren (districts and 
branches) haben sich bis in die Gegenwart er-
halten und stellen vielfach ein unüberwindba-
res Hindernis dar für die notwendige Mobili-
tät und Anpassungsfähigkeit auf dem Arbeits-
markt. Die englischen Sozialbeziehungen ha-
ben sich in ihren Grundzügen, was besonders 
für das „collective bargaining" und die An-
fänge im Verbandswesen gilt, herausgebildet, 
lange bevor England in die Phase des „orga-
nisierten Kapitalismus" eintrat, in eine Perio-
de kapitalistischer Entwicklung also, die nach 
Kocka 30)  gekennzeichnet ist u. a. durch Kon- 
zentrations- und Zentralisationsbewegungen 
in Industrie, Handel und Bankwesen sowie auf 
dem Arbeitsmarkt durch „das Prinzip der be-
wußten kollektiven Organisation", das „zu-
nehmend das individuelle Konkurrenz-, 
Tausch- und Vertragsprinzip, das sog. .freie 
Spiel der Kräfte'" verdrängte. Das System der 
„kollektiven Organisation" ist in England 
teilweise noch bis heute trotz der gewerk-
schaftlichen Zusammenschlüsse nach dem Er-
sten und dem Zweiten Weltkrieg viel stärker 
als auf dem Kontinent zersplittert und in sich 
heterogen; es hat unter dem Widerstand der 
„vested interests" den allgemeinen Trend zur 
Konzentration und Zentralisation sehr viel 
später und auch dann nur zögernd mitge-
macht, und die Einzelgewerkschaften genie-
ßen gegenüber dem Dachverband ein viel hö-
heres Maß an Autonomie und Bewegungsfrei-
heit als ihre deutschen Pendants. Schließlich 
wird man nie übersehen dürfen, daß in Eng-
land die Arbeiterpartei ein Geschöpf der Ge-
werkschaftsbewegung ist und sich daraus 
auch das selbstbewußte Auftreten der Ge-
werkschaftsführer erklären läßt, während in 
Deutschland umgekehrt sich die Gewerk-
schaften erst mühsam von ihren politischen 
„Geburtshelfern" in den großen Massenstreik- 
und Revisionismusdebatten des beginnenden 
20. Jahrhunderts emanzipieren mußten.

30) J. Kocka, Organisierter Kapitalismus oder Staats-
monopolistischer Kapitalismus? Begrif liche Vorbe-
merkungen, in: H.-A. Winkler (Hrsg.), Organisier-
ter Kapitalismus. Kritische Studien zur Geschichts-
wissenschaft 9, Göttingen 1974, S. 20 f.; vgl. 
in demselben Band: H. Medick: Anfänge und Vor-
aussetzungen des organisierten Kapitalismus in 
Großbritannien 1873—1914, S. 58 ff., und B.-J. 
Wendt, War Socialism — Erscheinungsformen und 
Bedeutung des Organisierten Kapitalismus in Eng-
land im Ersten Weltkrieg, S. 117 ff.



Der Tarifvertrag
Selbst wenn man von einer gemeinsamen 
Zielsetzung von „industrial democracy“ und 
„Wirtschaftsdemokratie“ ausgeht, wie sie 
sich etwa terminologisch in der übereinstim-
menden Forderung nach dem „industrial Citi-
zen" 31)  resp. dem „Industriebürger* und in-
haltlich in dem Verlangen nach „kollektiver 
Durchsetzung größerer Kontrolle über die Ar-
beitssituation durch die Arbeiterschaft" 32) 
niedergeschlagen hat, so ergeben sich doch in 
den Instrumentarien und Ebenen der Durch-
setzung wie in den gesellschaftlichen Rah-
menbedingungen erhebliche Unterschiede. Sie 
sind nur wieder aus den voneinander abwei-
chenden geschichtlichen Traditionen zu erklä-
ren. In England hat sich der frei ausgehandel-
te kollektive Tarifvertrag als Kern der „indu-
strial democracy* schon um die Mitte des 
19. Jahrhunderts — zunächst nur auf lokaler 
und erst unmittelbar vor und im Ersten Welt-
krieg auf nationaler Ebene — zusammen mit 
einer Ausformung und Stärkung von kollekti-
ven Arbeitnehmer- und Arbeitgeberorganisa-
tionen entwickelt, bevor ihn der Staat über 
das Parlament gesetzlich abstützte (s. u.) oder 
gar überhaupt so etwas wie ein Arbeitsrecht 
oder eine Sozialgesetzgebung im umfassenden 
Sinne erließ. In Deutschland verhielt es sich, 
worauf Biedenkopf mit Recht hinweist 3), wie-
derum umgekehrt: „Ein ausgebildetes Tarif-
vertragssystem setzt neben der rechtlichen 
Anerkennung vor allem die Organisation als 
Kontrahenten des Unternehmers voraus. In 
den unabhängigen, auf der Facharbeiterschaft 
und dem Handwerk aufbauenden Trade 
Unions Englands und der Vereinigten Staaten 
waren sie vorhanden. Die Stellung und Funk-
tion der deutschen Gewerkschaften dagegen 
waren bis nach der Jahrhundertwende unge-
klärt .. Der Tarifvertrag wurde (in Deutsch-
land) ... nicht nur in Parteikreisen, sondern 
zunächst auch in der Gewerkschaft mit Miß-
trauen als vertragliches Übereinkommen be-
trachtet, das von der Idee des Klassenkamp-
fes abwich... Die Folge der durch diese und 
andere Gründe bedingten Verzögerung war 
es, daß die ersten größeren Tarifverträge in 
Deutschland bereits auf eine, wenn auch noch 
nicht ausgebildete, so doch in den Grundzü-

31)  A. Fox, A Sociology of Work in Industry, Lon-
don 1971, S. 154 (zit. Fox, Sociology); Flanders/ 
Clegg, System, S. 316.
32) Industrial. Democracy. Report by the TUC Ge-
neral Council to the 1974 Trades Union Congress, 
July 1974, S. 27, § 62 (zit. Industrial Democracy). 
33) K. Biedenkopf, Sozialpolitik und Arbeitsrecht, 
in: H. Mommsen/D. Petzina/B. Weisbrod, Industriel-
les System und politische Entwicklung in der Wei-
marer Republik, Düsseldorf 1974, S. 296 ff. 

gen festliegende und bis heute verbindliche 
staatliche Arbeitsschutz- und Sozialgesetzge-
bung trafen. Als sich die Gewerkschaften ent-
schlossen, den Tarifvertrag zum Gegenstand 
ihrer Politik zu machen, hatten die Konse-
quenzen des Frühkapitalismus den Staat be-
reits veranlaßt, einzugreifen.“ Der Tarifver-
trag erfuhr in Deutschland „keine dem Gesell- 
schafts- oder Kartellvertrag ähnliche Ent-
wicklung und Vervollkommnung. Er blieb ein 
vergleichsweise rudimentäres Instrument zur 
Regelung wesentlicher Arbeitsbedingungen“. 
Das Verhältnis von staatlichen Schutzmaß-
nahmen und kollektiver Selbsthilfe hat sich 
in Deutschland — in diametralem Gegensatz 
zu England — nicht „zugunsten einer Subsi-
diarität des staatlichen Eingriffes" verändert. 
„Die deutschen Gewerkschaften sahen es — 
im Gegensatz zu ihren angelsächsischen 
Schwesternorganisationen — nicht als eine 
Bedrohung ihrer Wirksamkeit und Notwen-
digkeit an, daß der Staat weite Teile des ar-
beitsrechtlichen Bereiches durch seine Ge-
setzgebung ordnete; sie fordern vielmehr 
noch heute in ihren Programmen mit der 
Schaffung eines Gesetzbuches eine umfassen-
de gesetzliche Kodifikation des Rechts der 
abhängigen Arbeit — obgleich eine solche 
Kodifikation den Wirkungsbereich der kollek-
tivvertraglichen Regelung beeinträchtigen 
müßte.“

Gegen Staatsinterventionismus

Wir begegnen hier in dem traditionellen Be-
harren auf „abstention of law and of State“ 
einem weiteren Charakteristikum der „indu-
strial democracy". Freilich zeichnet sich hier 
seit etwa zehn Jahren ein grundlegender 
Wandel in Richtung auf mehr Staatsinterven-
tionismus und -omnipotenz ab. Noch 1954 
konnte der bekannte englische Arbeitsrechtler 
Otto Kahn-Freund stolz feststellen: „Es gibt 
vielleicht kein größers Land in der Welt, in 
dem das Recht in der Ausformung der (indu-
striellen) Beziehungen eine weniger bedeutsa-
me Rolle gehabt hat als Großbritannien und 
in dem heute noch Recht und Rechtswissen-
schaft mit den Arbeitsbeziehungen weniger 
zu tun haben. Nach Ansicht des Autors ist 
dies ein Zeichen, daß diese Beziehungen von 
Grund auf gesund sind. Der Verlaß auf Ge-
setzgebung und gesetzliche Sanktionen für 
die Durchsetzung von Rechten und Pflichten 
zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern 
mag Symptom eines wirklichen oder beste-
henden Zusammenbruches und besonders sei-
tens der Gewerkschaften häufig ein Zeichen 
von Schwäche, sicher aber nicht eines der



Stärke sein." 34) Unter diesem Aspekt der 
Stabilität und eines „reibungslosen Funktio-
nierens der Arbeit-Management-Beziehungen" 
unter einem „effektiven System von Kollek- 
tivverhandlungen" (Kahn-Freund) wurden 
auch bis vor wenigen Jahren noch die Mitbe-
stimmungsregelungen in Deutschland und ins-
besondere die paritätische Mitbestimmung, 
mit der man sich sehr intensiv auseinander-
setzte86), außerordentlich kritisch und sogar 
als Zeichen gewerkschaftlicher Schwäche, auf 
jeden Fal  aber als dem britischen industriel-
len System völlig inadäquat beurteilt. Bis sich 
hier seit etwa 1966 jedenfalls im TUC und in 
der Labour Party ein — noch unten zu analy-
sierender — Wandel in Richtung auf das 
deutsche Mitbestimmungsmodell auf Unter-
nehmensebene (co-determination) abzeichne-
te, beharrten die britischen Gewerkschaften 
in ihrer konfliktorientierten Haltung: „Die 
traditionelle Haltung der britischen Gewerk-
schaften gegenüber Entwürfen für eine .Mitbe-
stimmung' im Management der Privatindu-
strie war ablehnend. Man ging davon aus, 
daß der grundlegende Interessenkonflikt (ba- 
sic conflict) zwischen den Arbeitern und den 
Kapitalbesitzern und ihren Bevollmächtigten 
jede Mitbestimmung von Gewicht bei Mana-
gemententsche 36idungen verhindert. “ )

34) 0. Kahn-Freund: Legal Frame Work, in: Flan- 
ders/Clegg, System,'S. 44.

35) Literatur bei Fox, Sociology, S. 67.
36) Industrial Democracy, S. 14, § 24.
37) H. A. Clegg/T. E. Chester, Joint Consultation, 

in: Flanders/Clegg, System S. 361.
38) Flanders/Clegg, System, S. 363.
39) H. A. Clegg, Mitbestimmung und gewerkschaft- 

iche Macht. Eine britische' Stellungnahme zum 
deutschen Mitbestimmungsrecht, in: Gewerkschaft- 
she Monatshefte 8, 1957, S. 615 ff. (zit. Clegg, 

Mitbestimmung); ders., Die Demokratisierung der 
Wirtschaftspolitik in Großbritannien, in: A. F. Utz/ 
F B. Streithofen (Hrsg.), Demokratie und Mitbe-

Stimmung. Symposium Internationale, Referate und 
Diskussionen, Stuttgart 1970, S. 157 ff. (zit, Clegg, 
Demokratisierung).

Distanz zum deutschen Modell

1954 sah H. A. Clegg, einer der besten Kenner 
der „industrial relations", in der Tatsache, 
daß sich die westdeutschen Gewerkschaften 
drei Jahre vorher im Mitbestimmungsgesetz 
von 1951 ausdrücklich „by Law" eine institu-
tionalisierte Mitwirkung an den Entscheidun-
gen auf Unternehmensebene hätten einräu-
men lassen, „ein Zeichen von Sch 37wäche" ), 
während es in England die Tarifparteien vor-
zögen, „sich auf ihre eigene Stärke zu verlas-
sen“38 ). Drei Jahre später war derselbe 
Clegg in einer eingehenden Würdigung der 
deutschen Mitbestimmung in den „Gewerk-
schaftlichen Mon 39atsheften" ) höchstens be-

reit einzuräumen, die deutschen Gewerk-
schaften könnten nach ihren leidvollen Erfah-
rungen mit den kapitalistischen Steigbügel-
haltern des Nationalsozialismus einigen 
Grund haben, an die Fes elung unternehmeri-
scher Macht durch wirtschaftliche Mitbestim-
mung zu glauben, im übrigen aber habe die 
britische Gewerkschaftsführung „für sich 
selbst in der britischen Industriff eine Macht-
position errungen, ohne eine rechtlich veran-
kerte Autorität über Betriebe oder in den Be- , 
trieben zu haben. Sie braucht die Mitbestim-
mung nicht. Mehr noch, ihre Macht könnte 
durch deren Einführung gefährdet werden. 
Denn es könnte dann den Gewerkschaftsmit-
gliedern erscheinen, als ob sie Bindungen zu 
den Betriebsleitungen eingehe, und sie könnte 
dadurch in eine schwierige Lage kommen, 
wenn sie sich gegen linksradikale Revolten in 
den Gewerkschaften verteidigen muß." Die 
Mitbestimmung werfe zwei Grundprobleme 
auf: „Das erste ist das bekannte Problem, ob 
solche paritätischen Institutionen wirklich 
das Machtmittel der Massenaktion ersetzen 
würden oder ob sie es nicht hur den Gewerk- 
schaftsführern aus der Hand nehmen, die sich 
an solche Institutionen binden, und es inoffi-
ziellen Gruppen zuspielen. Diese Frage ist in 
Großbritannien von größerer Bedeutung als in 
der Bundesrepublik. Das zweite und mehr all-
gemeine Problem ist, ob das traditionelle 
Machtmittel überhaupt durch etwas anderes 
ersetzt werden sollte. Die Gewerkschaften 
sind ja doch die Organisationen derer, denen 
es an genügender Kraft fehlt, die normalen 
Kanäle gesellschaftlich wirksamer Macht zu 
benutzen. Das Mittel der Massenaktion stellt 
den Ausgleich dar. Im Vergleich mit den ge-
schliffenen und subtilen Formen der Gesetz-
gebung und althergebrachter Konventionen 
ist es der Natur der Sache nach ein grobes 
und unbeholfenes Mittel. Je weniger es ange-
wendet wird, desto besser ist es — aber kön-
nen wir wirklich eine Gesellschaft wollen, in 
der es dieses Mittel nicht mehr gibt?" Ab-
schließend wirft Clegg noch einmal die — je-
den englischen Gewerkschaftsführer bewe-
gende — Frage auf, wieweit eine gesetzliche 
Verankerung und Formalisierung von be-
stimmten Rechten nicht die originären 
Machtträger auf einen reinen Funktionärssta-
tus innerhalb der neuen Regulierungsmecha-
nismen denaturiert oder sie doch zumindest 
in ihrer über mehr als hundert Jahre dem 
Klassenstaat abgetrotzten Machtvollkommen-
heit dermaßen beschneiden könnte, daß sie 



nur noch ein Schatten ihrer selbst sind: 
„...Könnte das, was erreicht wird, nicht in 
höherem Maße als Erfolg der gesetzlich ver-
ankerten Rechte der Gewerkschaften durch 
die Mitbestimmung erscheinen, statt als Er-
rungenschaften unabhängiger gewerkschaftli-
cher Macht?“
Als Beweis dafür, wie kritisch auch die Ar-
beitgeber in England einer zu starken rechtli-
chen Fixierung der „industrial relations" ge-
genüberstehen, sei noch folgendes Zeugnis 
der Maschinenbau-Arbeitgeber in Coventry 
angeführt: „Der stark legalistische Rahmen 
der deutschen Industriebeziehungen ist viel-
leicht mehr in Übereinstimmung mit den teu-
tonischen Charakterzügen von Ordnung und 
Disziplin als mit der angelsächsischen Lais  
sez-Faire-Philosophie. Die Deutschen lieben 
es, ein wohlreguliertes System zu ha-
ben. 40“ )
Gerade in der Gegenüberstellung mit den Pro-
blemen der deutschen Mitbestimmung, die üb-
rigens auch in der westdeutschen Arbeiterbe-
wegung immer wieder selbstkritisch gesehen 
und diskutiert worden sind410), hebt sich das 
Selbstverständnis der britischen Gewerk-
schaftsbewegung besonders plastisch heraus. 
Wir werden weiter unten sehr genau die Ur-
sachen zu prüfen haben, die die Labour Party 
und den TUC seit nunmehr einigen Jahren in 
einer bemerkenswerten und in den Einzelge-
werkschaften noch keineswegs überall akzep-
tierten Schwenkung auf einmal mit wohlwol-
lendem Interesse auf die deutsche Mitbestim-
mung blicken lassen. Neben den bisher aufge-
führten Gründen dafür, daß „das britische Sy-
stem der industriellen Beziehungen auf frei-
willig vereinbarten Regeln basiert, die prinzi-
piell nicht durch das Recht aufgezwungen 
werden“ 42 ), und daß auch Arbeitgeber- wie 
Arbeitnehmerorganisationen bisher wenig 
Neigung zeigten, in eine institutionalisierte 
Mitverantwortung und Selbstbindung einzu-
treten, wird man zum Verständnis der „ab- 
stention of law and of State“ noch einmal 
Tradition und Geschichte bemühen müssen.

40) Zit. nach THE SUND AY TIMES v. 16. 2. 1975,
S. 57.
4) B.-J. Wendt, Wirtschaftliche Mitbestimmung — 
ein Problem unserer Wirtschafts- und Sozialord-
nung, in: Schriften der Bundeszentrale für politische 
Bildung, Bonn 1969.
43) Donovan-Report, S. 203, § 751.

Gewerkschaft und Common law

Der Freiraum gewerkschaftlicher Aktivität, 
Immunität und Streikrecht wurden, begin-
nend mit der „Trade Union Act" von 1871, in 

einem nahezu fünf Jahrzehnte währende 
„dramatischen Konflikt zwischen commo 
law und Gesetzgebung" 43 ) dem bürgerliche 
Klassenstaat und einer durch ihn etablierte 
und gestützten besitzbürgerlichen Klassenj 
stiz abgetrotzt. „Das Rech
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t entwickelte sic 
stückweise in dem Maße, wie unannehmbare 
richterlichen Entscheidungen korrigierend 
Gesetze (remedial Statutes) folgten; einer de 
Hauptgründe für den irgendwie chaotische 
Zustand des gegenwärtigen Gesetzesrecht 
liegt darin, daß dieses Recht größtenteil 
mehr verabschiedet wurde, um die Unzuläng 
lichkeiten des common law (common law dis 
abilities) zu beseitigen, als deshalb, um positi 
ves Recht zu schaffen." ) 
Orientiert am Schutz der persönlichen Entfal 
tung, an der Vertragsfreiheit und am uneinge 
schränkten Eigentumsgebrauch als de 
Grundwerten der bürgerlichen Gesellschaf 
entwickelte die Rechtsprechung (judge-mad 
law) im common law des 19. Jahrhunderts zu 
nächst im „law of criminal conspiracy" (mi 
strafrechtlicher Haftung) und dann nach de 
„Conspiracy and Protection of Property Act 
von 1875 im „law of civil conspiracy“ (mit zi 
vilrechtlicher Haftung — aufgehoben durcl 
die „Trade Disputes Act“ von 1906) ein aus 
geklügeltes System von antigewerkschaftli 
chen Sanktionen, um „die volle Freiheit de 
Person in der Verfügung über ihre eigene Ar 
beitskraft und ihr eigenes Kapital nach ihren 
eigenen Willen" zu schützen und „jede Ein 
mischung in das Gewerbe, das Geschäft ode 
das Beschäftigungsverhältnis einer anderer 
Person oder in das Recht dieser Person, übei 
eigenes Kapital und eigene Arbeitskraft nach 
Gutdünken zu verfügen", unter Strafe zu stel-
len 45 ).
Unterstützt von einer bürgerlich-radikal-
liberalen Parlamentsmehrheit und dem er-
sten Kabinet  Gladstone konnten die Ge-
werkschaften dann mit Hilfe der Legislati-
ve durch die „Trade Union Act" von 1871 und 
die nicht minder berühmte „Conspiracy and 
Protection of Property Act" von 1875 in das 
common law wichtige Breschen schlagen, in-
dem die Gesetzgebung zum erstenmal den bis-
herigen Rechtsgrundsatz der unbedingten 
„freedom of trade" durchbrach und die Ge-
werkschaftsarbeit „in restraint of trade" und 
„in contemplation or furtherance of a trade 
dispute" legalisierte, d. h. entsprechende Im-
munität gegen Strafverfolgung zusicherte.

43) O. Kahn-Freund, Legal Frame Work, in: Flan- 
ders/Clegg, System, S. 105.
4) Donovan-Report, S. 204, § 754.
43) O. Kahn-Freund, Lega! Frame Work, in: Flan 
ders/Clegg, System, S. 112 f.



Wichtig bis heute ist, daß die Section des 
Gesetzes von 1871 die Gerichte aus der kol-
lektiven Gestaltung der Arbeitsbeziehungen 
ausdrücklich ausschloß. Seitdem führen die 
Kollektivverhandlungen abweichend zum 
deutschen Arbeitsrecht nicht zu rechtlichen 
Zwangsnormen (legally non binding and non 
enforceable), denen sich beide Kontrahenten 
bei Androhung von Strafe für eine vereinbar-
te Zeit unterwerfen müssen, und auch nicht 
zu gerichtlich einklagbaren „contracts", son-
dern lediglich zu einem „gentlemen
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’s agree- 

ment binding in honour" ) und nur durch-
setzbar mit „sozialen Sanktionen". „Soziale 
Sanktionen“ (strike, go-slow, work-to-rule, 
overtime ban, restriction of Output, withdra- 
wal of goodwill) stehen nach englischer Vor-
stellung traditionell höher als „rechtliche 
Sanktionen".

Bei diesem historischen Befund dürfte es 
nicht verwundern, daß sich das Festhalten der 
Gewerkschaften am geheiligten Prinzip des 
.voluntarism" und am Postulat autonomer 
Selbstbestimmung bis heute auch auf ein nie 
ausgeräumtes Mißtrauen gegenüber dem 
Staat als Klassenstaat und dem Recht als 
Klassenrecht gründet. Dies klingt auch an in 
dem Positionspapier der Law Society für die 
Donovan-Kommission, wo es unter der Frage: 
„Wie weit sind die Gewerkschaften der Kon-
trolle durch die Gerichte zugänglich" heißt: 
,Es ist wohlbekannt, daß die Gewerkschaften 
gegenüber dem Recht und den Gerichten au-
ßerordentlich mißtrauisch sind, dies nicht so 
sehr, weil sie meinen, die Richter seien ihnen 
gegenüber voreingenommen (obwohl zweifel-
los dieses Gefühl in einigen Kreisen bestehen 
mag), sondern eher deshalb, weil die Gewerk-
schaftsmitglieder wissen, daß Tradition und 
Hintergrund der Juristen gegenüber ihrem ei-
genen sehr verschieden sind, und weil ein 
Gerichtshof von seiner Natur her nicht ein 
angemessenes Tribunal ist, um viele alltägli-
che Probleme zu entscheiden, die zwischen 
Arbeitgeber und Arbeitnehmer oder zwischen 
einem Arbeitnehmer und seinem Kollegen 
entstehen, überdies muß man zugeben, daß 
die ganze Gewerkschaftsidee in gewisser 
Weise im Widerspruch steht zu den Grund-
voraussetzungen des common law mit seiner 
Tendenz gegen ,restraint of trade’ und ,con- 
spiracies' und .combinations' und seinem Be-
harren auf der Heiligkeit des Vertrages. Infol-
ge dieser Grundvoraussetzungen, die sich 
durch das gesamte common law ziehen, wur-
den bestimmte Klauseln verschiedener Ge-

46) Kahn-Freund, Legal Frame Work, in: Flan- 
ders/Clegg, System, S. 57 ff.

Werkschaftsgesetze manchmal von den Ge-
richten in einer Weise interpretiert, die zwar 
den Juristen überhaupt nicht überrascht, den 
Gewerkschaftern aber ganz erstaunlich er-
sche 47int." )

Unternehmerische Entscheidungsfreiheit

Die traditionelle Abneigung gegen eine ge-
setzliche Sanktionierung und damit Einzemen-
tierung sozialer Regeln und Normen wie auch 
die Angst vor wachsender Staatsomnipotenz 
bei einem gleichzeitigen Rückgang der Flexi-
bilität in der Lösung gesellschaftlicher Kon-
flikte sind in England so tief verwurzelt, daß 
hier zumindest noch Mitte der sechziger Jahre 
der industrielle Dachverband „Confederation 
of British Industry" (CBI) in der Verteidigung 
des „voluntarism" mit den Gewerkschaften an 
einem Strang zog. Unter den Einwänden, die 
die CBI gegen eine schon damals diskutierte 
Einführung der gerichtlichen Einklagbarkeit 
von Tarifverträgen vorbrachte, heißt es im 
einzelnen: 1. Die Gewerkschaften könnten 
davor zurückschrecken, gewisse Verpflich-
tungen, die sie jetzt freiwillig eingingen und 
im allgemeinen auch honorierten, dann unter 
dem Aspekt der rechtlichen Verbindlichkeit 
einzugehen; 2. eine rechtliche Einklagbarkeit 
von Verträgen würde die Verantwortlichkeit 
der Vertragsparteien „unterminieren" und die 
jeweils unzufriedene Partei dann veranlassen, 
„sich beständig an die Gerichte zu wenden“; 
3. die Einklagbarkeit von Verträgen würde 
„fast sicher einen Schwanz von weiteren 
rechtlichen Vorkehrungen nach sich ziehen", 
und den Arbeitgebern widerstrebe ein System 
sehr, „unter dem sie selbst regelmäßig als 
Prozeßkläger in Verfahren gegen ihre Arbeit-
nehmer oder die Gewerkschaften, mit denen 
sie verhandeln, auftreten würden"; 4. das 
Verlangen der Arbeitgeber „nach der bereit-
willigen Verrichtung der täglichen Arbeit" 
lasse sich nicht auf dem „Rechtswege" durch-
setzen.
Zum tieferen Verständnis auch der unterneh-
merischen Abneigung gegen eine rechtliche 
Formalisierung des Regel- und Normensy-
stems der „industrial relations" wird man 
noch einmal hundert Jahre zurück in die Pe-
riode des besonders heftigen Konfliktes zwi-
schen den Wertvorstellungen der bürgerlich-
kapitalistischen Unternehmergesellschaft mit 
ihrer rechtlichen Garantierung individueller

47) The Law Society: The Law Affecting the Activ- 
ities of Trade Untons and Employers’ Associa- 
tions. Memorandum of the Council of the Law 
Society, in: Evidence, S. 510, § 20. .



Selbstverwirklichung einerseits und den For-
derungen nach freier Entfaltung kollektiver 
Gewerkschaftsmacht andererseits gehen müs-
sen. Seit dieser Zeit hat sich im Management 
bis heute, wie eine entsprechende Umfrage 
zeigt48 ), die Vorstellung verfestigt, der Inhalt 
von „collective agreements" stelle im Grunde 
nur eine der unternehmerischen Allgewalt 
(managerial prerogatives) unter dem Druck 
sozialer Sanktionen und kollektiver Gegen-
macht gleichsam nur auf Zeit abgezwungene 
und insofern auch bei einer Änderung der 
Machtverhältnisse jederzeit wieder aufhebba-
re Konzession dar. Formalisierte Vereinbarun-
gen haben nach dieser Einschätzung als „de 
jure rights" einen allzu unwiderruflichen 
Charakter, denn auf ihnen lasse sich dann 
praktisch „unbegrenzt" (indefinitely) ein un-
zerstörbares Gebäude von extensiven Arbeit-
nehmerrechten aufbauen. Schließlich „können 
einige de-facto-Konzessionen nicht niederge-
schrieben werden, weil das Management vor 
allem auf der Direktorenebene nicht bereit 
sein würde, damit öffentlich zuzugeben, daß 
es unter Zwang solche Modifikationen in sei-
ner unternehmerischen Prärogative akzeptiert 
und sich formal in seiner Führungsgewalt an 
die Kette hat legen lassen". Man fühlt sich 
hier noch heute an das Wort des berühmten 
englischen Sozialhistorikers R. H. Tawney er-
innert, nach dem das Management eine 
„durch Aufstand eingeschränkte Selbstherr-
schaft" darstellt.

Nicht zufällig hat sich der Akzent der ver-
gleichenden Betrachtung, der zunächst unter 
dem Eindruck der spezifisch deutschen For-
men von „Wirtschaftsdemokratie“ mehr auf 
der Institution lag, am Ende ganz verschoben 
auf den Tarifvertrag und das „collective bar- 
gaining" als eine mehr informelle und inso-
fern typisch britische Ausgestaltung von 
„participation" und „industrial democracy“. 
Damit dürfte auch verständlich werden, war-
um die Engländer mit einiger Skepsis auf das 
numerische Paritätengerangel blicken, auf 
das sich die Mitbestimmungsdiskussion in 
Deutschland zuzuspitzen droht.
1968 gab die Donovan-Kommission in ihrem 
Abschlußbericht — gerade auch im Blick auf 
Deutschland, Schweden und die USA — allen 
Reformern der „industrial relations" bei der 
Frage, ob es überhaupt möglich ist, „den gan-
zen Trend unserer Industriegeschichte umzu-
kehren und dem Recht eine Funktion zu ge-
ben, die es in der Vergangenheit nie gehabt 
hat", die berechtigte Warnung mit auf den 
Weg: „Es ist manchmal unmöglich, rechtliche 
Institutionen und Prinzipien, die ihre zeitliche 
Bewährungsprobe bestanden haben, von ei-
nem Land in das andere zu verpflanzen. Dies 
aber kann auch nutzlos oder sogar schädlich 
sein, wenn die sozialen Bedingungen des Lan-
des, das diese Institutionen und Prinzipien 
übernehmen will, von denen abweichen, die 
ihr Wachstum in ihrem Ursprungslande ver-
ursach 49t haben." )

III. Ideologie und Praxis der Mitbestimmung:
„Joint Consultation“ und „Collective Bargaining"

Es wird dem Engländer oft nachgesagt, er 
gehe an die Lösung von sozialen Problemen 
und so auch an die Ausgestaltung und Prakti- 
zierung der „industrial democracy“ ausge-
sprochen pragmatisch und flexibel heran und 
habe deshalb wenig Verständnis für die ideo-
logischen Diskussionen, mit denen die The-
men .Mitbestimmung' und Wirtschaftsdemo-
kratie' seit dem Ersten Weltkrieg in Deutsch-
land belastet seien. Diese Teilwahrheit darf 
nicht darüber hinwegtäuschen, daß s auch in 
England insbesondere vor und im Ersten 
Weltkrieg und dann wieder in den dreißiger 
Jahren in der Arbeiterbewegung und in der 
Labour Party heftige theoretische Debatten 
zwischen Fabiern, Gildensozialisten, Anar-
cho-Syndikalisten, Industriegewerkschaften! 
und Shop-Steward-Bewegungen, zwischen

marxistischen und reformistischen Flügeln 
über den rechten Weg zum Sozialismus, über 
die Rolle des Staates und der Gewerkschaften 
wie auch über den Charakter der „industrial 
democracy" und der „workers' control“ im 
unaufhebbaren Zielkonflikt zwischen revolu-
tionärer oder evolutionärer Systemüberwin-
dung und integrativer Systemstabilisierung 
gegeben hat. Diese Grundsatzdiskussionen 
sind auch immer wieder auf die tägliche Pra-
xis des Arbeitskampfes und der Gewerk-
schaftspolitik durchgeschlagen. Die histori-
sche Bedeutung des Fabianismus und die 
wichtige Rolle der 1938 erneuerten Fabian So-
ciety als eines intellektuellen Arbeitskreises 
innerhalb der Labour Party für empi-
risch-sozialwissenschaftliche Forschung und 
breite Öffentlichkeitsarbeit unterstreichen zu-

48) Donovan-Report, S. 28, § 108. 49) Donovan-Report, S. 122 f., §§ 460/461.



dem, daß Theorie und Praxis in der Labour 
Party stets eng aufeinander bezogen waren 
und sind.

Die Funktion des sozialen Konflikts

Das industrielle System wird nach Ansicht 
des Amerikaners J. T. Dunlop „zusammenge-
halten durch eine Ideologie oder ein Einver-
nehmen, das alle teilen" 50 ). Der Engländer 
Allan Flanders spricht in seiner theoretischen 
Studie von „einigen normativen Prinzipien", 
die die Wirkungsweise des Systems der indu-
striellen Beziehungen bestimmt haben51 ), das 
freilich „alles andere als einheitlich" ist. „Es 
ist niemals bewußt geplant worden, noch hat 
die Theorie jemals einen spürbaren Einfluß 
auf seine Struktur gehabt. Vielmehr ist es all-
mählich und scheinbar zufällig im Lauf eines 
Jahrhunderts entstanden und spiegelt noch 
heute vieles aus seiner Vergangenheit wi-
der." Aber die Tatsache, daß die „industrial 
democracy" bereits Gegenstand eines recht 
umfangreichen theoretischen Schrifttums der 

52angelsächsischen Industriesoziologie )  ist 
(wie überhaupt die „industrial relations" eine 
eigene Disziplin an englischen Universitäten 
darstellen!), rechtfertigt hinreichend schon 
die Frage, wieweit sich gewisse theoretische 
Positionen in der wirtschaftsdemokratischen 
Praxis niedergeschlagen haben.

54) Clegg, Industrial Relations, S. 188 ff.
55) E. Mayo, Probleme industrieller Arbeitsbedin-
gungen, Frankfurt 1949 (dt. übers.).

In seinem theoretischen Kapitel über „Con- 
flict and Joint Regulation" beschreibt der In-
dustriesoziologe Alan Fox im Zusammenhang 
mit der „Institutionalisierung des Konfliktes“ 
das „collective bargaining“ als einen sowohl 
.konfliktlösenden" (conflict-resolving) als 
auch „normenschaffenden" (norm-generating) 
Prozeß. Damit bezieht er konflikttheoretisch 
eine — bis in die Gewerkschaftspolitik hinein 
überwiegend repräsentative — Mittelposition, 
um es zunächst auf einen kurzen Nenner zu 
bringen, etwa zwischen Marx und Sorel auf 
der einen, Parsons und Mayo auf der anderen 
Seite.

Fox erkennt einerseits den sozialen oder 
Klassenkonflikt gru

53

ndsätzlich als Motor des 
gesellschaftlichen Wandels an und distanziert 
sich damit ausdrücklich von Parsons )  und

50) Zit. nach Fox, Sociology, S. 152.
51) Flanders, Konflikt, S. 22.
52) Vgl. Flanders, Konflikt; Fox, Sociology; Clegg, 

Industrial Relations — alle Werke mit weiterfüh-
render Literatur.

53) T. Parsons, Beiträge zur soziologischen Theorie, 
hrsg. und eingeleitet v. D. Rüschemeyer, Darm-
stadt 1973’; ders., Das System moderner Gesell-
schaften, München 1972. 

seiner strukturell-funktionalen Systemtheorie, 
der er vorwirft, den Sozialkonflikt als primär 
dysfunktionell, zersetzend (disruptive) und 
auflösend (dissociating), d. h. also als einen 
effektivitäts- und leistungshemmenden Defekt 
im industriellen System abzuqualifizieren, so-
wie von gleichgerichteten theoretischen Be-
mühungen der Industriesoziologie um den 
Amerikaner Elton Mayo, dessen Wirkung auf 
die Bewertung der „human relations in indu- 
stry“ und die Herausbildung einer harmoni-
sierenden und einseitig autoritätsorientierten 
„Manager-Ideologie" nach Clegg54 ) in der 
Zwischenkriegszeit erheblich gewesen ist.

Nach Mayo und seinen „klinischen Industrie-
untersuchungen“ in der Western Electric 
Company66) darf „die Zusam enarbeit in ei-
ner industriellen Gesellschaft nicht dem Zu-
fall überlassen bleiben" (S. 30); es ist viel-
mehr Pflicht der „Zivilisation" (oder besser: 
der zu Autorität und Herrschaft Berufenen), 
neben der materiellen Vorsorge „ein Leben in 
der Zusammenarbeit sicherzustellen“ (S. 175), 
zumal da „der Wille zur Zusammenarbeit in 
der Menschheit verwurzelt ist" (S. 179). Es 
kann jedoch keine Zusammenarbeit ohne Or-
ganisation geben: „Jede industrielle Organi-
sation ist zugleich eine Art des Arbeitens — 
die technisch geschickt und wirksam sein 
muß — und eine Art des Zusammenlebens 
vieler Menschen, ein kooperatives System, 
das leistungsfähig und als Lebensform befrie-
digend sein muß“ (S. 92). In jeder Abteilung 
der industriellen Organisation haben sich nun 
die Arbeiter, deren „kooperative Anlagen" 
nach Mayo unbestritten sind, selbst wenn, 
wie er mißbilligend feststellt, „die moderne 
Zivilisation ungefähr zwei Jahrhunderte 
nichts getan hat, die kooperativen Anlagen 
im Menschen auszuprägen und fortzuentwik- 
keln" (S. 173), bewußt oder unbewußt zu Ar-
beitsgruppen zusammengeschlossen, deren 
Leitung „in demselben Maße erfolgreich (oder 
nicht erfolgreich) ist, wie sie ohne Vorbehalt 
von der Gruppe als Autorität und führende 
Instanz anerkannt wird“ (S. 128).

Die Begriffe „leistungsfähig", „kooperativ", 
„Autorität“ und „führende Instanz" werden 
uns noch weiter unten im Zusammenhang mit 
einer Mitbestimmungsregelung beschäftigen, 
die unter dem Namen „joint consultation" 
oder „Whitleyism“ als Alternative zum „col-
lective bargaining“ ebenfalls eine längere ge-
schichtliche Tradition hat. *



Andererseits sieht Alan Fox, und hier durfte 
er eine breite Zustimmung bis in die Arbei-
terbewegung hinein finden, im sozialen Kon-
flikt grundsätzlich die Möglichkeit zu einem 
— wenigstens vorübergehenden — Konsensus 
angelegt und im „collective bargaining" das 
konfliktregulierende Instrument par excellen- 
ce, um diesen Konsensus zwischen den So-
zialparteien durch die gemeinsame Etablie-
rung neuer Normen und Regeln wiederherzu-
stellen. Damit distanziert er sich ausdrücklich 
vom Marxismus, der politisch in England seit 
jeher nur eine geringe Chance hat, und auch 
vom Syndikalismus Sorels, wonach der indu-
strielle Konflikt als Ausdruck einer perma-
nenten Klassenkampfsituation nur Mittel zur 
proletarischen Selbstverwirklichung ist und 
insofern alle Versuche zu seiner Uberbrük- 
kung und Harmonisierung durch Kompromiß 
und Verhandlung von vornherein als system-
stabilisierend abgelehnt oder nur als takti-
sche Variante zum Klase nkampf gebilligt 
werden.

Fox umschreibt seine eigene theoretische Po-
sition der Mitte, wie sie heute auch noch 
trotz einer fortschreitenden Militanz in meh-
reren Einzelgewerkschaften und an der Basis 
von der TUC-Führung eingenommen werden 
dürfte, folgendermaßen: „Der Weg von Marx 
zu Mayo führt uns von einem Punkt, an dem 
der Konflikt das dynamische Element jedes 
konstruktiven sozialen Wandels ist, hin zu ei-
nem anderen Punkt, an dem er als die Zerstö-
rung der sozialen Hoffnung fungiert. In den 
vergangenen Jahren (d. h. vor 1970, d. Verf.) 
hat sich die theoretische Position der meisten 
Industriesoziologen wieder zurück auf die 
Mitte eingependelt. Im offenen Konflikt sieht 
man einen konstruktiven Beitrag zu dem, was 
man als .gesunde' gesellschaftliche Ordnung 
definiert. Unter der Voraussetzung entspre-
chender Institutionen zur Regulierung und 
Kontrolle behebt die offene und aktive Mani-
festation des Konfliktes Unzufriedenheit, re-
duziert Spannungen, klärt die Machtrelatio-
nen, gleicht die sozialen Strukturen entspre-
chend an, schafft wenigstens so viele solida-
rische Gruppen, wie er sie auch trennt, und 
verankert • die Prinzipien der Selbstbestim-
mung, die die Grundlage einer freien Gesell-
schaft sind" (S. 145 f.).
Fox unterscheide 56t zusammenfassend ) zwi-
schen einer „unitarischen Struktur" (unitary 
structure) des industriellen Systems, die, aus-

56) A. Fox, Industrial Sociology and Industrial Re- 
lations. Royal Commission on Trade Unions and 
Employers’ Associations, Research Paper No. 3, 
S. 3—14.

gehend von Mayo, durch eine „Basisharme 
nie" (basic harmony) oder eine „Harmoni 
der Kooperation" (harmony of co-operatioi
gekennzeichnet ist und dementsprechend m
„eine wahre Quelle der Autorität und eine
Brennpunkt der Loyalität" anerkennt57), va
einer „pluralistischen Struktur" (pluralist
frame of reference) oder einer „Mentalität de
zwei Parteien" (two-sides mentality). Wäl
rend die harmonisierende „Ganzheits"-Phil<
Sophie im Grunde das „collective bargaining
ebenso wie alle 
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Ansätze zur „wo:
kers' control" und gewerkschaftliche Gegei
machtpositionen sowie soziale Sanktione
wie den Streik als destruktive Relikte de
Klassenkampfes und illegale Eingriffe in di
Leitungsautorität des Management (illegal ei
croachment in managerial prerogatives) au;
schließt und höchstens ein letztlich unver 
bindliches Verfahren der „argumentativen Be
einflussung des Management" )  und der ge
meinsamen Beratung (joint consultation) zi
läßt, um eine Kooperation mit der Arbeite:
schäft im Interesse der betrieblichen Produk 
tivitätssteigerung zu institutionalisieren, el
kennt die „pluralistische Konzeption“ nac 
Fox nicht nur „die Legitimität und Berechti
gung der Gewerkschaften in unserer Gesell
schäft" an, sondern auch die „Realität von Ai
beitsgruppeninteressen" und „restriktive 
Arbeitspraktiken" (restrictive labour practi
ces), die ganz legitim mit dem Management ii
Konflikt liegen.

Die theoretische Gegenüberstellung eine 
mehr partnerschaftlich ausgerichteten und ai
der postulierten Identität von Arbeitgeber
und Arbeitnehmerinteress

59
en orientierten „join 

consultation" )  und eines mehr konflikt
orientierten, den grundsätzlichen Interessen 
Widerstreit heraushebenden „collective bar
gaining" als zwei Gegenpositionen innerhalt
der „industrial democracy" kann in diese:
Form natürlich nur idealtypischen Charakte 
haben. Denn in der Realität sind beide Posi-
tionen organisatorisch wie inhaltlich oft kei 
neswegs so säuberlich voneinander zu tren-
nen. So kann z. B. das Ergebnis gemeinsamer 
Beratung durchaus unmittelbar in eine Ent-
scheidung des Management einmünden und
damit die „joint consultation" den Charakter
des „decision-making" annehmen. Immerhin
sind aber hier doch zwei wirtschaftsdemokra-
tische Entwicklungslinien festzustellen, die in

57) Fox, Sociology, S. 126.
58) Fischer-Antze, S. 26.
59) Zur „Joint Consultation" vgl. H. A. Clegg/T. E 
Chester, Joint Consultation, in: Flanders/Clegg, 
System, S. 323 ff.; Fischer-Antze, S. 20 ff. et pas-
sim.



der englischen Sozialgesc 60hichte der letzten  
Jahre in ihrem Spannungsverhältnis zueinan-
der einen bedeutsamen Stellenwert haben.

Joint consultation" im Sinne partnerschaftli-
cher Kooperation beschreibt einen Grad von 
Mitbestimmung (workers' participation), der 
ausdrücklich Gegenstände des „collective 
bargaining“ (Löhne, Arbeitszeit, Arbeitsbedin-
gungen) ausschließt und dem Arbeiter im ge-
genseitigen Kommunikationsfluß die Chance 
geben soll, entweder seinerseits ihn unmittel-
bar berührende Probleme wie innerbetriebli-
che Sicherheit und Wohlfahrt oder auch Ver-
besserungsvorschläge und Effektivitätsüberle-
gungen dem Management vorzutragen oder 
von diesem über den Gang der Produktion 
und andere betriebliche Vorgänge informiert 
zu werden, und der höchstens zu einem „Con-
sensus", nicht aber zu einem formalen oder 
informellen „agreement" führen kann. „Joint 
consultation" soll „ein Gefühl der Identifika-
tion und Loyalität zur Firma" 60) bei den Ar-
beitnehmern sicherstellen, ohne an der sou-
veränen Entscheidungsgewalt des Manage-
ment auch nur einen Deut zu rütteln. „Joint 
consultation" kann eine Vielzahl von Formen 
annehmen: Sie wird praktiziert auf Betriebs-
ebene in — oft halbparitätisch zusammenge-
setzten — „works committees", „Whitley 
committees" (im Öffentlichen Dienst), „works 
councils" oder auch — wie im Zweiten Welt-
krieg — in „joint production committees"; 
auf Industrieebene in „joint industrial coun-
cils" oder den „joint consultative commit-
tees" besonders der nationalisierten Industri-
en; auf nationaler Planungsebene in „Econo- 
mic Development Committees", in denen Ge-
werkschafts-, Industrie- und Regierungsver-
treter zusammen mit unabhängigen Mitglie-
dern sitzen und die — nach Industrien geglie-
dert — unter der Ägide des 1962 gegründeten 
.National Economic Development Council" 
arbeiten.

Naturgemäß fand und findet diese partner-
schaftliche Ausprägung der „Betriebsdemo-
kratie" beim Management, wie das Positions-
papier der CBI für die Donovan-Kommission 
zeigt61 ), weitaus mehr Resonanz als bei den 
Gewerkschaften oder auch den Shop Stewards, 
die die Quelle ihrer gesellschaftlichen Macht 
mehr im „collective bargaining" sehen. Ge-
genüber der Privatindustrie hat sich hier nie 
das Mißtrauen verloren, daß „joint consulta-
tion" primär darauf zielt, den Arbeiter dem 
gewerkschaftlichen Klassenkollektiv in einer *

60) T. Lupton, Memorandum, in; Evidence, S. 615.
61) Confederation of British Industry, First Mem- 

orandum, in: Evidence, S. 270, § 97.

Form von „house unionism“ zu entfremden, 
um ihn dann um so fester an den Betrieb bin-
den zu können. Anklänge an die Betriebsge-
meinschaftsideologie der Weimarer Republik 
sind hier unverkennbar. Insofern ist auch er-
klärbar, daß der Höhepunkt der „joint consul-
tation" jeweils in Zeiten äußerer Bedrohung 
lag und daß nach den beiden Kriegen — 1918 
unter dem Eindruck der Depression und 
schwerer sozialer Konflikte sehr viel schnel-
ler, nach 1945 langsamer — der Enthusiasmus 
für „joint con’sultation" bei den Gewerkschaf-
ten wieder abflaute.
Heute ist die „joint consultation" im gewerk-
schaftlich relativ weniger organisierten öf-
fentlichen Dienst sowie vor allem in den na-, 
tionalisierten Industrien fest etabliert, wo sie 
durch die Nationalisierungsgesetze ausdrück-
lich neben dem „collective bargaining" einge-
führt wurde. Auf dem privaten Sektor spielt 
„joint consultation" — vor 20 Jahren noch 
überschwenglich gefeiert als eigentlich ange-
messene Institution der „industrial democra- 
cy" zur Sicherstellung wachsender Produkti-
vität und zur aktiven Teilhabe (participation) 
der Arbeitnehmer am Betriebsgeschehen, ja 
sogar als Mittel zur Überwindung der Ent-
fremdung im anonymen Großbetrieb — kaum 
noch eine Rolle. Sie ist in der Privatwirt-
schaft „mehr oder weniger ein Überbleibsel 
aus d 62er Vergangenheit" ). Wenn man heute 
die prekäre Situation des 1974 zwischen Wil-
son und den Gewerkschaften vereinbarten 
„Sozialkontraktes" — eine Form der „joint 
consultation" auf nationaler Planungsebene 
— als Symptom nimmt, dürfte eine Renaissan-
ce dieser Form der „industrial democracy“ 
unter den gegebenen .allgemeinwirtschaftli-
chen Umständen wohl kaum in Aussicht ste-
hen.

An zwei Problemkomplexen der jüngeren bri-
tischen Sozialentwicklung läßt sich der Nie-
derschlag der oben kurz skizzierten theoreti-
schen Diskussion über die „industrial demo-
cracy" und vor allem auch ihre angedeutete 
Ambivalenz in der praktischen Ausgestaltung 
der industriellen Beziehungen beispielhaft 
aufweisen: im Whitleyism und in der inner-
gewerkschaftlichen Sozialisierungsdebatte der 
dreißiger und vierziger Jahre.

Der Whitleyism

Der Erste Weltkrieg brachte den Gewerk-
schaften mit dem Einbau ihrer Führung (wenn 
auch nur als Juniorpartner) in den staatlichen

62) Fischer-Antze, S. 32. 



und rüstungswirtschaftlichen Lenkungsappa-
rat 63 ) zum erstenmal ein hohes Maß an offi-
ziell anerkannter Mitbestimmung. Dabei erga-
ben sich freilich, als die Gewerkschaftsführer 
im sogenannten Schatzamtsabkommen vom 
März 1915 (Treasury Agreement) mit dem da-
maligen Schatzkanzler Lloyd George in den 
Rüstungsbetrieben auf soziale Kampfmaßnah-
men während des Krieges und bestimmte 
Praktiken der Arbeitsplatzbesetzung (Erset-
zung der gelernten durch un- oder angelernte 
Arbeitskräfte im Rahmen der „dilution") ver-
zichteten und sogar in eine staatliche 
Zwangsschiedsgerichtsbarkeit einwilligten 
(compulsory arbitration), sofort schwere 
Spannungen zwischen der höchsten nationa-
len Ebene der „co-operation" und „joint con  
sultation" sowie den nunmehr sehr stark inte-
grierten gewerkschaftlichen Führungsgruppen 
auf der einen und den innerbetrieblichen 
Organen der Mitbestimmung, den „work 
groups" und ihren Arbeitsgruppensprechern, 
den „shop Stewards", auf der anderen Seite.
Während die Führung in den Konsultativme-
chanismen eine willkommene Gelegenheit 
sah, Gewerkschaftsmacht überhaupt im kapi-
talistischen Staat als voll anerkannt zu veran-
kern, im übrigen aber in tradeunionistisch-re- 
formistischer Tradition dieses System und vor 
allem seine politischen Verfassungsorgane als 
letzte Entscheidungsträger nicht revolutionär 
in Frage stellte, sahen die „industrial demo- 
crats" an der betrieblichen Basis, vertreten 
durch die Shop Stewards, unter dem Eindruck 
einer zunehmenden sozialen Kampfstimmung 
vor allem in den Rüstungsfarbriken und auch 
unter dem Einfluß syndikalistischer Ideen in 
den „joint committees" mit dem Management 
vielfach nur ein willkommenes Werkzeug, um 
über sie die „workers' control" und die Sozia-
lisierung der Privatindustrie von unten her 
weiter voranzutreiben.
Diese ideologische Ambivalenz der „joint 
consultation" und ihre spannungsgeladenen 
Zielkonflikte, die weitgehend aus der kriti-
schen Situation ihrer Einführung während des 
Krieges und auch von den Ausstrahlungen 
der russischen Oktoberrevolution her zu er-
klären waren und die übrigens in der deut-
schen Mitbestimmungsdiskussion damals ihre 
Parallele hatten, sollten auch den sogenann-
ten „Whitleyism" von Beginn an in einer 
Weise belasten, daß er in seiner ursprünglich 
konzipierten Form bereits Anfang der zwanzi-
ger Jahre an den schweren sozialen Unruhen 
vor allem auf dem privaten Sektor scheiterte. 
Der nach seinem Vorsitzenden, dem Unter-

hausabgeordneten Whitley, benannte parla-
mentarische Untersuchungsausschuß war Mit-
te des Krieges einberufen worden, um zu 
überprüfen, wieweit die neuen Ansätze ge-
werkschaftlicher Kooperation auch in die 
Friedenszeit hinein gerettet, formalisiert und 
institutionalisiert und damit für die anstehen-
den großen Probleme der Demobilisierung und 
friedenswirtschaftlichen Umrüstung der briti-
schen Industrie nutzbar gemacht werden könn-
ten. überdies — und hier lag im „Whitleyism" 
für die Gewerkschaftsführung zugleich ein 
gewisser Anreiz, aber auch eine existenzielle 
Gefahr — schien sich in der Etablierung von 
Mitbestimmungsinstitutionen die Möglichkeit 
zu bieten, das in der Arbeiterschaft im Kriege 
erwachte Streben nach Teilhabe an den be-
trieblichen und ökonomischen Entscheidungen 
und nach Komplementierung der politischen 
durch die „industrielle Demokratie“ unter Ge-
werkschaftskontrolle zu kanalisieren und da-
bei den radikalen syndikalistischen Elementen 
in den Betrieben mit ihrer Forderung nach 
„workers’ control" das Wasser abzugraben.

England stand also am Ende des Ersten Welt-
krieges vor ganz ähnlichen Problemen wie 
die „Wirtschaftsdemokratie“ und die „Zen-
tralarbeitsgemeinschaft" 1918/19 in Deutsch-
land64 ). Charakteristisch für beide Länder ist 
aber der unterschiedliche Weg zur Behebung 
der Schwierigkeiten: In England verzichtete 
die Regierung im Gegensatz zu Deutschland 
bewußt auf eine gesetzliche Ausformung der 
Mitbestimmung, überließ dieses Problem dem 
freien Spiel der gesellschaftlichen Kräfte in 
der Tradition des „voluntarism" und be-
schränkte sich nur auf Empfehlungen (mit 
Ausnahme der noch zu behandelnden „Trade 
Boards Act“ von 1918 und der „Industrial 
Courts Act" von 1919), selbst um den Preis, 
wie sich schnell herausstellte, eines Schei-
terns des „Whitleyism" in weiten Teilen der 
Privätindustrie. Ähnlich unterschiedlich war 
die Entwicklung in der Zwangsschlichtung: 
Während in England die staatliche Zwangs-
schlichtung (compulsory arbitration) als vor-
übergehende Notstandsmaßnahme nach 
Kriegsende sofort wieder abgebaut und die 
Schlichtung selbst wieder den traditionellen 
„voluntary conciliation and arbitration boards 
in den verschiedenen Industrien überantwor-
tet wurde — wobei der Staat nur wie bisher 
eine unterstützende Hilfsfunktion durch Be-
reitstellung seines eigenen Schlichtungsin-
strumentariums auf Anforderung seitens der 
Tarifparteien behielt-—, entwickelte sie in 
Deutschland der Gesetzgeber unter Zustim-

63) Vgl. Wendt, Anm. 30. 64) Vgl. Wendt, Anm. 10.



mung der Sozialparteien in den zwanziger 
Jahren zu einem ebenso umstrittenen wie 
letztlich wohl verhängnisvollen, da die Tarif-
autonomie aushöhlenden Dauerinstrument ta-
riflicher Konfliktregulierung.

Das Whitley Committee empfahl in seinem 
.Interim Report on Joint Standing Industrial 
Councils" von 1917 und seinem „Supplemen- 
tary Report on Works Committees" von 1918 
für die Nachkriegszeit ein gestuftes System 
von paritätischen Konsultativ- und Verhand-
lungsgremien vom Einzelbetrieb bis zur ge-
samtvolkswirtschaftlichen Ebene, bei dem 
freilich die gegenseitige Verklammerung der 
verschiedenen Ebenen jederzeit gewährleistet 
werden sollte: Workers' Committees — District 
Joint Councils — Joint Industrial Councils — 
National Industrial Conference. Diese Kon-
struktion findet ihre Parallele im Räteartikel 
165 der Weimarer Reichsverfassung. Die „Joint 
Industrial Councils“ in den bereits gut or-
ganisierten Industrien sollten dabei die Dop-
pelfunktion des „collective bargaining" und 
der „joint consultation" übernehmen. Alle 
Organe sollten, wie es ausdrücklich hieß, un-
ter voller Einbeziehung der Gewerkschaften 
„immer die Idee einer konstruktiven Koopera-
tion in den Vordergrund rücken" — mögli-
cherweise ein Hieb gegen revolutionäre Shop 
Stewards. Denn auch in England ergaben 
sich Abgrenzungsprobleme, wie wir sie in 
Deutschland damals zwischen den offiziell an-
erkannten Gewerkschaften und inoffiziellen 
Arbeiter- und Betriebsräten 1918/19 kann-
ten.

Als Funktion der „Joint Industrial Councils" 
und der anderen Mitbestimmungsgremien 
wurden im Report ausdrücklich erwähnt „die 
bessere Ausnutzung praktischer Kenntnisse 
und Erfahrungen in der Arbeiterschaft", He-
bung der organisatorischen und erzeugeri- 
schen Leistungsfähigkeit in den Betrieben und 
Verbesserung der Beziehungen zum Manage-
ment, die „volle Berücksichtigung des Arbeit-
nehmerstandpunktes bei technologischen In-
novationen" (zweifellos hier der Versuch, die 
„restriktiven Arbeitspraktiken" gegenüber 
technischen Neuerungen durch „participa- 
tion" der Arbeitnehmer zu eliminieren) sowie 
betriebliche Wohlfahrt und Sicherheit vor al-
lem während der Demobilisierung.

Das Urteil über den „Whitleyism" war im 
Grunde schon mit dem Sondervotum der La-
bour-Ausschußmitglieder gesprochen. Es macht 
noch einmal die prekäre Lage der Arbeiter-
führung im Spannungsfeld zwischen voller 
Integration in das kapitalistische System 

und systemsprengenden oder doch zumin-
dest -transformierenden Tendenzen an der Ba-
sis deutlich: So sehr die Empfehlungen ge-
eignet seien, „freundschaftliche Beziehungen" 
herbeizuführen, so blieben doch „die ernste-
ren Interessenkonflikte in der Wirkungsweise 
des ökonomischen Systems, das primär von 
Motiven des privaten Profites regiert und ge-
lenkt werde". Auf der 1919 dann von der Re-
gierung zusammengerufenen „National Indu-
strial Conference" erklärten die Gewerkschaf-
ter in einem Memorandum über die sozialen 
Unruhen, ihre Ursachen seien nur zu beseiti-
gen, wenn „das Motiv des Dienstes an der Öf-
fentlichkeit" erst in der gesamten Industrie 
dominieren würde. „Dies kann nicht gesche-
hen, solange die Industrie weiterhin für den 
privaten Profit betrieben wird, und die wei-
testmögliche Ausdehnung öffentlichen Eigen-
tums und demokratischer Kontrolle der Indu-
strie ist deshalb die notwendige Vorbedin-
gung für eine Beseitigung der industriellen 
Gärung". Der „Anteil an Kontrolle", den die 
Arbeiterführer forderten, ging also weit über 
den „Whitleyism" hinaus.

Dieses Mitbestimmungsmodell wurde, wie be-
reits erwähnt, realisiert in den Regierungs- 
und öffentlichen Betrieben mit einem noch 
sehr niedrigen gewerkschaftlichen Organisati-
onsgrad und feierte dann nach Ausbruch des 
Zweiten Weltkrieges auf breiter Basis auch 
im Privatsektor eine sehr wirkungsvolle Re-
naissance in den paritätischen Produktions-
ausschüssen von der Fabrik- bis zur Regie-
rungsebene, zumal da kommunistische und 
linkssozialistische Militanz diesmal im Zei-
chen der „Unholy Alliance" zwischen kapita-
listischen und kommunistischen Mächten ge-
gen Hitler keinen rechten Nährboden fand.

Nach 1918 aber zogen sich die Gewerkschaf-
ten wieder auf das bewährte „collective bar-
gaining" und den Streik als wirkungsvollste 
Waffen gesellschaftlicher Konfrontation zu-
rück, die Unternehmer auf ihre „managerial 
prerogatives", die sie sowieso schon zu sehr 
durch die Whitley-Empfehlungen tangiert sa-
hen, und der Staat auf seine (scheinbare) 
Neutralität — scheinbar deshalb, weil sich im 
großen Generalstreik 1926 zeigen sollte, wo 
die Sympathien einer konservativen Regierung 
lagen.

Versuche der TUC-Führung, nach der schwe-
ren gewerkschaftlichen Schlappe von 1926 
nunmehr direkt mit den Unternehmer- und In-
dustrieverbänden ohne Beteiligung des Staa-
tes ins Gespräch zu kommen, wie sie in die 
Geschichte nach den Namen der beiden Prot-



agonisten a 65ls „Mond-Turner-Talks" ) ein-
gegangen sind, scheiterten an der Desavouie-
rung des kooperationsbereiten Chemieindu-
striellen Sir Alfred Mond durch seine eige-
nen, viel weniger aufgeschlossenen Spitzen-
verbände.

Mitbestimmung und Nationalisierung

Die neue gewerkschaftliche Stoßrichtung in 
der „industrial democracy" kündigte sich 
schon 1919 auf der erfolglosen „National In-
dustrial Conference" an: „the widest possible 
extension of public ownership and democratic 
control of industry". Damit aber rückte nun 
der Staat, rückten Regierung und Parlament 
als Ebenen zur politischen Durchsetzung von 
Sozialisierung und demokratischer Kontrolle 
des Wirtschaftslebens verstärkt in das Zen-
trum gewerkschaftlicher Aufmerksamkeit, 
dies aber in einer Periode, als nach dem 
Rücktritt der zweiten Labour-Regierung Mac-
donald 1931 und der anschließenden Spaltung 
der Labour Party der Traum von der parla-
mentarischen Machtergreifung durch die Ar-
beiterklasse für lange ausgeträumt schien.

Der fast zehnjährige Ausschluß von der 
Macht 1931—1940 erwies sich jedoch für den 
englischen Sozialismus als eine fruchtbare 
Zeit der programmatischen und theoretischen 
Regeneration, in der dann bereits die Wei-
chen für das Nachkriegsengland unter Attlee 
gestellt wurden. Im Mittelpunkt der intensi-
ven Programmdiskussionen in den Gewerk-
schaften stand die heikle Frage, die schon die 
Webbs beschäftigt hatte, wie sich „public own-
ership" und „workers' control” in einer 
Weise würden vereinbaren lassen, daß einer-
seits das öffentliche Interesse gewahrt, ande-
rerseits aber auch eine gewisse Gegenmacht-
position und Tarif autonomie der Gewerk-
schaften garantiert blieben, zumal da sich die 
Labour Party nicht für den dezentralisierten 
demokratischen Genossenschaftssozialismus 
nach Webbschen Vorstellungen, sondern für 
die staatlich-zentralistische Lösung, d. h. die 
Übernahme der entsprechenden Industrien 
durch den Staat und ihre Leitung durch „Na-
tional Boards", deren Vertreter vom zuständi-
gen Ressortminister eingesetzt werden soll-
ten, ausgesprochen hatte.

Die Antwort auf die Frage nach „industrial 
democracy" in den nationalisierten Industrien

65) Vgl. G. W. McDonald/H. F. Gospel, The Mond- 
Turner Talks, 1927—1933: A Study in Industrial 
Co-operation, in: The Historical Journal, XVI, 4, 
1973, S. 807—829. 

ist bis heute gültig und offenbart in der Kom-
promißstruktur eines „dual System" von „joint 
consultation" und „collective bargaining" 
den englischen Sinn für pragmatische Lösun-
gen 66 ).

Gegen den heftigen Widerstand von Einzelge-
werkschaften — so wurde der entsprechende 
Bericht des General Council: „Trade Union- 
ism and the Control of Industry" 1932 noch 
vom Jahreskongreß abgelehnt — setzten La-
bour- und Gewerkschaftsführung schließlich 
im Interesse gewerkschaftlicher Tarifautono-
mie den Verzicht auf „direct workers' con- 
trol" und „co-determination" in den Füh- 
Tungsorganen der zu verstaatlichenden Indu-
strien (National Boards) durch. Dieser Ver-
zicht steht in einem gewissen Gegensatz zur 
Mitbestimmungspolitik der westdeutschen 
Gewerkschaften 1945 und der von ihnen 
erstrebten vollen Parität in den Aufsichtsrä-
ten von Kohle, Eisen und Stahl. Hier wird er-
neut ein schon mehrfach aufgezeigter und nur 
aus verschiedenen Traditionen erklärbarer 
Unterschied faßbar: Wo sich deutsche Ge-
werkschaftsmacht auf offizielle Institutionen 
und gesetzliche Regelungen stützt, verläßt 
sich die englische Gewerkschaftsbewegung 
auf ihre autonome Entscheidungsgewalt, ihre 
organisatorische Konsistenz und Stärke sowie 
ihre sozialen Sanktionsmittel. Sie legte die 
Regierung zwar darauf fest, in die „National 
Boards" auch Gewerkschafter zu berufen, die-
se aber mußten nach der Berufung sofort alle 
Bindungen an ihre Gewerkschaft aufgeben 
und sollten allein „on grounds of their fitness 
for the position" bestellt werden — eine Re-
gelung, die bis heute strikt eingehalten wird. 
So hieß es in dem richtungweisenden „Report 
on Reconstruction" des TUC 1944 ausdrück-
lich: „Die leitende Körperschaft einer in öf-
fentliches Eigentum überführten Industrie 
soll. . . ihre Entscheidungen ausschließlich im 
öffentlichen Interesse treffen und der Öffent-
lichkeit durch den Minister verantwortlich 
sein, der seinerseits wieder dem Parlament 
verantwortlich ist.“ Jeder zu einer solchen 
Körperschaft ernannte Gewerkschafter „soll 
jede gewerkschaftliche Funktion und jede 
formelle Verantwortung der Gewerkschaft ge-
genübe 67r niederlegen" ).

In allen verstaatlichen Industrien wurden 
dann nach 1945 per Gesetz paritätische „Joint 
Consultative Councils" eingerichtet, die je-
doch den Tarifbereich strikt ausklammern 
mußten. So hatten die britischen Gewerk-

66) Vgl. Clegg, Mitbestimmung, S. 615 ff.; ders., 
Demokratisierung, S. 157 ff.
67) Zit. nach Clegg, Mitbestimmung, S. 617. 



schäften scheinbar Verzicht geleistet auf ei-
nes ihrer wesentlichen herkömmlichen Anlie-
gen: die Durchsetzung der „workers’ control", 
jedenfalls auf dem verstaatlichten Sektor. Sie 
hatten sich aber dafür im „collective bargain- 
ing" ein Maß an Autonomie und Tariffrei- 
heit erhalten, das ihnen einen um so intensi-
veren Ausbau ihrer Gegenmachtposition ge-
stattete, wie sich selbst im Verhältnis der ge-
genwärtigen Labour-Regierung zu den mäch-
tigen Einzelgewerkschaften immer wieder 
zeigt. Es dürfte mehr als ein reines Gedanken-
spiel sein, einmal zu überlegen, ob die „Na-
tional Union of Mineworkers" wirklich im 
März 1975 einen absolut stabilitätswidrigen 
Abschluß von 32 °/o (bei einer Teuerungsrate 
von damals 20 °/o) gegen Wilson hätte durch-
setzen können, wenn sie nicht mit rücksichts- 
loser Härte ihre Sanktionsmittel entweder — 
wie im Jahr zuvor unter Heath — eingesetzt 
oder doch zumindest angedroht hätte, sondern 
durch ihre Vertreter voll verantwortlich und 
paritätisch im „National Coal Board" reprä-
sentiert gewesen wäre.
Zusammenfassend lassen sich mit Clegg 68 ) 
zur Begründung des Verzichts auf „co-deter- 
mination", d. h. auf das, was wir in Deutsch-
land „wirtschaftliche Mitbestimmung" nen-
nen, folgende drei Punkte nennen:
1. In den dreißiger und vierziger Jahren stan-
den die Gewerkschaften schon nicht mehr un-
ter dem Druck von links, Forderungen nach 
Teilhabe an der Leitungsmacht oder gar nach 
völliger Übernahme der Leitung wirtschaftli-
cher Unternehmen vertreten zu müssen, „die 
ihnen im Grunde gar nicht zusagten".
2. Die Gewerkschaften sahen sich damit auch 
der Notwendigkeit enthoben, in Leitungsfunk-
tionen während einer Periode der strukturel-
len Dauerkrise etwa im Bergbau oder auch 

bei Eisen und Stahl einen Teil der Verantwor-
tung „für Lohnkürzungen und Entlassungen, 
die durch den sich verengenden Markt nötig 
wurden", übernehmen zu müssen.
3. Noch bis heute wirkt in den englischen 
Gewerkschaften trotz des Abflauens der Mili-
tanz an der Basis selbst unter La- 
bour-Regierungen das Trauma aus dem Ersten 
Weltkrieg nach, durch eine zu starke Integra-
tion als „Teil des Staatsapparates" angeblich 
die Mitglieder verraten zu haben und damit 
in einem unaufhebbaren Loyalitätskonflikt 
der „dual responsibility" ihrem eigentlichen 
Aufgabenfeld als Arbeitnehmervertretung un-
treu geworden zu sein. „Dadurch, daß die Ge-
werkschaftsführer keine offizielle Verantwor-
tung für die Pläne der Regierung übernahmen 
und keine offiziellen Posten akzeptierten, er-
hielten sie sich die Freiheit, Druck auf die 
Regierung auszuüben und deren unpopuläre 
Maßnahmen zu kritisieren. Sie behielten sich 
außerdem das Recht vor, in Opposition zu 
treten, wenn sie fühlen sollten, daß ihnen die 
Unterstützung durch die Mitgliedschaft ent-
schwindet. Dies war, in großen Umrissen, 
seither die Strategie der britischen Gewerk-
schaften. Dies ist eine Politik, die hervorra-
gend in das allgemeine System der britischen 
Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Beziehungen paßt. 
Die britischen Gewerkschaften haben immer 
ihr Bestes getan, um eine gesetzliche Festle-
gung ihrer Rechte und Pflichten zu verhin-
der 69n." )
Damit liegt auch diese Politik in der „joint 
consultation" ganz auf der traditionellen Li-
nie der „abstention of law and of State", wie 
sie weiterhin im nicht durchsetzungsfähigen 
Kollektivvertrag und in der Verteidigung des 
freiwilligen Schlichtungswesens zum Aus-
druck kommt.

IV. Strukturprobleme der „Industrial Democracy'': 
Formales und informelles System

Die Donovan-Kommission hat in ihrem Ab-
schlußbericht von 1968, der von den Arbeit-
geber- und Arbeitnehmerorganisationen nahe-
zu uneingeschränkt begrüßt, von den Politi-
kern, der Presse und der öffentlichen Mei-
nung jedoch als enttäuschend zahm und tradi-
tionell in seinen Therapievorschlägen emp-
funden wurde, die schweren Defekte im „col-
lective bargaining" als dem Kernbereich der 
.industrial democracy" im wesentlichen mit

68) Clegg, Mitbestimmung, S. 615 ff.

für die ökonomische und monetäre Dauerkri-
se verantwortlich gemacht, in der sich Eng-
land schon seit Jahrzehnten befindet und für 
die die eingangs gegebenen Vergleichszahlen 
im OECD-Rahmen eindrucksvoll Zeugnis ab-
legen.
Im „collective bargaining" überlagern sich 
schon seit dem 19. Jahrhundert — etwas ver-
einfacht ausgedrückt — zwei Strukturgitter: 
das „workshop“, „domestic" oder auch

69) Clegg, Mitbestimmung, S. 618.



„shop-floor bargaining' (man spricht hier 
auch von „workshop democracy" und „demo- 
cracy of grass roots") als Inbegriff betriebs- 
und unternehmensinterner Kollektivverhand-
lungen und andererseits das „national" oder 
besser „industry-wide bargaining"; es umfaßt 
in der Regel einen ganzen Industriezweig und 
hat sich seit dem ausgehenden 19. Jahrhun-
dert (einen Meilenstein bedeutete hier das in-
dustrieweite Abkommen in der metallverar-
beitenden Industrie 1898) und dann vor allem 
im Ersten Weltkrieg au

70

s dem ursprünglich 
örtlich lokalisierten, heute aber weitgehend 
abgebauten „district or branch bargaining" 
entwickelt ).

Industrieabkommen

Das „industry-wide collective bargaining“ ist 
— wie in Deutschland — formalisiert in meist 
paritätisch zusammengesetzten und im allge-
meinen auch in Permanenz bestehenden Tarif- 
kommissionen (Boards oder Councils); es hat 
sich entwickelt aus einem ausgeklügelten Sy-
stem von lokalen und nationalen Schlich-
tungsinstanzen (conciliation and arbitration 
boards) auf der "Basis einer freiwilligen 
Schlichtung (voluntary arbitration), führt in 
der Regel zu schriftlich fixierten, wenn auch 
nicht einklagbaren Kollektivverträgen und 
wird getragen von den offiziellen Arbeitge-
ber- und Arbeitnehmerorganisationen. Ge-
schichtlich läßt sich der industrieweite Kol-
lektivvertrag zurückführen auf das Bestreben 
der Produzenten bereits , im ausgehenden 
19. Jahrhundert, über eine Vereinheitlichung 
der Tarife ein Lohndumping und damit Wett-
bewerbsverzerrungen auf den Binnen- und 
Außenmärkten auszuschließen. Er hate  sei-
nen ersten Höhepunkt im Ersten Weltkrieg 
im Zeichen einer staatlich geförderten Syste-
matisierung und Konzentration der Rüstungs-
anstrengungen und dann in der Zwischen-
kriegszeit, als die Gewerkschaften während 
der Zeit der Massenarbeitslosigkeit und einer 
dadurch bedingten sehr schwachen Stellung 
der Arbeitnehmer in ihm ein willkommenes 
Mittel sahen, in den krisengeschüttelten Indu-
striezweigen wenigstens ein bilateral garan-
tiertes Mindestlohnniveau zu halten.

Man unterscheidet zwei Arten von Kollektiv-
verträgen: „substantive agre ments“ regeln 
einheitlich die materiellen Rahmenbedingun-

gen wie Ecklöhne, Normalarbeitswoche (heu-
te 40 Stunden bei einer tatsächlichen Arbeits-
zeit von durchschnittlich 46—47 Wochenstun-
den), Überstundentarif, Urlaub, Schichtarbeit; 
die „procedure agreements“ bestimmen die 
Schlichtungs- und Einigungswege im Kon-
fliktfall sowohl für einen ganzen Industrie-
zweig als auch — und hier liegt die Klam er
funktion der „procedure agreements" zwi-
schen „industry-wide" und „domestic bargain-
ing" — auf innerbetrieblicher Basis.

Industrieweite Kollektivverträge sind zwar 
formalrechtlich für keine der beiden Tarifpar-
teien verbindlich, enthalten aber dennoch oft 
Laufzeiten und Kündigungsfristen, nach de-
nen sich dann auch der Charakter eines 
Streiks richtet: Streiks nach Ausschöpfung al-
ler in den „procedure agreements" niederge-
legten Schlichtungsmodi (wobei sich die Ar-
beitgeber meist ihrerseits verpflichten, wäh-
rend der Schlichtungsperiode den Status Quo 
zu bewahren) sowie unter Innehaltung be-
stimmter Notifikationsfristen sind „constitu- 
tional and official strikes" und genießen die 
volle Unterstützung der Gewerkschaften. Sie 
machen aber in England nur 5 °/o aller Streiks 
aus.

Betriebsabkommen

Unter dem Einfluß der Vollbeschäftigung und 
einer zunehmenden konjunkturbedingten An-
spannung des Arbeitsmarktes, wie sie sich 
zuerst im Rüstungsboom 1938/39 und dann in 
den zwei Jahrzehnten nach 1945 abzeichnete, 
wurde das „industry-wide collective bargain-
ing" materiell und prozedural ausgehöhlt 
durch das „workshop or domestic bargain-
ing". „Domestic bargaining" kann stattfin-
den auf Unternehmens- (Company), Betriebs- 
(plant oder factory) oder Arbeitsplatz- 
(workshop)e n e; es ist insofern „largely in-
formal, largely fragmented and largely auton- 
omous" 710), vielfach sogar „chaotic" ’2), als 
es meist nicht aus expli t niedergelegten 
oder gar offiziell vom Management anerkann-
ten Regelungen besteht, sondern aus mündli-
chen ad-hoc-Vereinbarungen, die sich zudem 
oft auf jahrelange Gewohnheit und Betriebs-
praxis (custom and practices) gründen, und 
damit zu einer sehr starken und konfliktrei-
chen Zerspliterung  und Heterogenität der be-
trieblichen Lohnstrukturen (fragmentation) je 
nach Verhandlungsgeschick und -gewicht ein-

70) Zu dem Doppelsystem vgl. Donovan-Report,
S. 12 f., §§ 46—52; S. 18 f., §§ 65—68; S. 36 f„ 
§§ 143—154; S. 261 f., §§ 1007—1018; Clegg, Indu-
strial Relations, S. 200 ff.; 243 ff.; A. Flanders, 
Memorandum, in: Evidence, S. 552 ff.

71) Flanders, Memorandum, in: Evidence, S. 552; 
Donovan-Report, S. 18, §§ 65—68; Clegg, Industrial 
Relations, S. 289 f.
72) Donovan-Report, S. 120, § 454. 



zelner Arbeitsgruppen (work groups) und Ar- 
beitsgruppensprecher (shop Stewards) führt, 
überdies werden die Betriebsabschlüsse von 
den Firmen selbständig (autonomous) und so-
gar gegebenenfalls unter Mißachtung der in-
dustrieweiten Abkommen getätigt.
Ausgehandelt werden Betriebsabschlüsse, wie 
gesagt, zwischen Management und Arbeits-
gruppensprechern, den Shop Stewards. Diese 
vertreten in der Regel eine „work group“ von 
30—40 Arbeitnehmern, der sie nach den Be-
dingungen der echten Basisdemokratie (democ- 
racy of grass roots) jederzeit Rede und Ant-
wort stehen müssen; aus ihrer Mitte bestim-
men sie dann einen Senior Steward oder Con- 
vener. Infolge des „multi-unionism" in den 
meisten Betrieben und einer allgemein viel zu 
geringen Zahl von hauptamtlichen Gewerk-
schaftsfunktionären (district or branch offi- 
cers) sind die Shop Stewards — selbst Ge-
werkschafter, deren Position aber nirgendwo 
gesetzlich fixiert ist und die dementsprechend 
auch nicht die verbürgten Rechte wie die 
deutschen Betriebsratsmitglieder haben — als 
innerbetriebliche Koordinations- und Integra-
tionsorgane quer zur buntscheckigen Gewerk-
schaftsstruktur gerade auch im „domestic 
bargaining" in eine Schlüsselposition gerückt. 
Dabei stehen sie aber stets in einem sehr 
komplexen Spannungsfeld zwischen Beleg-
schaftsinteressen, Weisungs- und Kontrollbe-
fugnissen ihrer Gewerkschaften und unter-
nehmerischen Loyalitätserwartungen73 ). Shop 
Stewards waren zwar im Ersten Welt-
krieg vielfach Träger anarchosyndikalisti-
scher Bestrebungen, heute jedoch wird ihre 
Kooperationsbereitschaft und Betriebsloyali-
tät selbst vom Management allgemein hervor-
gehoben.
„Domestic bargaining" regelt innerbetrieblich 
Überstunden (angesichts der relativ niedrigen 
Stundenlöhne in vielen Industrien ein zentra-
ler Faktor für die Einkommensbemessung, 
wobei dann oft die normale Tagesarbeit ge-
streckt wird, um Raum für Überstunden 
künstlich zu schaffen!), Akkordzuschläge und 
andere betriebliche Leistungen, die Festset-
zung von Akkordsätzen bei der Einführung 
neuer Produktionsgänge, Arbeitsplatzbe-
schreibungen und in diesem Rahmen inner-
halb der betrieblichen Beschäftigungsstruktur 
die Abstufung der jobs (grading) und die 
Lohnbemessung (rating), die Einstellung und 
Ausbildung von Lehrlingen (apprenticeship — 
bis heute vielfach ein monopolartiges Privileg 
der exklusiven alten „craft unions"), Beförde-
rungen (up-grading), Bandgeschwindigkeit, 

die Besetzung von Maschinen (manning of 
machines) sowie die Einführung neuer Ma-
schinen, personelle Umgruppierungen sowie 
Disziplinarangelegenheiten.
Selbstverständlich findet dieser umfangreiche 
Katalog individuell in den einzelnen Betrie-
ben verschieden Anwendung. Immerhin aber 
dürfte aus ihm deutlich werden, daß er in der 
Tat, insbesondere unter Arbeitsmarkt- und 
Produktionsbedingungen, die bestimmten 
Facharbeitergruppen und ihren Shop Ste-
wards eine Schlüsselposition verleihen, eine 
erhebliche Einschränkung der „managerial 
prerogatives" bedeuten und daß dann vielfach 
auch die „joint regulation" in ein „unilateral 
enforcement“ seitens der Shop Stewards unter 
Einsetzung gestufter Sanktionen vom go-slow 
bis zum punktuellen Streik umschlagen 
kann.
In der Regel sind derartige Streiks, die oft 
nur von ganz kurzer Dauer sind und sich 
etwa an Abgrenzungskonflikten zwischen den 
einzelnen Gewerkschaften im Betrieb (demar- 
cation disputes) entzünden können, aber 95 
Prozent der Gesamtzahl ausmachen und sich 
auch gerade durch ihren punktuellen Schwer-
punktcharakter für weite Bereiche der Volks-
wirtschaft verheerend auswirken können, als 
„unconstitutional and unofficial" oder auch 
„wild-cat strikes" durch keine „procedure 
agreements" und auch keine gewerkschaftli-
che Genehmigung gedeckt. Sie sind auch 
rechtlich als Bruch des Arbeitskontraktes je-
derzeit einklagbar. Das Management steht ih-
nen jedoch bei angespannter Auftrags- und 
Arbeitsmarktlage meist hilflos gegenüber, da 
es eher dem innerbetrieblichen Druck an der 
Basis im Interesse des Betriebsfriedens nach-
gibt und auf Strafverfolgung verzichtet, als 
einen Auftragsverlust oder Konventionalstra-
fen der Auftraggeber zu riskieren. Vor allem 
ließ sich ja bisher der Kostendruck bequem 
auf die Preise abwälzen.

Restriktive Arbeitspraktiken

In diesem Zusammenhang der „domestic de- 
mocracy" gehören auch die immer wieder als 
produktivitäts- und wachstumshemmend so-
wie fortschrittsfeindlich beschworenen „re- 
strictive labour practices": Restriktive Ar-
beitspraktiken werden definiert als „Regeln 
oder Gewohnheiten, die die effiziente Ausnut-
zung der Arbeitskraft unangemessen behin-
dern" 74).  „Unangemessen" ist der Bereich, in 
den nicht gewisse notwendige Sicherheits-

73) Möhring, S. 204. 74) Donovan-Report, S. 77, § 296.



oder Gesundheitsbestimmungen oder andere 
Vorkehrungen fallen, die der Arbeitskraft im 
Interesse ihrer Erhaltung und ihres Schutzes 
Schonung auferlegen. „Die Formen der indu-
striellen Beziehungen, die dem letzten Jahr-
hundert und der Tradition, die es schuf, ange-
messen waren, passen nicht notwendigerwei-
se auf die Kernprobleme unserer 75 Zeit“ ) . 
„Unsere gegenwärtigen Probleme sind größ-
tenteils deshalb erwachsen, weil unsere Ver-
fahren zur Regulierung der Arbeitsplatzbezie-
hungen hinter den ökonomischen und techni-
schen Entwicklungen hergehinkt sind. Die 
große und wachsende Komplexität der Pro-
duktionsprozesse und die Geschwindigkeit, 
mit der Produkte und Prozesse sich wandeln, 
haben, wenn man sie zusammennimmt mit 
den archaischen Lohnzahlungssystemen und 
den prähistorischen Methoden der Arbeits-
platzbewertung und der Einrichtung

76

 von 
Lohndifferentialen, die Zahl und Häufigkeit 
der Konfliktgelegenheiten vervielfacht." )

Die oft archaische, buntscheckige und chaoti-
sche Struktur der industriellen Beziehungen 
hat also vielfach in keiner Weise mehr 
Schritt gehalten mit den modernen Erforder-
nissen von Produktivität und Technologie 
und ist damit zu einem echten Investitions-
hindernis geworden. Von Flexibilität und An-
passungsfähigkeit der Sozialbeziehungen, die 
angeblich mit dem vielbeschworenen „volun- 
tarism“ besonders garantiert seien, kann hier 
keine Rede mehr sein.

Es drängt sich hier der Eindruck auf, als ver-
steckten sich die Engländer oft besonders em-
phatisch hinter so liebgewordenen Gewohn-
heiten wie dem Freiwilligkeitsprinzip, um sei-
ne Inadäquanz und seinen Anachronismus auf 
vielen Sektoren nicht eingestehen zu müssen. 
Hierfür ein Beispiel: Da es im allgemeinen an 
einer effektiven staatlichen Vollbeschäfti- 
gungs- oder auch Regionalplanungspolitik 
(wie etwa im deutschen Ruhrbergbau) fehlt 
und auch das soziale Auffangnetz in England 
nicht so dicht geknüpft ist wie in Deutsch-
land, ist vor allem die Vollbeschäftigung und 
viel weniger — wie in Deutschland — die 
Währungsstabilität „das A und O (keystone) 
der gewerkschaftlichen Wirtschaftspoli-
tik“ 77 ). Ein Shop Steward oder hauptamtli-
cher Gewerkschaftsfunktionär wird also in 
der Regel der Einführung einer neuen Ma-
schine oder einer technologischen und ar-

beitssparenden Verbesserung nur zustimmen, 
wenn dabei gleichzeitig die Arbeitsplätze der 
betroffenen Belegschaftsmitglieder gesichert 
bleiben oder gleichrangige Ausweichmöglich-
keiten — möglichst im selben Betrieb oder 
am selben Ort — vom Management bereitge-
stellt werden. Dies kann — wie etwa im Zei-
tungsviertel der Fleet Street 78 ) oder bei dem 
verstaatlichten Auto-Konzern British Leyland 
Motor Corporation oder auch bei der eben-
falls verstaatlichten British Steel Corpora-
tion 79)  — zu einem solchen Grad von perso-
neller Überbesetzung (in Fleet Street mit durch-
schnittlich 4O°/o bei Spitzen von 300%) in 
manchen Industriezweigen und Unternehmen 
führen, daß für den Unternehmer eine Neuin-
vestition, Modernisierung, Rationalisierung 
und Sanierung seines Produktionsapparates 
unrentabel wird und er den Betrieb eher ein-
gehen oder notgedrungen so tief in die roten 
Zahlen rutschen läßt, daß er vom Staat ohne 
Rücksicht auf die hohen Belastungen, die da-
mit auf den Steuerzahler zukommen, schon im 
Interesse der Beschäftigungslage übernommen 
werden muß.
Auf jeden Fall stellt die „workshop democra- 
cy“, die bei einer übermäßigen Machtverlage-
rung auf die Arbeitnehmerseite eigentlich gar 
nicht mehr als solche bezeichnet werden 
kann, eine permanente Herausforderung an 
die Autorität der beiderseitigen Spitzenver-
bände und auch des Managements infolge ih-
res autonomen und unregulierten Charakters 
dar. So wenig man den humanen Aspekt der 
sozialen Sicherheit und Arbeitsplatzerhaltung 
bei den Gewerkschaften und Shop Stewards 
geringschätzen darf, so wenig kann man je-
doch auch übersehen, daß sich hier bisweilen 
ein „Produzentendiktat" zu Lasten der Ver-
braucher wie der gesamtvolkswirtschaftlichen 
Wettbewerbsfähigkeit durch das Fehlverhal-
ten staatlicher Behörden, gewerkschaftlicher 
und unternehmerischer Kreise herausgebildet 
hat, wie es sich die Webbs kaum schwärzer 
hätten ausmalen können.
Besonders aufgeschreckt sind Staat und Öf-
fentlichkeit seit etwa zehn Jahren durch den 
inflationstreibenden Charakter des „domestic 
bargaining", das sich selbst bei bestem Wil-
len der Spitzenverbände einer regulierenden 
und restriktiven staatlichen Einkommenspoli-
tik weitgehend entzieht. Im Zeichen der Voll-
beschäftigung und voller Auftragsbücher war 
das Management stets geneigt, dem Lohn-

75) A. Briggs, Social Background, in: Flanders/ 
Clegg, System, S. 40.
76) T. Lupton, Memorandum, in: Evidence, S. 612.
77) Trades Union Congress, First Memorandum: 
Trade Unionism, in: Evidence, S. 129, § 136.

78) Vgl. W. Kratz, Lohn für den „toten Mann', in: 
DIE ZEIT Nr. 16, 11. 4. 1975, S. 39.
79) Vgl. W. Kratz, Konfetti für die Staatsbetriebe. 
Warum die nationalisierte Industrie in einer Dauer-
krise steckt, in: DIE ZEIT Nr. 36, 29. 8. 1975, S. 26. 



druck an der Basis nadizugeben, unbeschadet 
der überbetrieblichen Tarifabschlüsse und un-
beschadet auch der Tatsache, daß derartige 
Lohnzugeständnisse ohne einen entsprechen-
den Produktivitätszuwachs, der aber meist an 
den oben erwähnten Hindernissen scheiterte, 
voll auf die Preise durchschlagen mußten. Die 
Lohndrift, d. h. die Differenz zwischen tarif-
lich ausgehandelten Ecklöhnen und tatsäch-
lich gezahlten Effektivlöhnen, die vor dem 
Krieg praktisch Null wa

80

r, hat sich seit 1945 
rapide vergrößert; sie kann heute schon bei 
200% liegen. So entfielen z. B. 1967 ) wäh-
rend der Vollbeschäftigung von einem Wo-
chenlohn für einen gelernten Maschinen-
schlosser auf Zeitlohnbasis von insgesamt 
£ 30 s 19 d 2 nur etwa ein Drittel, also £ 11 s 1 
d 8 auf den industrieweit von den Tarifparteien 
ausgehandelten Ecklohn, ein weiteres knap-
pes Drittel auf Überstundenbezahlung (£ 4 
s 8 d 8) und Nachtschichtprämie (£ 3 s 13 d 11) 
— beide Tarife waren auch industrieweit ver-
einbart — und das restliche Drittel (£11 s 14 
dll) auf betriebsinterne, zwischen Shop Ste-
wards und Management festgelegte Zuschlä-
ge. Das hier vermittelte Bild ist aber insofern 
immer noch zu rosig zugunsten des „industry- 
wide bargaining", als zwar Überstunden- und 
Nachtschichtsätze durchaus einheitlich zen-
tral ausgehandelt werden können, die Zutei-
lung dieser Überstunden und Nachtschichten 
dann aber dezentralisiert in die Zuständigkeit 
der Shop Stewards fällt und es hier vielfach 
vorkommt, daß Tagesarbeit künstlich ge-
streckt wird, um das niedrige Gehalt dann 
durch (an sich überflüssige) zusätzliche Ar-
beitsstunden und Schichten aufbessern zu 
können. So liegt, wie erwähnt, die Zahl der 
tatsächlich gearbeiteten Wochenstunden mit 
46—47 fast 20% über der Normalarbeitswo-
che von 40 Stunden. Lohnzuschläge, die bis 
zur Einführung von „Produktivitätsabkom-
men" (productivity agreements — s. u.) infol-
ge gewerkschaftlichen Widerstandes nicht an 
eine Verbilligung der Produktion durch höhe-
re Neuinvestitionen, eine rationellere Ausla-
stung des Produktionsapparates oder andere

80) Donovan-Report, S. 9, § 36; kritisch zu diesem 
Teil des Kommissionsberichtes Clegg, Industrial 
Relations, S. 138 ff.

Rationalisierungsmaßnahmen gebunden wer-
den konnten, setzten bei gleichbleibenden 
oder sogar noch steigenden Unternehmerge-
winnen mit die verhängnisvolle Lohn-Preis- 
Spirale der letzten Jahre in Gang. Die immer 
stärkere Passivierung der Handelsbilanz und 
die Dauerschwäche des Pfundes haben in die-
sem nicht produktivitätsorientierten Lohnzu-
wachs mit ihre Ursachen.

Wie ein Alarmsignal wirkte 1968 das Resü-
mee der Donovan-Kommission: „Es ist eine 
Angelegenheit von entscheidender Bedeu-
tung, daß die Praktiken des formalen (d. h. in-
dustrieweiten) Systems in steigendem Maße 
wirkungslos geworden sind, während die 
Praktiken des informellen Systems immer 
größeren Einfluß auf die Regulierung der in-
dustriellen Beziehungen im Lande gewonnen 
haben, daß die beiden Systeme miteinander in 
Konflikt liegen und daß eine Anpassung des 
informellen an das formale System nicht er-
zwungen werden kann." 81)  Freilich wurde 
der Kommission natürlich von den Gewerk-
schaften, aber auch teilweise von der Publizi-
stik vorgeworfen, sie habe den Konfliktcha-
rakter zwischen beiden Systemen überbetont, 
statt ihren mehr ergänzenden Charakter stär-
ker herauszustellen.

Immerhin stellen sich angesichts dieser düste-
ren Prognose aus dem Jahre 1968, der sich 
selbst führende Labourkreise nicht mehr ent-
zogen, zwei für den Fortgang der Analyse 
entscheidende Fragen:

1. Welche Interventionsmöglichkeiten erge-
ben sich bei dieser anarchischen Struktur des 
„collective bargaining" als Kern der „indu-
strial democracy" und vor allem bei dieser 
Form von „workshop democracy" überhaupt 
für eine stabilitäts- und produktivitätsorien-
tierte nationale Wirtschafts- und Finanzpoli-
tik?
2. Welche Schlußfolgerungen hat man in den 
letzten Jahren aus dem Donovan-Report und 
der allgemeinen Wirtschaftsmisere für eine 
Neustrukturierung der „industrial relations" 
gezogen?

81) Donovan-Report, S. 37, § 154.



V. Die Rolle des Staates: „Industrial Democracy“ und 
staatliche Einkommenspolitik

Stellen wir zunächst die Frage: Wie kann ein 
industrielles System, das „einen Flickentep-
pich aus formalen, informellen Abkommen so-
wie Sitte und Gewohnheit" (custom and prac- 
tice) 82 ) bildet und an dessen Buntschek- 
kigkeit alle Versuche zur Systematisierung 
und Formalisierung seitens des Gesetzgebers 
oder der richterlichen Gewalt bisher geschei-
tert sind, einem Planungsprozeß zugänglich 
gemacht werden, der sich hinreichend an dem 
„Gesichtspunkt der ökonomischen und sozia-
len Konsequenzen" 83)  des „collective bargain- 
ing" orientiert, ohne dabei zugleich mit der 
Planung auch die Tarifautonomie und -frei- 
heit ganz zu ersticken? „In den industriellen 
Beziehungen wie auch in anderen Aspekten 
unseres ges
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ellschaftlichen Lebens besteht das 
Problem in der Versöhnung von Planung und 
Freiheit, wobei sich die Waagschale im Laufe 
unserer Geschichte eindeutig zur Freiheit hin 
gesenkt hat. Mehr und mehr sehen wir die 
Notwendigkeit für Planung, aber wir zucken 
zurück vor der Einführung des Zwanges, der 
ebenso wie Anreize notwendig ist, um das 
Planen zu mehr als einem leeren Schein zu 
machen." )
Formulieren wir unter dem Eindruck dieser 
sorgenvollen Diagnose von Allan Flanders 
die eingangs gestellte Frage um: Wie hat sich 
staatliches Planen. bisher in den „industrial 
relations" geltend gemacht, welche Möglich-
keiten und auch Grenzen haben sich dabei 
aufgetan? Der TUC unterscheidet in seinem 
Positionspapier für die Donovan-Kommission 
von 1966 zwischen staatlichen Funktionen, 
„die alternativ zur bilateralen Regulierung 
(der Arbeitsbeziehungen) durch Verhandlun-
gen" sind, und solchen, die „komplemen
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tär 
zum Verhandeln sind und das Verhandeln als 
solches stärken" ).
Alternative und komplementäre Interventionen 
Mit diesem Begriffspaar „alternative" — 
„complemehtary" (oder auch häufig „subsidi- 
ary") können wir nun den schon mehrfach 
als konstitutiv für die Ausbildung der „indu-
strial democracy" herausgestellten Grundsatz 
der „abstention of law and of State" differen-
zierter in seinem historisch-genetischen Ent-

82) Donovan-Report, S. 126, § 472.
83) A. Flanders, Memorandum, in: Evidence, S. 558. 
84) A. Flanders, Memorandum, in: Evidence, S. 551. 
85) Trades Union Congress, First Memorandum: 
Trade Unionism. in: Evidence, S. 140 ff.; §§ 174 
bis 180 bes. S. 141, § 177; vgl. auch Clegg, Indu-
strial Relations, S. 441 ff., bes. 447.

Wicklungszusammenhang analysieren und da-
bei auch den dritten Faktor im Dreiecksver-
hältnis der „industrial relations" (employees 
— employers — State) in seinen Funktionen 
noch deutlicher bestimmen. „Komplementä-
res" oder „subsidiäres" staatliches Verhalten 
ist darauf abgestellt, die „industrial democra-
cy" dadurch funktionsfähig zu halten, daß 
dem jeweils schwächeren Teil (in der Regel 
den Arbeitnehmern und Gewerkschaften) nur 
so lange Hilfe gewährt wird (subsidiary), bis 
er selbst durch Ausbau seiner kollektiven Ge-
genmachtposition eine „soziale Symmetrie“ 
schaffen oder wiederherstellen kann.

Diese idealtypische Fixierung der „industrial 
democracy" als ein sich stets wieder einpen-
delndes Gleichgewicht, wie sie in der Litera-
tur immer wieder auftaucht, kann freilich in 
einer konfliktgeladenen kapitalistischen Klas-
sengesellschaft, wo sich die Verfügungsge-
walt über Produktionsmittel und auch über 
Menschen am Arbeitsplatz aus privaten Be-
sitztiteln herleitet, eher Annäherungswerte 
für die Maximen staatlicher Sozialpolitik als 
für die Beschreibung der gesellschaftlichen 
Realität liefern. Immerhin stellt sie traditio-
nell in England eine feste Größe nicht nur im 
unternehmerischen, sondern auch im gewerk-
schaftlichen Selbstverständnis dar: „Wo Ge-
werkschaften nicht kompetent sind und auch 
anerkennen, daß sie es nicht sind, um eine 
Funktion zu übernehmen, begrüßen sie es, 
wenn der Staat wenigstens bei der Durchset-
zung von Minimalstandards eine Rolle spielt,' 
aber in England empfindet man diese Rolle 
nur als die zweitbeste Alternative gegenüber 
der Entwicklung von Organisation, Kompe-
tenz und repräsentativer Fähigkeit zum Ver-
handeln und zur Erlangung befriedigender 
Arbeitsbedingungen durch die Arbeiterschaft 
selbst. Weil diese Kompetenz im allgemeinen 
vorhanden ist, steht der Staat abseits, ist sei-
ne Haltung die des Verzichts und der forma-
len Indifferenz." 86)  Nur wo der notwendige 
Schutz der Arbeitnehmerschaft fehlt, da der 
gewerkschaftliche Organisationsgrad niedrig 
und infolgedessen auch das „collective bar- 
gaining" gar nicht oder nur rudimentär aus-
gebildet ist, „interveniert der Staat". In Groß-
britannien, schrieb Otto Kahn-Freund 1954 als 
begeisterter Verfechter des „voluntarism", 
„versucht das Gesetz, die Kollektivverhand-

86) Trades Union Congress, First Memorandum: 
Trade Unionism, in: Evidence, S. 140, §174.



Jungen und die Anwendung von Kollektivver- 
einbarungen eher durch indirekte Anreize als 
durch direkten Zwang zu stimulieren, und wo 
dies fehlschlägt, Ersatzmaßstäbe aufzustellen, 
die sich dann durch rechtliche Sanktionen 
durchsetzen lassen ... Gesetzlicher Mindest-
lohn ist der wichtigste Ersatz für Kollektiv-
verhandlungen. ' 87)

Institutionelle Lohnfestsetzung

Als eine gesetzlich sanktionierte „Kreuzung 
aus Schlichtung und Sch
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iedsgerichtsbarkeit" 
(corss between conciliation and arbitra- 
tion) ) stellen die „Wages Councils" den 
Prototyp institutioneller und gesetzlich garan-
tierter Lohnregelung dar. Ursprünglich als 
„Trade Boards" durch die „Trade Boards Act“ 
von 1909 geschaffen, um in den Industrien mit 
Hungerlöhnen, den sogenannten „sweated in- 
dustries", wenigstens einen gesetzlich abgesi-
cherten Mindestlohn einzuführen, wurde ihr 
Geltungsbereich dann nach dem Ersten Welt-
krieg (Trade Boards Act, 1918) und am Ende 
des Zweiten Weltkrieges (Wage Council Act, 
1945) sehr stark ausgedehnt auf alle Indu-
striezweige, in denen — wie etwa in der Tex-
til- und Bekleidungsindustrie, in der Nah-
rungsmittel- und Getränkeindustrie, in der 
Metallwarenindustrie oder auch in der Land-
wirtschaft (Agricultural Wages Boards) — in-
folge betriebsstruktureller Zersplitterung die 
Arbeitnehmer nur relativ schwach organisiert 
und deshalb die Gefahren einer Unterbezah-
lung sehr hoch sind.
„Wages Councils" werden vom Arbeitsmini-
ster paritätisch aus Arbeitgeber- und Arbeit- 
nehmervertretern in einem bestimmten Ge-
werbe sowie aus drei unabhängigen Mitglie-
dern unter Einschluß des Vorsitzenden gebil-
det. Sie legen diesem dann ihre — gegeben- 
falls nur mit dem Votum des Chairman zu-
stande gekommenen — „collective agree- 
ments" vor, und er kann sie entweder per 
Verordnung rechtsverbindlich in Kraft setzen 
oder an den Council zurückverweisen, nicht 
aber selbständig ändern. Obwohl in der „Wa-
ges Councils Act“ von 1959 ausdrücklich vor-
gesehen ist, daß sich die Wages Councils auf 
Antrag sofort auflösen sollen, sobald die be-
troffene Industrie aus eigenen Kräften eine 
leistungsfähige Tarifmaschinerie aufgebaut 
hat, haben vor allem die Arbeitgeber, aber 
auch schwache Gewerkschaften von dieser

87) O. Kahn-Freund, Legal Frame Work, in:. Flan- 
ders/Clegg, System, S. 65 f.
88) D. J. Robertson, Additional Memorandum on 
Wages Councils, in: Evidence, S. 654, § 2 (e).

Möglichkeit in den letzten Jahren kaum Ge-
brauch gemacht, wobei das ganze System si-
cher auch wenig Anreiz für die Etablierung 
eines „voluntary collective bargaining“ gibt 
und „tariffaul" macht.
Zusammenfassend wird man sagen müssen, 
daß dieser institutionalisierte Tarifsektor, von 
dem 1968 immerhin 4 Mill. Arbeitnehmer bei 
insgesamt etwa 23 Mill. Lohn- und Gehaltsab-
hängigen 89 ) erfaßt wurden, vergleichbare De-
fekte wie das traditionele  „collective bargain-
ing" aufweist: Obwohl von industrieweiten 
Abschlüssen durch „Wages Councils" für 
4 Millionen sicher eine gewisse lohnpolitische 
Signalwirkung ausgehen kann, hat die Regie-
rung doch auf die Verhandlungen selbst rela-
tiv wenig Einfluß, und es werden auch hier 
nur Mindestlohn- und Rahmenbedingungen 
ausgehandelt, die jederzeit auf lokaler Ebene 
unterlaufen werden können. In diesen Bereich 
staatlicher Intervention in das Tarifwesen, 
deren Auswirkungen auch nicht überschätzt 
werden dürfen, gehören, beginnend mit 1891, 
die zahlreichen „fair wages resolutions" des 
Unterhauses. In ihnen werden jeweils, freilich 
ohne Gesetzeskraft, Mindestarbeitsbedingun-
gen festgelegt, die bei Regierungsaufträgen 
unter Androhnung des Entzuges von privat-
wirtschaftlichen Kontraktpartnern innegehal-
ten werden müssen.

Die Legalisierung der Gewerkschaften

Ein weiterer wichtiger Bereich der staatlichen 
„Subsidiarität“ wurde bereits angesprochen: 
Die zwischen der Trade Union Act, 1871, und 
der Trade Union Act, 1913, mit Unterstützung 
der Liberalen und dann in enger Kooperation 
zwischen Liberaler und Labour Party gegen 
konservativen Widerstand verabschiedeten . 
Gesetze (Conspiracy and Protection of Prop-
erty Act, 1875; Trade Disputes Act, 1906; er-
gänzt durch eine weitere Trade Disputes Act, 
1965) gegen die — vielfach bis heute anhal-
tenden — Versuche der Gerichte, auf Grund 
des Common Law die gewerkschaftliche Ak-
tivität und Immunität, vor allem das wichtige 
„Streikpostenstehen" (picketing) einzuschrän-
ken und zu kriminalisieren sowie die engen 
finanziellen Bande zwischen Gewerkschaften 
und Labour Party durch den Parteibeitrag der

89) Donovan-Report, S. 37, § 151; von dem Rest 
werden 5 Mill, überhaupt nicht von Tarifverträgen 
erfaßt, 1 Mill, durch reine Unternehmens- und Be-
triebsabkommen, 7 Mill, durch industrieweite Ab-
kommen mit enger Anpassung auf Unternehmens- 
und Betriebsebene, 6 Mil , durch industrieweite 
Abkommen, wo freilich Betriebsabkommen den 
Effektivlohn bestimmen.



Gewerkschafter aufzulosen (vgl. den Usborne 
Case von 1910; die Trade Union Act von 
1913, die den Gewerkschaftsbeitrag an die 
Partei praktisch legalisierte; die Trade Dispu-
tes and Trade Union Act von 1927, die die Le-
galität wieder aufhob, und die Trade Disputes 
and Trade Union Act von 1946, die die Legali-
tät nunmehr endgültig bestätigte). Die parla-
mentarische Gesetzgebung fungierte also 
stets hier als ein „Schild gegen straf- und zi-
vilrechtliche Verfahren".

Das Schlichtungswesen

Ein dritter Teilbereich, in dem der Staat wir-
kungsvoll bis heute seine „Subsidiarität" gel-
tend macht, ist die Bereitstellung einer zen-
tral und lokal gegliederten Schlichtungsma-
schinerie auf freiwilliger Basis für Industrien, 
die eine solche nicht bereits autonom entwik- 
kelt haben. Gesetzliche Grundlage sind die 
„Conciliation Act" von 1896 und die „Indu-
strial Courts Act“ von 1919 mit der Einset-
zung von Gewerbegerichten (Industrial 
Courts). Hier wurde das der „Subsidiarität“ 
zugrunde liegende Prinzip der Freiwilligkeit 
nur zweimal unter dem Druck des nationalen 
Notstandes durchbrochen zugunsten einer 
„Alternative" zum „voluntary collective bar- 
gaining", und zwar beidemal mit ausdrückli-
cher Zustimmung der Tarifparteien: in der 
staatlichen Zwangsschlichtung (compulsory 
arbitration) im Ersten und Zweiten Welt-
krieg.
Das 1940 auf Grund der „Conditions of Em- 
ployment and National Arbitration Order" 
(Order No. 1305) eingesetzte Schiedsgericht 
für die staatliche Zwangsschlichtung (Natio-
nal Arbitration Tribunal) arbeitete mit Rück-
sicht auf die gewaltigen wirtschaftlichen 
Nachkriegsschwierigkeiten der Labour-Regie-
rung Attlee bis 1951, worauf die Zwangs-
schlichtung sogar — freilich unter Aufhebung 
des Streik- und Aussperrungsverbotes — mit 
Zustimmung aller gesellschaftlichen Gruppen 
durch die „Industrial Disputes Order" (Order 
No. 1376) unter einem „Industrial Disputes 
Tribunal" bis 1959 fortgeführt wurde. Aber 
auch dieses — an sich der „industrial demo- 
cracy" wesensfremde — Zwangsmittel eines 
staatlichen Interventionismus ist heute Ge-
schichte, wenngleich Gegner der Gewerk-
schaften immer wieder mit seiner Einführung 
liebäugeln. Der Vollständigkeit halber seien 
als weitere „subsidiäre" Maßnahmen zum 
Schutz der Schwächeren noch erwähnt die di-
versen Fabrikschutzgesetze (Factories Acts) 
im 19. und 20. Jahrhundert, die gesetzliche 
Regelung der Normalarbeitszeit (Achtstunden-

tag) und vor allem, beginnend mit der be-
rühmten „National Insurance Act" von 1911, 
der Ausbau des staatlichen Versicherungswe-
sens, besonders auf dem Gebiet der Arbeits-
losenfürsorge.
In dem erwähnten Positionspapier des TUC 
von 1966 wird mit Recht darauf verwie-
sen90 ), daß die „subsidiären" resp. „komple-
mentären" Einwirkungen des Staates in die in-
dustriellen Beziehungen nicht den Grad an 
Flexibilität, Mobilität und Anpassungsfähig-
keit auf dem Arbeitsmarkt haben herbeifüh-
ren können, der für das wirtschaftliche 
Wachstum notwendig ist, und daß der Staat 
infolgedessen hier neue, „alternative" Wege 
einschlägt. Auch die Lohndrift mit ihrem in-
flationären Effekt entzieht sich, wie wir sa-
hen, staatlicher Einflußnahme. Überdies ha-
ben die schweren Tarifkonflikte im Bergbau 
1973/74 sowie im Eisenbahnwesen mit dem 
Schwerpunktstreik der „signalmen" im Win-
ter 1974/75 und der Lahmlegung weiter Teile 
des Streckennetzes einmal in der Woche im-
mer wieder gezeigt, daß der Staat auch dort, 
wo er direkt oder indirekt als Arbeitgeber 
auftritt, von lohnpolitischem Druck ebenso-
wenig verschont bleibt wie die Privatindu-
strie. Schließlich verfügt der General Council 
des TUC selbst bei gutem Willen zur Koope-
ration mit der Regierung im Sinne einer ge-
meinsamen Stabilitätspolitik über ein weit ge-
ringeres Maß an Autorität über die ange-
schlossenen Gewerkschaften wie der deut-
sche DGB. Gleiches gilt für einen Autoritäts-
vergleich zwischen CBI auf der einen und 
BDA auf der anderen Seite.

90)  Trades Union Congress, First Memorandum: 
Trade Unionism, in: Evidence, S. 141 f., §§ 178 
bis 180.

Alternative Regierungseingriffe

Unter dem Eindruck dieser strukturellen De-
fekte, erheblicher Lohn- und Preissteigerun-
gen, permanenter Kursverluste des Pfundes 
und zunehmender „wilder" Streikbewegungen 
schlug die Regierung Wilson in enger Zusam-
menarbeit mit Gewerkschaften und Unterneh-
mern Mitte der sechziger Jahre einen „alter-
nativen" Kurs ein, „alternativ" insofern, als 
eine interventionistische Arbeitsmarkt- und 
Einkommenspolitik nunmehr die geheiligte 
Tarifvertragsfreiheit und -autonomie ein-
schränkte oder sogar zeitweise außer Kraft 
setzte. Auch hier wird man nicht von einem 
strikten Nacheinander der Methoden spre-
chen können, sondern eher von einem ständi-
gen überlagern und überlappen, ebensowenig 



wie von einem endgültigen und abrupten 
Bruch mit dem „voluntarism". Immerhin aber 
sind wir seit zehn Jahren doch Zeugen eines 
früher unbekannten Ansteigens staatlicher 
Kontrolle und Einflußnahme, konkret faßbar 
etwa in der Verstaatlichung immer weiterer 
Bereiche der Privatindustrie, im zunehmenden 
Auswuchern der staatlichen Bürokratie und 
in der Zentralisierung der politisch-ökonomi-
schen Entscheidungen. Dieser Trend wird das 
politische und wirtschaftlich-soziale System 
Englands mit seiner reichen Tradition der 
„basic democracy" und' des dezentralisierten 
„local government" im allgemeinen und die 
„industrial democracy" im besonderen auf 
längere Sicht doch einem grundlegenden 
Wandel unterwerfen. „Es kann keinen Zwei-
fel geben", schrieb der TUC schon 1966 war-
nend über die Rolle der Regierung als „eco- 
nomic manager and co-ordinator of the eco- 
nomy", „daß die neuen Verantwortlichkeiten 
der Regierung auf diesem Gebiet und beson-
ders die Beschäftigung der Regierung mit Pro-
duktivität, Preisen und Einkommen sehr 
schwierige Fragen widerstreitender Funktio-
nen aufwirft. In diesem allgemeinen Bereich 
sind die neuen Funktionen, die im Augen-
blick hinsichtlich der Produktivität, der Prei-
se und Einkommen diskutiert werden, .alterna-
tive' Funktionen im Gegensatz zu den .kom-
plementären', und die Gewerkschaftsbewe-
gung beobachtet sie natürlich mit einiger Be-
sorg 91nis." )
Als Beispiele wichtiger „Alternativfunktio-
nen" führt das Memorandum das Ausbil-
dungsförderungsgesetz von 1964 (Industrial 
Training Act) und das Unterstützungsgesetz 
für Arbeitskräfte, die infolge von Betriebsum-
stellungen freigesetzt würden (Redundancy 
Payments Act), von 1965 an. Dadurch, daß der 
Staat einen Teil des Ausbildungswesens, ins-
besondere die Lehrlingsausbildung (appren- 
ticeship) — nach Clegg92 ) einer der „wichtig-
sten, die gegenwärtige Form der britischen 
Industriebeziehungen bestimmenden Tätig-
keitsbereiche" und seit altersher meist ein 
Monopol exklusiver „craft unions" zwecks 
Regulierung des Arbeitskräfteangebotes und 
damit auch der Lohnhöhe —, an sich zog und 
bei Verlust der Arbeitsplätze durch Freiset-
zung von überzähligen Arbeitskräften (re- 
dundancy) eine Entschädigung garantierte, 
konnte sicher an zwei besonders verwundba-
ren Punkten des industriellen Systems das 
Prinzip des „Voluntarismus“ ersetzt werden 
durch eine mobilitäts- und flexibilitätsför-

91) Trades Union Congress, First Memorandum: 
Trade Unionnism, in: Evidence, S. 142, § 180.
92) Clegg, Industrial Relations, S. 346.

dernde staatliche „Alternative". Zu ergänzen 
wäre hier noch die „Contracts of Employment 
Act" von 1963, die eine Mindestzeit für Kün-
digungen festlegt und den Arbeitgeber 
zwingt, dem Arbeitnehmer innerhalb einer be-
stimmten Zeit eine Niederschrift der Beschäf-
tigungsbedingungen auszuhändigen.

Staatliche Einkommenspolitik

Der heikelste Punkt staatlichen Interventio-
nismus war jedoch die Lohn- und Einkom-
menspolitik (incomes policy). Denn sie be-
rührte die Tarifautonomie unmittelbar. „Der 
Kern von Englands Wirtschaftsproblem be-
steht darin, eine Reihe von Zielen auf einen 
Nenner zu bringen, die zwar interdependent 
sind, aber doch oft miteinander in Konflikt 
liegen: Erhaltung der Vollbeschäftigung, Ein-
dämmung der Inflation, Ausbalancierung der 
Zahlungsbilanz und Sicherung des Pfundwer-
tes gleichzeitig mit der Erhaltung des wirt-
schaftlichen Wachstums." 93)  Es ging also im 
wesentlichen darum, die lohninduzierte Ver-
teuerung der Arbeitsplätze und der Produkte 
aufzufangen bei gleichzeitiger Stabilität der 
Arbeitsmarktlage und Garantie des wirt-
schaftlichen Wachstums, oder mit einem 
Wort: Lohnerhöhungen künftig nur noch 
strikt an einen echten Produktivitätszuwachs 
zu binden — eine Aufgabe, die nach eigener 
Aussage des TUC einen hohen „Grad von 
Selbstdisziplin gegenüber von Tarifabschlüs-
sen beinhaltet, die nicht diese weiteren Ge-
sichtspunkte berücksichtigen, freilich unter 
der Voraussetzung, daß auch die anderen die-
se Selbstdi 94sziplin praktizieren" ).
Unter dieser vielfältig gebündelten und in 
sich nicht widerspruchsfreien Zielsetzung von 
Wachstum und Stabilität leitete die Regie-
rung Wilson nach drei vergeblichen Ansätzen 
zu einer staatlichen Regulierung der Tarifab- 
schlüsse 1948/50 („wage restraint" unter Att-
lee), 1956/57 („price freeze") und 1961/62 
(„pay pause") dann Ende 1964 eine „Prices 
and Incomes Policy" ein, die im Grunde bis 
heute an ihrem charakteristischen Schwanken 
zwischen offiziellen Maßhalteappellen und 
freiwilliger Kooperation der Spitzenverbände 
(nach dem Prinzip des Whitleyism) auf der ei-
nen sowie exekutiven Drohgebärden und ge-
setzlicher Lohnregulierung auf der anderen 
Seite krankt und gerade durch diese wider-
sprüchliche Mischung voluntaristischer und 
komplementärer mit alternativen und zwang-

’93) Trades Union Congress, First Memorandum: 
Trade Unionism, in: Evidence, S. 146 f., § 200.
94) Vgl. Anm. 93.



haften Elementen den strukturellen Defekten 
der „industrial democracy" nicht wirklich 
beizukommen vermag. Dabei versagt freilich 
auch die öffentliche Hand immer wieder 
durch stabilitätswidrige Haushaltsaufblähun-
gen bei der gemeinsamen Inflationsbekämp-
fung.
In einer im Dezember 1964 von Vertretern der 
Regierung, des General Council und der zen-
tralen Unternehmerorganisationen unterzeich-
neten Absichtserklärung (Declaratio

95
n of In- 

tent) )  einigte man sich darauf, 1. die Pro-
duktivität in Industrie und Handel zu erhö-
hen96 ), 2. das Geldeinkommen in Überein-
stimmung zu halten mit dem realen Produkti-
vitätszuwachs und 3. ein stabiles Preisniveau 
aufrechtzuerhalten. Eine allseitig vereinbarte 
zentrale Lohnleitlinie von 3—3.5 °/0 Steige-
rung jährlich maximal sollte unter Kontrolle 
des 1962 gegründeten „National Economic 
Development Council" (NEDC) und des 1965 
gebildeten „National Board for Prices and In- 
comes" (NBPI oder einfach PIB) stehen. In 
beiden Gremien, die nach den Prinzipien des 
Whitleyism als Planungs- und Konsultativor-
gane der Regierung konzipiert waren, hatte 
die Gewerkschaftsführung ein entsprechendes 
Mitspracherecht, jedoch ohne Entscheidungs-
kompetenz, die niemand der politischen Ge-
walt abnehmen konnte. „Exceptional pay in- 
creases" — und hier war ein gefährlicher 
„Durchschlupf"! — sollten nur zugelassen 
werden 1. bei einem offenkundigen Produkti-
vitätszuwachs durch veränderte Arbeitsprak-
tiken (also bei Produktivitätsabkommen zwi-
schen Management und Gewerkschaften); 
2. wo es im nationalen Interesse liegt, durch 
relativ hohe Lohnzugeständnisse eine höhere 
Flexibilität auf dem Arbeitsmarkt herbeizu-
führen; 3. wo Löhne und Gehälter unter ei-
nem als vernünftig anerkannten Lebensstan-
dard liegen; 4. wo ein Beschäftigungssektor 
sehr weit hinter ein vergleichbares Niveau 
zurückgefallen ist.

95)  Clegg, Industrial Relations, S. 418 ff.
96) Die reale Wachstumsrate des Bruttosozialpro-
duktes lag 1965 mit 2,5 % nur halb so hoch wie 
die Inflationsrate mit 4,9 ’/o.

Angesichts dieser vier Kautschukklauseln 
und der Tatsache, daß dem PIB jede rechtli-
che Eingriffsmöglichkeit gegenüber steigen-
den Einkommen und Preisen fehlte und über-
dies das ganze Restriktionssystem, was die 
Arbeitnehmer stark verbitterte, weder nach 
der Preis- noch nach der Gewinnseite entspre-
chend symmetrisch ausgebaut war, mußte es 
scheitern: Zwischen April 1965 und April 
1966 stiegen die Einzelhandelspreise um 

5,5 °/o, Löhne und Gehälter bis zu 8 0/0. Ein im 
November 1965 eingeführtes freiwilliges 
„Frühwarnsystem", nach dem bevorstehende 
Preis- und Lohnerhöhungen dem PIB ange-
zeigt werden sollten, schlug ebenfalls fehl.

Gestützt auf ihren überlegenen Wahlsieg, 
aber auch unter dem Eindruck einer weiteren 
schweren Zahlungsbilanz- und Pfundkrise, in 
der das Ausland einen offenkundigen Beweis 
für den Mißerfolg der restriktiven Einkom-
menspolitik sah und die es mit offenkundiger 
Zurückhaltung gegenüber dringenden neuen 
Anleihewünschen Englands beantwortete, 
griff die zweite Regierung Wilson zunächst 
mit schweigender Zustimmung des TUC im 
Sommer 1966 zu ihrem stärksten und bisher 
nur im Kriege angewandten Mittel: Am 
20. Juli verkündete der Premier einen — ge-
setzlich dann am 12. August durch die „Prices 
and Incomes Act" abgestützten — totalen 
Preis-, Lohn- und Dividendenstop für sechs 
Monate (complete freezing) und für weitere 
sechs Monate eine Periode „strenger Zurück-
haltung" (severe restraint). Damit war die ge-
werkschaftliche Tarifhoheit zum erstenmal 
seit dem Krieg aufgehoben. Der Erfolg war 
durchschlagend: Von April 1966 bis April 
1967 stiegen die Löhne nur um 2 °/o, und dies 
auch nur infolge der noch vor dem Juli getä-
tigten Abschlüsse.
Obgleich die „Incomes Act" 1967 und 1968 je-
weils auf der Basis der Absichtserklärung 
vom Dezember 1964 erneuert wurde und nur 
eine Zuwachsrate von 3,5 % maximal jährlich 
vorsah, sollten sich doch die tief eingewurzel-
ten Strukturmängel der industriellen Bezie-
hungen nach Auslaufen der einjährigen Still-
haltung 1967 schon wieder als stärker erwei-
sen als das staatlich-gesetzliche Interventi-
onsinstrumentarium: Bereits auf dem Jahres-
kongreß im September 1967 versagten die 
Einzelgewerkschaften dem General Council 
die Gefolgschaft und beschlossen, „daß die 
,Prices and Incomes Acts' den berechtigten 
Interessen der Gewerkschaften zum Nachteil 
gereicht" hätten und dementsprechend aufge-
hoben werden sollten. Ausgedehnte Streiks 
und Lohnbewegungen unter den Dockern und 
technischen Zeichnern (1967) sowie in der 
Maschinenbauindustrie (1968) signalisierten 
die Unruhe an der Basis und den bekannten 
Autoritätsverfall der gewerkschaftlichen 
Dachorganisation. Auch der 1965 aus dem Zu-
sammenschluß der „Federation of British In-
dustries", „British Employers' Confederation" 
und der „National Association of British Manu- 
facturers" entstandene Dachverband „Con-
federation of British Industry" (GBl) verwei-
gerte eine aktive Mitarbeit an der Preiskon-



trolle und der restriktiven Lohnpolitik im Rah-
men des „Frühwarnsystems". Hinzu kamen als 
wesentliche Störfaktoren schwere Auseinan-
dersetzungen um Wilsons „counterinflation 
policy" und ihre — wie es hieß — besonders 
nachteiligen Rückwirkungen für die einkom-
mensschwachen Schichten innerhalb der La-
bour Party, die den Premier sogar zur beton-
ten Herausstellung der verfassungsmäßigen 
Souveränität der Exekutive gegenüber, der 
Partei zwangen, sowie zwischen Kabinett und 
TUC. Auf ihrem Jahreskongreß 1969 versag-
ten die Einzelgewerkschaften dem General 
Council erneut und sehr dezidiert ihre Zu-
stimmung und erklärten sich nicht nur gegen 
die gesetzliche Kontrolle der Löhne, sondern 
auch generell gegen das NBPI, an dessen 
Gründung der TUC doch gerade vier Jahre 
vorher selbst mitgewirkt hatte.

Zusammenfassend ist festzu 97halten ), daß die 
angestrebte Harmonisierung von Produktivi-
tätszuwachs (1967: 5,9 0/o; 1968: 6,9 ’/o) und 
Lohnauftrieb (1967: 5,3 °/o; 1968: 8,1 %) sowie 
Anstieg der Einzelhandelspreise (1967: 2,5°/»; 

1968: 5,6 “/•) nicht zuletzt auch infolge der 
Welle von Produktivitätsabkommen im Zei-
chen der staatlichen Preis- und Einkommens-
politik 1965—1969 besser als vorher und vor 
allem dann in den siebziger Jahren geklappt 
und daß diese Politik, auch wenn sie im Zei-
chen des Wahlkampfes von 1970 schließlich 
an unüberwindbaren innenpolitischen Schwie-
rigkeiten scheiterte, insgesamt doch einen in-
flationsdämpfenden Effekt gehabt hat. Den-
noch ist grundsätzlich John Corina zuzustim-
men, daß staatliche Einkommenspolitik „ein 
sozioökonomisches Instrument von extremer 
Instabilität“ ist*8). Auch ist seine Wirkung 
stark abhängig von der gesamtpolitischen 
Konstellation. Deshalb wandte sich die Auf-
merksamkeit bei den Konservativen und in 
der Labour Party vor allem nach Erscheinen 
des Donovan-Report 1968 verstärkt einer „ra-
dikalen Überprüfung der Struktur

99
 des ,collec- 

tive bargaining'“ ) und mithin also der „in-
dustrial democracy" selbst zu. Ansätze und 
Versuche einer Umstrukturierung bis in die 
Gegenwart sollen Gegenstand des letzten Ab-
schnittes sein.

V. Ansätze zur Weiterentwicklung der „Industrial Democracy"

1. Die mißlungene staatliche Intervention: 
Industrial Relations Act, 1971

Die Donovan-Kommission machte 1968 nach 
einer sehr gründlichen Diagnose Therapievor-
schläge zum „collektive bargaining", die sich 
freilich zur allgemeinen Enttäuschung in den 
Parteien und in der Öffentlichkeit alle sehr 
eng noch an die überkommenen Prinzipien 
des „voluntarism" und an die Vorstellung an-
lehnten, gesellschaftliche Gruppen müßten 
sich grundsätzlich autonom gegenüber staatli-
chen und gerichtlichen Einwirkungen entfal-
ten: „Was man zuallererst benötigt, sind ein 
Wandel in der Natur des britischen ,collec- 
tive bargaining' und eine geordnete Methode 
für die Ausübung des Einflusses in der Fabrik 
durch die Arbeiter und ihre Repräsentan-
ten." 100)  Nach dieser eindeutigen Gewich-
tung des „domestic bargaining" als zentralem 
Ansatzpunkt für die Reformarbeit kommt das 
ebenfalls immer wieder von der Kommissi-
onsmehrheit vertretene Credo: die Reformen 
müßten, „wenn möglich, erreicht werden 
ohne Zerstörung der britischen Tradition,

97) Oehlke, S. 243.
Zit. nach Clegg, Industrial Relations, S. 438.

99) Clegg, Industrial Relations, S. 440.
100) Donovan-Report S. 46 f„ § 190. 

nach der die Industriebeziehungen außerhalb 
der Gerichte zu halten seien".

Therapievorsch/äge der Donovan-Kommission
Ausgehend von der Beobachtung, daß „der 
zentrale Defekt" des industriellen Systems „in 
der Regellosigkeit (disorder) der Beziehungen 
auf Fabrik- und Arbeitsplatzebene sowie in 
den Lohnstrukturen liegt, die gefördert wird 
durch den Konflikt zwischen formalen und in-
formellen Syste 101men" ), verlangt die Kom-
mission „eine geordnete und effektive Regu-
lierung der Industriebeziehungen in den Un-
ternehmen und 102Fabriken" ),  also die Ein-
führung einer umfassenden und übersichtli-
chen Tarifmaschinerie auch für das „domestic 
bargaining", die von beiden Seiten hinrei-
chend legitimiert ist und auch stets sorgfältig 
die industrieweit ausgehandelten Rahmenbe-
dingungen und Leitlinien im Auge behält. 
Eine Formalisierung wird also ausdrücklich 
gefordert, Strafen und Sanktionen werden 
aber ebenso eindeutig abgelehnt. Kollektivab-
kommen sollen möglichst präzise niederge-
schrieben und auch, soweit es sich um die als 
besonders wichtig herausgestrichenen „proce-

101) Donovan-Report S. 40, § 162.
102) Donovan-Report S. 45, § 182. 



dure agreements" handelt, beim Arbeitsmini-
ster registriert werden. Dabei ist auf „einseh-
bare und kohär 103ente Lohnstrukturen" )  ge-
rade auch an der betrieblichen Basis, bisher 
ein wesentliches Konfliktpotential, unbedingt 
zu achten. „Wohlregulierte Unternehmens- 
und Betriebsvereinbarungen" schaffen erst 
die Grundlage für eine „effektive Lohnkon-
trolle" seitens der U
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nternehmensführung und 

einen Abbau der Lohndrift ).

In ihrem Kern zielen die Reformvorschläge 
immer wieder auf die Notwendigkeit 
von „Produktivitätsabkommen" (productivity 
agreements) auf Firmenebene zwischen Mana-
gement und Gewerkschaften resp. Shop Ste-
wards, die einen Abbau der produktivitäts-
hemmenden restriktiven Arbeitspraktiken, 
eine Vereinheitlichung der Lohnstrukturen 
und eine Bindung von Lohnerhöhungen an 
eine Steigerung der Arbeitsleistung bewirken 
sollen. „Unsere Vorschläge für eine Reform 
des kollektiven Verhandlungssystems sind 
deshalb grundlegend für eine bessere Ausnut-
zung der Arbeitskraft. Sie werden aufräumen 
mit den Anmaßungen und Einstellungen beim 
,collective bargaining', die ein Anwachsen 
der restriktiven Arbeitspraktiken und ein Er-
schlaffen der Leistungsfähigkeit bewirkt ha-
ben. Sie werden in die Hand des Management 
ein Instrument — das Firmenabkommen — le-
gen, das, recht genutzt, zu einer viel höheren 
Produktivität beitragen kann ... Der direkte 
Nutzen wird nicht nur bei den Arbeitgebern, 
sondern auch bei ihren Arbeitnehmern fühl-
bar werden, und indirekt w
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insgesamt gewinnen." )

Als weiteres Element der Stabilisierung soll 
dem „collective bargaining" ein System von 
schnell und eindeutig, umfassend und wir-
kungsvoll arbeitenden Regulierungsmechanis-
men im Konfliktfall (procedures) eingezogen 
werden, um die hohe Zahl „wilder Streiks" zu 
reduzieren. Im übrigen, so wurde betont, 
müßten Arbeitgeberverbände und Manage-
ment mit in die Verantwortung genommen 
werden, „um ein geregeltes und leistungsfähi-
ges .collective bargaining' auf Unternehmens- 
und Betriebsebene zu erleichtern" 106). Wei-
tere Vorschläge zielten auf eine organisatori-
sche Straffung innerhalb der Gewerkschaften, 
auf die Formalisierung ihres Status als „Kör-
perschaften öffentlichen Rechts", auf eine Au-
toritätssteigerung an der Gewerkschaftsspitze, 
einen Abbau des „multi-unionism" auf Be-

triebsebene, eine eindeutigere rechtliche Fi-
xierung der Stellung der Shop Stewards so-
wie auf eine Registrierpflicht für Gewerk-
schaften zum Schutz ihrer Immunität. Letztere 
Empfehlung wurde gegen ein gewichtiges 
Minderheitsvotum innerhalb der Kommission 
und bei heftigem Widerstand des TUC verab-
schiedet, stand sie doch auch in einem gewis-
sen Widerspruch zu dem immer wieder her-
ausgestellten Freiwilligkeitsprinzip. Gegen 
starke Kritik in der streikmüden Öffentlich-
keit setzte die Kommission mehrheitlich in 
der Bekämpfung der Streikursachen und in 
der Heilung der Defekte des industriellen Sy-
stems in echt liberaler Manier auf die tradi-
tionellen Selbstheilungskräfte der englischen 
Gesellschaft und lehnte jeden Zwang wie 
etwa die mehrfach von konservativer Seite 
geforderte Einklagbarkeit von Tarifverträgen 
ebenso als den britischen Traditionen zuwi-
derlaufend ab wie — hier in ausdrücklicher 
Übereinstimmung mit den Gewerkschaften — 
ein System der Gewinn- und Kapitalbeteili-
gung (profitsharing and co-partnership) sei-
tens der Betriebsangehörigen1073). Denn der-
artige Beteiligungspläne lösten den Verdacht 
aus, sie seien „in einigen Fällen nur entwor-
fen worden, um die Loyalität der Arbeiter auf 
Kosten der Gewerkschaften auf die Arbeitge-
ber zu konzentrieren." Im übrigen seien sie 
kein akzeptabler Ersatz für die Reform der In-
dustriebeziehungen durch umfassende Fabrik-, 
Unternehmens- oder Konzernabkomen.

103) Donovan-Report S. 50, § 203 (5).
104 Donovan-Report S. 53, S. 210.
105) Donovan-Report S. 85, § 329.
106) Donovan-Report S. 196, § 729.

103)  Donovan-Report S. 50,  § 1006; vgl. auch zum 
Profit-Sharing H. A. Turner, Memorandum, in: 
Evidence, S. 668—670, §§ 27—32 und Bandholz 
S 120: Das profit sharing System' als neues Lohn-
system in der Kohlenindustrie (nach dem Ersten 
Weltkrieg).

„In Place of Strife“

Interessanterweise warf ausgerechnet die La-
bour-Regierung der Kommission in ihren 
Empfehlungen zu große Milde und Unver-
bindlichkeit vor und- präsentierte ihrerseits in 
einem Weißbuch „In Place of Strife" der Ar-
beitsministerin Barbara Castle 1969 unter dem 
Druck der durch die vielen „wilden" Streiks 
erbitterten öffentlichen Meinung und der ho-
hen Arbeitslosenziffern Reformvorschläge, die 
im Gegensatz zum Report der Donovan-Kom-
mission sehr viel stärker auf staatlichem In-
terventionismus und rechtlichen Sanktionen 
aufbauten und auf eine eindeutige Disziplinie-
rung der Gewerkschaften „von oben" hinaus-
liefen. Empfehlungen der auf Vorschlag der 
Donovan-Kommission 1969 gebildeten „Com-
mission on Industrial Relations" (CIR), zur 
Behebung der zwischengewerkschaftlichen



Abgrenzungsstreitigkeiten (demarcation dis- 
putes), zur Festlegung einer verhandlungsfähi-
gen Tarifeinheit (bargaining unit), zur Ge-
werkschaftsreform und zur Reform des „col- 
lective bargaining" mit Hilfe eindeutiger 
„procedures“ sollten nunmehr mit Hilfe des 
Arbeitsministers verbindliche Rechtskraft be-
kommen können. Arbeitskonflikte sollten vor 
Ausbruch eines Streiks unter Androhung von 
Geldstrafen strikt den vereinbarten „procedu-
res" und gegebenenfalls bei Bedrohung der 
Wirtschaft und des öffentlichen Interesses auf 
Anweisung des Arbeitsministers sogar einer 
Schlichtungspause (conciliation pause) und 
einer Urabstimmung unterworfen werden. Bei 
der Registrierung von Gewerkschaften und 
Kollektivabkommen ging das Weißbuch hin-
ter die Donovan-Vorschläge auf das Freiwil-
ligkeitsprinzip zurück. Der TUC wandte sich 
vor allem gegen die Androhung von Geldstra-
fen sowie gegen Urabstimmungen und Still-
haltungen als untragbare Eingriffe in das 
Streikrecht. Der General Council kam inso-
fern der Regierung in seinem als Antwort auf 
das Weißbuch veröffentlichten „Programme 
of Action" entgegen, als er seinerseits Maß-
nahmen zur Stärkung der Dachorganisation 
gegenüber den angeschlossenen Einzelge-
werkschaften wie etwa die Informations- und 
Beratungspflicht vor der Aufnahme von Ar-
beitskämpfen und bei zwischengewerkschaft-
lichen Streitigkeiten bei Androhung des Aus-
schlusses aus dem TUC im Falle der Nichter-
füllung in Aussicht stellte. Als Gegenleistung 
für einen Wegfall der Sanktionsbestimmun-
gen versprach die Gewerkschaftsführung wei-
tere Schritte zur Eindämmung der „wilden" 
Streikaktivitäten an der Basis. Nachdem die 
Regierung Wilson zur Abwendung eines dro-
henden Konfliktes innerhalb der Partei, wo 
100 Labour-Abgeordnete das Weißbuch ab-
lehnten, und zu den Gewerkschaften einer 
Abmilderung des Gesetzentwurfes in Rich-
tung auf das Freiwilligkeitsprinzip der Kom-
mission bereits zugestimmt hatte, nahm ihr 
der Wahlsieg von Edward Heath 1970 die 
Chance zur Realisierung ihres Programmes.
„Fair Deal at Work“
Damit gewann ein Alternativprogramm „Fair 
Deal at Work" an Aktualität, das die Konser-
vativen bereits 1968 noch vor Erscheinen des 
Donovan-Report ausgearbeitet hatten. Er sah 
im einzelnen die rechtliche Verbindlichkeit 
von Tarifverträgen, die zwangsweise Regi-
strierung von Gewerkschaften und Arbeitge-
berverbänden als Voraussetzung für die zivil-
rechtliche Immunität unter hohen Anforde-
rungen an die, wie es hieß, demokratische 
Satzungsgerechtigkeit der betreffenden Ge-

werkschaft, das Verbot von Sympathie- und 
Abgrenzungsstreiks (demarcation strikes), 
eine Einschränkung des „closed shop", die 
Verweisung eines Streiks an den neu zu 
schaffenden „Industrial Court" durch den Ar-
beitsminister und seine zeitweise Unterbre-
chung von 60 Tagen nach amerikanischem 
Vorbild (cooling-off-period) bei Gefahr für die 
nationale Volkswirtschaft, eine Urabstim-
mung vor Streikbeginn sowie eine Verant-
wortlichkeit der Gewerkschaften für die Ak-
tionen ihrer Mitglieder vor. Dies war eindeu-
tig ein Bruch mit einer hundertjährigen Tradi-
tion, denn nunmehr sollten die „industrial re- 
lations“ zum erstenmal wieder gesetzlichem 
und richterlichem Befehl unterworfen und 
teilweise in eine obrigkeitlich verordnete 
Zwangsjacke gesteckt werden.

„Industrial Relations Act'
Die aufgeführten Empfehlungen von „Fair 
Deal at Work" bekamen 1971 durch die „In-
dustrial Relations Act" Gesetzeskraft. Die ein-
zelnen Bestimmungen dieses so umstrittenen 
Gesetzes, das die innenpolitischen Leiden-
schaften während der vierjährigen Amtszeit 
von Heath so sehr erhitzen sollte, können 
hier kurz zusammengefaßt werden, da sie in-
zwischen nach ihrer Boykottierung durch den 
TUC und nach der Wahlniederlage der Konser-
vativen im Frühjahr 1974 auch schon wieder 
Geschichte sind. Entscheidend für die allge-
meine Ablehnung auf Gewerkschaftsseite 
war, daß das Gesetz nach Clegg „eine tief-
greifende Wirkung auf die britischen indu-
striellen Beziehungen" haben mußte108 ). „Es 
wird“, schrieb Clegg 1972, „das freiwilligste 
System der Industriebeziehungen in der Welt 
transformieren in ein System, dessen formale 
Aspekte größtenteils durch die Gerichte regu-
liert werden. Gerichte und Juristen werden 
eine viel größere Rolle in den Angelegenhei-
ten von Gewerkschaften und Arbeitgebern 
und in ihren Verhandlungen untereinander 
spielen".

108) Clegg, Industrial Relations, S. 481; sehr kri-
tisch auch Hooberman, An Introduction, S. 87 ff.

Im einzelnen konkretisierte sich diese totale 
Abkehr von den herkömmlichen Grundsätzen 
der „industrial democracy", wie sie 1968 im 
Donovan-Report noch einmal mit Nachdruck 
niedergelegt worden waren, in folgenden Be-
stimmungen:
1. Die Gewerkschaften mußten sich unter ge-
nauer Überprüfung ihrer „Rule Books" einer 
Registrierpflicht unterwerfen; nur dann ge-
nossen sie in einem ausgeklügelten System 
doppelten Rechts als „trade unions" im Ge-



gensatz zu den nicht registrierten „organisati- 
ons of workers" noch zivilrechtliche Immuni-
tät, gewisse Steuerprivilegien sowie den An-
spruch, vom Arbeitgeber bei einem Abgren-
zungskonflikt als „bargaining unit“ aner-
kannt zu werden. Der TUC beantwortete die-
se besonders umstrittene Regelung, in der die 
Gewerkschaften wohl nicht zu Unrecht den 
Versuch ihrer obrigkeitlichen Disziplinierung 
und Spaltung sahen, damit, daß er den ihm 
angeschlossenen Organisationen die Regi-
strierung bei Strafe des Ausschlusses aus 
dem Dachverband untersagte. Da sich darauf-
hin nur 10 °/o der Gewerkschaften eintragen 
ließen, 90 °/o aber die gesetzliche Aufforde-
rung boykottierten, blieb sie praktisch wir-
kungslos.

2. Einschränkung des „closed shop“: Der „ge-
schlossene Betrieb“, in den auf Grund einer 
Abmachung zwischen Management und Ge-
werkschaft nur organisierte Arbeitnehmer 
eingestellt werden durften, gehörte seit dem 
19. Jahrhundert zu den traditionellen Instru-
menten gewerkschaftlicher Macht- und Orga-
nisationsentfaltung und sicherte überdies be-
stimmten Handwerkergenossenschaften (craft 
unions) zugleich über ihre Mitglieder mono-
polartigen Einfluß auf die Ausbildungs- und 
Anstellungsverhältnisse innerhalb eines 
„closed shop" und damit auch auf Arbeits-
markt und Lohnstrukturen allgemein. Der „pre- 
entry closed shop" mit der Gewerkschaftszu-
gehörigkeit bereits als Einstellungsbedingung 
wurde ganz aufgehoben; der „post-entry closed 
shop" wurde unter den Bedingungen weiter er-
laubt, daß auch in einem „geschlossenen Be-
trieb" niemand gegen seine Überzeugung zum 
Gewerkschaftseintritt gezwungen werden 
konnte (er hatte dann eine gewisse Aus-
gleichsabgabe zum Gewerkschaftsbeitrag zu 
leisten) und daß vor der Einrichtung eines 
solchen Betriebes das Votum der Beschäftig-
ten (approved closed shop) eingeholt werden 
müsse.

3. Den tiefsten Einschnitt in die Prinzipien 
des „voluntarism" stellte wohl die Einführung 
der gerichtlichen Durchsetzbarkeit von Tarif-
verträgen (legally binding and enforceable) 
dar, es sei denn, die Tarifparteien handelten 
gemeinsam eine schriftlich zu fixierende Aus-
nahmeklausel aus. Die Regierung erhoffte 
sich damit eine Stärkung der Verantwortlich-
keit bei den offiziellen gewerkschaftlichen 
Tarifkontrahenten und zugleich einen diszipli-
nierenden Einfluß auf die betriebliche Basis, 
besonders auf die Shop Stewards. Aber auch 
diese Regelung ging wie viele andere an den 
historischen Gegebenheiten vorbei, denn in 

der Regel honorieren die Gewerkschaften Ta-
rifverträge auch ohne gesetzlichen Zwang 
und halten im Streitfall die vereinbarten „pro- 
cedures" auch ein; die ihnen vielfach entglit-
tene Kontrolle über das „domestic bargain-
ing" und die ungeregelten Streikbewe-
gungen in den Betrieben (wild-cat strikes) 
ließen sich jedoch auch mit Hilfe des Gesetz-
gebers nicht zurückgewinnen, zumal sich die 
Streikenden meist in solidarischen Aktionen 
den gerichtlichen Verfolgungen entzogen und 
auch das Management im Interesse des Be-
triebsfriedens an derartigen Sanktionen kein 
Interesse hatte.

4. Auf eine Einschränkung des Streiks zielten 
weiterhin die Verfügung einer Stillhaltuhg 
(cooling-off-period) von 60 Tagen nach ameri-
kanischem Vorbild durch den neuen „Natio-
nal Industrial Relations Court" (NIRC) auf 
Antrag des Arbeitsministers, die Verpflich-
tung zur Urabstimmung vor Streikbeginn und 
dann der bewußt kautschukartig gehaltene 
Bereich der verbotenen „unfair industrial 
practices". Zu ihnen sollten u. a. Sympathie-
streiks und Streiks zur gewaltsamen Durch-
setzung von „approved shops" zählen, seit 
langem ein probates Mittel, um dem Manage-
ment im eigenen „geschlossenen Betrieb" die 
Macht gewerkschaftlicher Monopolstellung 
zu demonstrieren.

5. Im Interesse einer Stärkung und Formali-
sierung des „collective bargaining“ sollten 
„procedure agreements" nicht nur — wie 
schon nach dem Donovan-Report — bei An-
drohung von Strafe amtlich registriert, sondern 
gegebenenfalls auch ihre gerichtliche Durch-
setzbarkeit erzwungen werden. In dieselbe 
Richtung gingen Vollmachten der „Commis-
sion on Industrial Relations", im Zusammen-
wirken mit dem NIRC bei Abgrenzungskon-
flikten selbständig eine tariffähige „bargain-
ing unit" festzusetzen und für diese Tarif-
partei, in der Regel dann eine registrierte 
„trade Union", gegenüber dem Arbeitgeber 
die Anerkennung und auch eine Informations-
pflicht zur Erleichterung des „bargaining" zu 
erzwingen.

Institutionell ausgefüllt wurde dieser neue, 
stark formalisierte Rahmen der „industrial re-
lations" durch den NIRC mit dem Status und 
den Befugnissen eines High Court: Er konnte 
im Streikfall bei Ausrufung des nationalen 
Notstandes zusammen mit dem Arbeitsmini-
ster eine Stillhaltung und eine Urabstimmung 
verfügen, Strafen verhängen, Zeugen vorla-
den, Eidesleistungen veranlassen und mußte 
seine Zustimmung zu einem „approved closed 
shop" geben. Die Gewerkschaften versagten 



freilich ihre an sich vorgesehene Mitarbeit. 
Weiterhin wurden die Befugnisse der seit 
1964 bestehenden „Industrial Tribunals“ zum 
Schutz der einzelnen Arbeitnehmer gegenüber 
Gewerkschaften und Arbeitgebern erweitert, 
ebenso wie die Rechte der im März 1969 be-
reits auf Vorschlag der Donovan-Kommission 
eingerichteten „Commission on Industrial Re- 
lations" zwecks Untersuchung, Beobachtung 
und Förderung des „collective bargaining".

Zwar wird man der „Industrial Relations Act“ 
angesichts der katastrophalen Situation Be-
rechtigung und Sinn ihrer Grundintention nicht 
absprechen können, den englischen Wirt-
schaftsprozeß von seinen strukturellen Defek-
ten zu heilen und durch Elemente einer ra-
tionaleren und effektiveren Sozialverfassung 
zugleich in- und ausländischem Anlagekapital 
neue, renditeträchtige Chancen zu eröfnen.  
Dieser Versuch geschah jedoch mit untaugli-
chen, da quer zur britischen Tradition der 
„industrial democracy" stehenden Mitteln 
und zudem recht einseitig zu Lasten der Ar-
beitnehmerorganisationen und ihrer seit hun-
dert Jahren erkämpften Privilegien. Insofern 
stieß der Ansatz zu einer umfassenden Kodifi-
kation des Arbeitsrechts in einem einzigen 
Gesetz nicht nur bei den Gewerkschaften und 
der Labour Party auf harte Ablehnung. Er 
wurde auch in Unternehmerkreisen als wenig 
förderlich für das allgemeine soziale Klima 
überwiegend skeptisch aufgenommen. Wäh-
rend sich der Generaldirektor der CBI, Camp-
bell Adamson, noch wenige Tage vor der 
Wahl 1974 öffentlich gegen das Gesetz erklär-
te, meinte ein anderer leitender Funktionär, 
Heath habe „zu viel auf einmal gewollt" und 
dabei schwere taktische Fehler begangen. Das 
Schicksal der „Industrial Relations Act" war 
schon mit dem Boykott durch den TUC prak-
tisch und dann auch de jure und endgültig 
mit den beiden Wahlniederlagen der Konser-
vativen 1974 besiegelt.

2. Produktivitätsabkommen (productivity 
agreements)

Als wesentlich in der „Declaration of Intent" 
vom Dezember 1964 wurde bereits die ge-
meinsam von Regierung, Gewerkschaften und 
Arbeitgebern bekundete Absicht herausge-
stellt, überdurchschnittliche Lohnerhöhungen 
nur noch als Ergebnis gesteigerter Produktivi-
tät „in einer bestimmten Firma oder Indu-
strie“ zuzulassen. Aus diesem Text lassen 
sich bereits sechs zentrale und auch neue Ele-
mente der „industrial democracy“, wie sie 
seit etwa zehn Jahren mit den Begriffen „pro- 
ductivity deals" und „productivity agree-

ments“ 109)  verbunden sind und wie sie auch 
von der Donovan-Kommission als wichtigstes 
Instrument zur Einführung von „geregelten 
Lohnstrukturen auf Unternehmens- und Fa-
brikebene" empfohlen wurden11009), heraus-
arbeiten:

109) Vgl. ausführlich dazu Fischer-Antze, S. 171 ff.
110) Donovan-Report, S. 22 f„ §§ 85, 86; S. 39, § 158;
S. 44 f„ § 181; S. 76 f., §§ 293—295; S. 78 f., § 303; 
S. 83 ff., §§ 318—329.
U111) Donovan-Report, S. 39 § 158.

1. Die Spitzenverbände einigen sich zum er-
stenmal auf staatlich empfohlene nationale 
Lohnleitlinien, bis zur Gegenwart ein bevor-
zugtes Mittel der Inflationsbekämpfung, frei-
lich ohne viel Wirkung.

2. überdurchschnittliche Lohnerhöhungen wer-
den ebenfalls zum erstenmal offiziell nicht 
mehr an den Lebensstandard, an eine Ver-
teuerung der Lebenshaltungskosten oder gar 
an eine radikale Umverteilungspolitik zwi-
schen Löhnen und Gewinnen gebunden, son-
dern, um ein Abwälzen auf die Preise, wie 
bisher, zu verhindern, an eine Senkung der 
Produktionskosten durch eine rationellere 
und effektivere Ausnutzung von Arbeit und 
Kapital.

3. Die Gewerkschaften stimmen mit diesem 
„radikalen Abgehe

111
n von den traditionellen 

Methoden des ,collective bargaining'“ ) 
auch entsprechenden Schritten zur Bemes-
sung, Kontrolle und Durchsetzung des Pro-
duktivitätszuwachses und damit zugleich ei-
nem Verzicht auf ihre eigenen, oft produktivi-
tätshemmenden „restriktiven Arbeitsprakti-
ken" zu. So werden Arbeitsplätze und Pro-
duktionsvorgänge nunmehr nach rational be-
stimmbaren Qualifikationen und nicht mehr 
auf Druck gewerkschaftlicher Machtentfal-
tung besetzt, werden Überstunden und 
Schichtarbeit allein den Produktionsbedürf-
nissen der Firma und nicht mehr lohnpoliti-
schen Zielen der Shop Stewards angepaßt, 
wird der ganze Wildwuchs von „custom and 
practice" in ein klar und übersichtlich, von 
den Tarifparteien vereinbartes System einge-
ordnet und wird vor allem die Lohndrift da-
durch abgebaut, daß alle betrieblichen Sonder-
zahlungen von vornherein bei Abschluß eines 
Produktivitätsabkome ns in die — freilich 
dann erhöhten — Normalstundenlöhne einbe-
zogen werden. Ziel ist der Aufbau eines ein-
heitlich und durchsichtig strukturierten und 
damit auch jederzeit kontrollierbaren Lohn-
systems auf Firmenebene, wodurch gleichzei-
tig einer der Hauptgründe für „wilde" Streiks 
ausgeräumt wäre.



4. Basis der Produktivitätsabkommen ist der 
Konzern (wie z. B. ICI), das Unternehmen 
oder in ihm oft sogar der einzelne Betrieb. 
Die Firmenabkommen sind also weitgehend 
losgelöst vom Industrievertrag (industry-wide 
collective bargaining) und vom Prinzip der 
„joint consultation"; es handelt sich hier 
im Unterschied zum bisherigen „domestic 
bargaining“ um schriftlich genau fixierte Ver-
träge zwischen Management und Gewerk-
schaftsvertretern mit in der Regel beigeordne-
ten Shop Stewards.
5. Das Management gesteht, wenigstens for-
mal, den Vertretern aller im Betrieb vertrete-
nen Gewerkschaften sowie den Shop Ste-
wards beim Abschluß und bei der Verwirkli-
chung der Verträge zum erstenmal offiziell 
ein Recht zur Mitsprache und Mitentschei-
dung (joint regulation) in Produktionsfragen 
als dem Kembereich der „managerial pre- 
rogatives“ zu; „domestic bargaining" und 
„workshop democracy" gewinnen einen förm-
lichen Charakter und überdies eine beider-
seits anerkannte und formalisierte Ausdeh-
nung in Bereiche, die den Arbeitnehmern bis-
her wenigstens de jure als Verhandlungsob-
jekt verschlossen waren; gleichzeitig aber 
wird die einseitige Machtdemonstration der 
Shop Stewards in der Festlegung der Entloh- 
nungs- und Arbeitsbedingungen (unilateral 
regulation) nahezu unterbunden und werden 
diese selbst in einer deutlichen Formalisie-
rung ihrer Position wieder näher an die 
hauptamtlichen Gewerkschaftsfunktionäre 
herangerückt.
6. Der hohe Grad von Formalisierung und Sy-
stematisierung der „industrial relations" auf 
Unternehmens- und Betriebsebene soll an sich 
erreicht werden unter Beibehaltung von zwei 
traditionellen Gestaltungsprinzipien: keine 
Gewerkschaft oder Betriebsvertretung kann 
zum Abschluß eines Produktivitätsabkom-
mens gezwungen werden (voluntarism), und 
der Staat unterstützt die Abschlüsse nur 
durch wohlwollende Absichtserklärungen, 
greift aber nicht direkt ein (abstention of law 
and of State).
Rein technisch orientieren sich die „Produk-
tivitätsabkommen" — das klassische Vorbild 
in En
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gland lieferte 1960 die Esso-Raffinerie in 

Fawley ),  inzwischen folgten weitere Raffi-
nerien, chemische Unternehmen wie ICI, 
Transportunternehmen und die Elektrizitäts-
wirtschaft — ähnlich wie das deutsche Refa- 
System und im Anschluß an F. W. Taylors 
„Principles of Scientific Management" an ei-

nem „Lohnsystem mit festen Stundenlohnsät-
zen, das quantifizierbare Leistungsnormen zur 
Grundlage hat, die nach Techniken der analy-
tischen Arbeitsplatzbewertung bestimmt wer-
den" (Measured Da 113y Work = MDW) ).  Ei-
ner analytischen Bewertung des Arbeitsplat-
zes nach Qualifikation, Leistung, Arbeitsbe-
dingungen etc. (job evaluation) folgt auf 
Grund einer Punktbewertung seine Einord-
nung in ein differenziertes Arbeitsplatzsystem 
(grading) und schließlich die entsprechende 
Lohneinstufung (rating). Ziel dieses Vorgan-
ges sind auch Abbau und Einbeziehung der 
Überstunden und Akkordzuschläge in den 
Normallohn sowie eine Lohnstruktur, die 
nichts mehr gemein hat mit dem früheren 
„autonomen“ und „fragmentarischen" „dome-
stic bargaining".

Fischer-Antze weist an fünf anschaulichen 
Beispielen — Überstundenregelung (overtime 
regulation), Arbeitsplatzabgrenzung (job de- 
marcation), Uberbesetzung (overmanning), 
Handlangerproblem (craftsmen's mates) und 
Lohnstrukturen (pay structures and wage 
drift) — nach1143), wie hier zentrale Wir-
kungsfelder der „restriktiven Arbeitsprakti-
ken" und innerbetrieblicher Tätigkeiten der 
Shop Stewards dem freien Spiel der Kräfte 
entzogen und durch Produktivitätsabkommen 
unter betriebswirtschaftlichen Aspekten in ei-
nen „vertraglichen Arbeit-Lohn-Regelungszu- 
sammenhang“ gebracht, d. h. aber konkret als 
nicht produktivitätsgerecht eliminiert werden. 
In einem Weißbuch des Arbeitsministeriums 
waren 1969 3 500 Produktivitätsabschlüsse re-
gistriert für mehr als 6 Mill. Arbeitnehmer 
(25 °/ der arbeitenden Bevölkerung), und zwar 
vor allem aus dem Angestelltenbereich.

113) Vgl. dazu A. Flanders, The Fawley Productivi- 
ty Agreement, 1964.

“’) Oehlke, S. 235.
114 Fischer-Antze, S. 181 ff.
115) Oehlke, S. 235, 237.

Trotz ihres raschen Vordringens insbesondere 
in den sechziger Jahren sind die Produktivi-
tätsabkommen vor allem bei der Linken hefti-
ger Kritik ausgesetzt. Sie sieht in ihnen eine 
unangemessene Verstärkung der „unterneh-
merischer Verfügungsmacht über den Ge-
brauch der Arbeitskraft" im Interesse betrieb-
licher Rentabilität und unter falscher Vorspie-
gelung scheinbar wissenschaftlicher Kriterien 
den „Ausverkauf der betrieblichen Verhand-
lungsstärke der Shop Stewards" an das Ma-
nagement durch das gewerkschaftliche Estab-
lishment verankert 115 ). Danach, haben die 
Gewerkschaften ihr „Erstgeburtsrecht“ einer 
kräftigen Entfaltung von antikapitalistischer 
Gegenmacht an der Betriebsbasis verkauft für 
das „Linsengericht" einmalig ausgehandelter 



und im Zuge der Inflation schon bald aufge-
zehrter Lohnzuschläge. In der Tat liegt die 
Vermutung nahe116 ), daß manche Gewerk-
schaftsführer bewußt den Vorwurf einer zu 
starken Einbindung in Management-Interes-
sen und auch die Gefahr einer überspannten 
Interessenidentität von „Arbeit* und „Kapi-
tal“ — vielfach steht hinter den Abkommen 
die Partnerschaftsideologie I — auf sich ge-
nommen haben, um in den Betrieben erneut 
Fuß zu fassen und ihre durch das „shop-floor 
bargaining" angeschlagene Autorität gegen-
über den autonomen Shop Stewards und ihren 
work groups wieder zur Geltung zu bringen. 
Freilich haben die Gewerkschaften auf ihre 
eigentlichen Druckmittel wie Streiks, Uber- 
Stundenverweigerungen oder Arbeit nach 
Vorschrift auch in den Produktivitätsabkom-
men nie verzichtet.

116)  Fischer-Antze, S. 180.
117) Trades Union Congress, First Memorandum: 
Trade Unionism, in: Evidence, S. 158, § 252.
118) Confederation of British Industry, First Mem-
orandum, in: Evidence, S. 269, §§ 90—92; S. 275, 
§ 112: S. 278, § 124; Clegg, Industrial Relations, 
S. 152; A. Flanders, Memorandum, in: Evidence, 
S. 576—580; T. Lupton, Memorandum, in: Evidence, 
S. 612 ff.

119) Trades Union Congress: Collective Bargaining 
and the Social Contract, 26. 6. 1974, S. 4, §§ 1—4.

Schwerer dürften Bedenken wiegen, ob nicht 
durch die Zunahme von Finnenabschlüssen 
mit individuellen Lohnerhöhungen die Lohn-
strukturen in England noch unübersichtlicher 
geworden sind, solange sich nicht diese Einzel-
abschlüsse einheitlich, was bisher nicht ge-
schieht, in industrieweite Produktivitätsab-
kommen einpassen, und ob nicht dadurch die 
alte Kluft zwischen „industry-wide" und „do- 
mestic bargaining" nur formalisiert und ze-
mentiert würde — Bedenken, die vom 
TUC 117 ) und von der CBI118 ) in gleicher 
Weise geltend gemacht werden. Nachweislich 
hatten die „productivity agreements' in den 
sechziger Jahren teilweise auch einen inflatio-
nären Sog auf branchengleiche Betriebe, in de-
nen die Arbeiterschaft sofort eine Anpassung 
ihrer Löhne forderte, ohne dann jeweils auch 
eine entsprechende Gegenleistung an Produk-
tivitätszuwachs zu erbringen. Und noch ein 
drittes Bedenken, das bereits schon vor mehr 
als 50 Jahren gegen den Taylorismus erhoben 
wurde: den theoretischen Überlegungen, die 
den Produktivitätsabkommen zugrunde liegen, 
haftet ein starker Schematismus und eine 
übergroße Wissenschaftsgläubigkeit gegen-
über der rationalen Erfassung, Planung und 
Steuerung nicht maschineller, sondern 
menschlicher Arbeitskraft an, ein hoher Grad 
von Vertrauen in die Planbarkeit und mani-
pulative Steuerungsfähigkeit der Industriebe-
ziehungen — eine Hoffnung, die bisher stets 

in der Geschichte der „industrial democracy" 
getrogen hat! Ein abschließendes Urteil über 
die Produktivitätsabkommen kann also erst 
dann gefällt werden, wenn differenziert nach-
gewiesen ist, welchen Anteil sie überhaupt 
an einer gesamtvolkswirtschaftlichen Wachs-
tumsrate neben vielen anderen Komponenten 
haben.

3. Der „Sozialkontrakt0 der Regierung Wil-
son

Unter den Maßnahmen der Regierung Wilson 
zur Bekämpfung der Inflation (counterinfla- 
tionary measures) rangiert nach dem überra-
schenden Wahlerfolg der Labour Party im Fe-
bruar 1974 der „social contract“ ganz vorn, 
jener Stabilitätspakt, mit dem die Labour-Re-
gierung nach vier Jahren interventionisti-
scher Experimente ihrer konservativen Vor-
gängerin (staatliche Lohnkontrolle nach dem 
Heathschen Drei-Stufen-Modell, „Industrial 
Relations Act") gegenüber den Gewerkschaf-
ten erneut in die Bahnen des „voluntarism“ 
zurücklenkte und die im September 1973 be-
reits auf dem Jahreskongreß des TUC erhobe-
ne Forderung nach Wiederherstellung des 
„voluntary collective bargaining" erfüllte. 
Verbunden war dieses Verlangen mit weite-
ren Forderungen nach Preiskontrollen und 
Subventionen für Grundnahrungsmittel, nach 
Maßnahmen zur Steigerung der sozialen Ge-
rechtigkeit und der ökonomischen Expansion 
sowie nach einem geplanten Wachstum des 
Realeinkommens119 ). Gleichzeitig wurde auf 
dem TUC-Kongreß das „Geburtsdokument" 
des „social contract", die im Februar 1973 
vom Verbindungsausschuß des TUC und der 
Labour Party verabschiedete Erklärung „Eco- 
nomic Policy and the Cost of Living", abgeseg-
net. Hier wurde zur Bekämpfung der Infla-
tion eine „kohärente Wirtschafts- und Sozial-
strategie" gefordert, „um die schweren Wirt- 
Schaftsprobleme der Nation zu bewältigen 
und die Grundlage für eine Kooperation zwi-
schen Gewerkschaften und Regierung zu le-
gen“. Weiterhin nahm die Erklärung u. a. eine 
direkte gesetzliche Preiskontrolle zur Beein-
flussung des Tarifklimas, eine umfassende 
Umverteilung von Reichtum und Einkommen, 
höhere Sozialausgaben sowie eine Investiti-
onskontrolle in Aussicht.
Nichts wäre irreführender — schon von den 
Umständen der Entstehung her —, als den 
„Sozialkontrakt“ in die Nähe zur „Konzertier-
ten Aktion" zu rücken. Denn erstens fehlt ihm 
als informelle Vereinbarung zwischen Gewerk-



Schaftsführung und Parteiführung der Labour 
Party — auch hier ist er typisch für die „in-
dustrial relations" — jede gesetzliche Grund-
lage, wie sie die „Konzertierte Aktion" durch 
den Paragraphen 3 des „Gesetzes zur För-
derung der Stabilität und des Wachstums der 
Wirtschaft" vom 8. Juni 1967 erhielt; weiter-
hin sind in ihm nur die Gewerkschaften und 
die Regierung, nicht aber — wie in Deutsch-
land — die Spitzenverbände aus Industrie, 
Handel und Banken repräsentiert, wobei hier 
nicht entschieden werden soll, ob die CBI nicht, 
wie sie mehrfach betont hat, zur Mitarbeit 
aufgefordert ist oder sich einer Aufforderung 
der Gewerkschaften, so lautet deren Vorwurf, 
versagt hat. Jedenfalls erscheint es geradezu 
absurd, von diesem „Sozialpakt" eine „kohä-
rente Wirtschafts- und Sozialstrategie", also 
eine erfolgreiche und stabilitätsgerechte Glo-
balsteuerung für die Gesamtwirtschaft, zu er-
warten, wenn dabei die Privatwirtschaft nicht 
repräsentiert ist. So formulierte Campbell 
Adamson, Geschäftsführer der CBI, schon im 
Herbst 1974 die Wünsche seines Spitzenver- 
bandes: Auch er begrüße die auf lohnpoliti-
sche Mäßigung zielenden Punkte des „Sozial-
vertrages“, erwarte aber, daß die Regierung 
„die Wirtschaft ihre eigenen Angelegenheiten 
regeln läßt, Unternehmen nicht auf Grund fik-
tiver Inflationsgewinne besteuert und sie fer-
ner faire Preise verlangen läßt“.

Aber genau hier tat sich die Kluft zwischen 
Wirtschaft und Gewerkschaften schnell auf: 
Jede Seite erkannte das Freiwilligkeitsprinzip 
nur für sich selbst als Vorbedingung für sta-
bilitätsgerechtes Handeln an, nicht aber für 
die andere Seite. Forderten die Gewerkschaf-
ten als Voraussetzung für lohnpolitische Ent-
haltsamkeit verstärkte staatliche Eingriffe in 
den Wirtschaftsprozeß wie Preis- und Investi-
tionskontrollen, so erwartete die Wirtschaft 
ihrerseits von der Regierung, daß sie die Ar-
beitnehmerorganisationen an die kurze lohn-
politische Leine legen werde. Vergleichen 
lassen sich „Sozialkontrakt" und „Konzertier-
te Aktion" vielleicht nur in der allgemeinen 
Ernüchterung, in die die einst hochgespann-
ten Hoffnungen auf eine „konzertierte" Stabi- 
litäts- und Wachstumspolitik an einem insti-
tutionalisierten „runden Tisch" inzwischen in 
England wie in Deutschland eingemündet 
sind. Sicher aber darf man wohl der „Konzer-
tierten Aktion" angesichts der unterschiedli-
chen gesellschaftlichen Voraussetzungen in 
beiden Ländern auch heute noch eine höhere 
Chance als dem „Sozialkontrakt" einräumen. 
Zudem darf man bei einem lohnpolitischen 
Vergleich zwischen beiden Ländern nie ver-

gessen, daß der „Kuchen", den es bei den 
Lohnrunden jeweils zu verteilen galt und gilt, 
in England angesichts der niedrigen Zuwachs-
raten im Sozialprodukt schon seit Jahrzehn-
ten viel kleiner gewesen ist als in Deutsch-
land und daß auch infolgedessen die Lohnstei-
gerungen bei uns Jahr für Jahr mit einem ge-
wissen Automatismus gleichsam als Gewohn-
heitsrecht erfolgten, Wobei man sich dann mir 
noch um einige Prozentpunkte „zusammen-
raufen" mußte, während diese Erhöhungen in 
England immer wieder hart erkämpft wur-
den.
Im „Sozialkontrakt" machten die Gewerk-
schaften eine stabilitätsgerechte Lohnpolitik 
zur Erhaltung wenigstens des Reallohnes und 
damit auch des Lebensstandards und der all-
gemeinen Konsumkraft sowie Bemühungen 
um eine Eindämmung der Streikbewegungen 
abhängig von einem Bündel sehr weitreichen-
der Zusagen seitens der Labour-Führung: Bei-
legung des Arbeitskonfliktes im Bergbau (was 
unmittelbar darauf durch die noch von Heath 
strikt abgelehnte Erfüllung der Lohnforderun-
gen geschah), Mietenstopp, Rentenaufstockung 
auf wöchentlich £ 10 für Ledige und £ 16 für 
Verheiratete (ebenfalls längst durchgesetzt), 
verschärfte Preis- und Gewinnkontrollen, 
Subventionen für Grundnahrungsmittel, Rück-
nahme von einseitigen Steuervergünstigungen 
für die Reichen, Garantie des Reallohnes und 
des Lebensstandards, Kürzung der Verteidi-
gungsausgaben, staatliche Investitionskon-
trolle (von Wilson bis heute hartnäckig und 
mit Erfolg abgelehnt) sowie Neuverhandlun-
gen mit der EG.

Für den Erfolg des „Sozialkontraktes" erwies 
sich jedoch schon bald eine bereits mehrfach 
angesprochene Strukturschwäche des briti-
schen Gewerkschaftswesens als ein großes 
Hindernis: In dem Maße, wie die Gewerk-
schaftszentrale im General Council gegenüber 
der politischen Exekutive ihre Macht ausbau-
en konnte und dabei dann auch gegenüber 
Wilson auf Kooperationskurs ging, verlor sie 
an Einfluß sowohl gegenüber den angeschlos-
senen Einzelgewerkschaften als auch vor al-
lem gegenüber der betrieblichen Gewerk-
schaftsbasis. Dies zeigte sich bereits auf dem 
Jahreskongreß in Brighton im September 
1974, als der gemäßigte, wendige und pragma-
tische neue Generalsekretär Lionel Murray — 
pikanterweise im taktischen Zusammenspiel 
mit Ken Gill, dem Sekretär einer der Sektio-
nen der Metallarbeitergewerkschaft, der am 
Tage zuvor von der Jahresversammlung als 
erster erklärte Kommunist seit mehr als zehn 
Jahren in den Vorstand des gewerkschaftli-
chen Dachverbandes gewählt worden war — 



das Stillhalteabkommen mit Wilson, der sei-
nerseits zusammen mit seinem linken Arbeits- 
minister Michael Foot und seinem mehr ge-
mäßigten Außenminister James Callaghan in 
die Redeschlacht gegangen war, nur mit 
Mühe gegen den heftigen Widerstand der 
zweitstärksten Einzelgewerkschaft AUEW 
(Amalgamated Union of Engineering Work- 
ers, 1,4 Mill. Mitglieder) und ihres mächti-
gen Bosses Hugh Scanlon durchsetzte. Scan-
lon lehnte das „Erfüllungsmandat" der 
TUC-Führung gegenüber der Regierung 
scharf ab und forderte eine einschneidende 
Vermögensumverteilung, höhere Sozialleistun-
gen und ein viel weitergehendes Verstaatli-
chungsprogramm, als es die Labour Party — 
möglicherweise angesichts der für Oktober 
bevorstehenden Neuwahlen aus taktischen 
Erwägungen — damals zuzugestehen geneigt 
war. Die Metaller drohten bei der Rückkehr 
einer konservativen Regierung ein „wirt-
schaftliches Chaos" an. Demgegenüber stellte 
Murray die Relationen, die sich damals unter 
dem Einfluß militanter Kräfte allzu sehr in 
Richtung auf eine gewerkschaftliche Erpres-
sung von Legislative und Exekutive, also hin 
auf einen Gewerkschaftsstaat zu verschieben 
drohten, wenigstens verbal wieder her: „Die-
se Regierung ist nicht unser Gefangener und 
wir nicht in ihrer Tasche."

Unter einem geschickten Zusammenspiel von 
Generalsekretär und Regierung rief Callaghan 
den Kongreß unter Beifall der Mehrheit auf, 
sich bei der Lösung der unmittelbar anstehen-
den politischen und ökonomischen Probleme 
mitten im Wahlkampf einig hinter die Regie-
rung und ihr Stabilitätsprogramm zu stellen. 
Denn noch einmal wollte die Labour Party 
nicht wie 1969 bei den Auseinandersetzungen 
um das Weißbuch „In Place of Strife" ein Bild 
innerer Zerrissenheit bieten und sich damit 
selbst um ihre Wahlchancen bringen. Den-
noch konnten die Metallarbeiter in den Ent-
schließungen und Absichtserklärungen von 
Brighton ihre Forderungen festschreiben: 
Fortsetzung der bereits eingeleiteten „massi-
ven Umverteilungspolitik"; Beseitigung des 
privaten Mietwohnmarktes; dauerhafte Preis-
kontrollen; wesentliche Erweiterung des ver-
staatlichten Wirtschaftssektors „bei gleichzei-
tiger Respektierung einer gemischten Wirt-
schaft"; Ablehnung der EG; Verurteilung der 
multinationalen Unternehmen als „wesentli-
che Ursache für wirtschaftliche Instabilität 
und Arbeitslosigkeit"; mehr Mitbestimmung 
für die Gewerkschaften auf unternehmens- 
und allgemeinpolitischer Ebene; Mindestlohn 
von £ 30 für eine 40-Stunden-Normalwoche.

Mächtige Gewerkschaften wie die Bergarbei-
ter (National Union of Mineworkers), die Me-
taller (AUEW) und die Transportarbeiter 
(Transport and General Workers Union) ga-
ben zu erkennen, sie würden den „social con- 
tract“ als Stillhaltung auf Zeit nur solange re-
spektieren, als er ihren Interessen diene, 
lehnten aber im übrigen eine Beschneidung 
ihrer Tarifautonomie grundsätzlich ab. Dem-
gegenüber appellierte Callaghan auf dem La-
bour-Parteitag im November 1974 noch ein-
mal an die Nation, dem „Sozialvertrag" zum 
Erfolg zu verhelfen: „Jene, die entschlossen 
sind, diesen Vertrag zu Fall zu bringen, wer-
den diesem Land noch mehr Inflation und Ar-
beitslosigkeit bringen, als es bisher der 
Fall war.“ übereinstimmend prognostizierten 
Wilson, Callaghan und Schatzkanzler Denis 
Healy — Vertreter einer deflationären Haus-
haltspolitik —, der „Sozialvertrag" werde bei 
strikter Innehaltung dem Land zwar vorerst 
(etwa für zwei Jahre) keine Erhöhung seines 
Lebensstandards, aber immerhin doch eine Er-
haltung des jetzigen Standes garantieren.

Die eigentliche Bewährungsprobe für die An-
tiinflationspolitik Wilsons und mithin auch 
für den „Sozialvertrag“ kam im .Frühjahr 
1975, nachdem der Premier in den Oktober-
wahlen des Jahres vorher seine parlamentari-
sche Mehrheit verbreitert und dann Anfang 
Juni 1975 auch die leidige EG-Frage mit dem 
Referendum erfolgreich vom Tisch bekommen 
hatte. Der 32-0/0-Abschluß im Bergbau im 
März 1975 bei einer Teuerungsrate von da-
mals 20 °/o hatte eine deutliche Signalwirkung 
für weitere Lohnforderungen, wenngleich der 
Arbeitsminister Michael Foot ihn unter Hin-
weis auf die besonderen Bedingungen im 
Bergbau hartnäckig als „innerhalb des Sozial-
vertrages" und „gut für das Land" verteidig-
te. Im öffentlichen Dienst wurden Tarif ab- 
Schlüsse von rund 30 °/o die Regel — eine ge-
waltige zusätzliche Belastung für den Staats-
haushalt. Der amtliche Index wies von März 
1974 bis März 1975 eine Steigerung der Lohn-
sätze von durchschnittlich 32,5 °/o und eine 
Teuerung bei den Einzelhandelspreisen um 
21 °/o aus (bei Nullwachstum des Sozialpro-
duktes!). Im Juli 1975 lag die Arbeitslosenzif-
fer mit 1,25 Mill, bei etwa 5% der Beschäftig-
ten; bis Ende des Jahres wurden 1,5 Mill, vor-
ausgesagt, die hohe Zahl der Kurzarbeiter 
und der „verdeckt" Arbeitslosen gar nicht 
mitgerechnet.
Die Alarmnachrichten aus der Wirtschaft 
häuften sich im Juni/Juli in einer derart be-
drohlichen Weise, daß die Regierung nun-
mehr vor der Nation mit ihrer Stabilitäts-
politik und dem vielgelobten „Sozialkon-



trakt“ im Wort stand. Das private, tra-
ditionell vor allem in Versicherungsgesell-
schaften, Bausparkassen und Pensionsfonds 
akkumulierte Anlagekapital drohte einen In-
vestitionsstreik an oder suchte den Weg in 
die renditeträchtigeren Staatsobligationen — 
die einseitige Belastung des Kapitalmarktes 
durch den Staat war ein weiteres Alarmzei-
chen I — mit dem Hinweis, der enorme Ko-
stendruck, das Damoklesschwert der Soziali-
sierungen, eine schlechte Ertragslage und 
uferlose Lohnforderungen garantierten keine 
»fair retums“ in der Privatwirtschaft mehr. 
Anfang Juli erreichte das Pfund Sterling die 
bisher höchste Abwertungsrate von knapp 
30°/0 gegenüber 1971, ein sichtbares Zeichen 
für das schwindende Vertrauen auch des 
Auslandes in die Stabilitätspolitik Wilsons. 
Hierzu die Bank von England: »Der dramati-
sche Verfall des Außenwertes des Pfundes 
Sterling war die marktwirtschaftliche Ant-
wort auf die Tatsache, daß sich der Inflations-
abstand zwischen Großbritannien und den 
meisten Industrienationen ständig verbreitert 
hatte. Zuletzt war das Inflationstempo in 
Großbritannien um 10 bis 15 °/o schneller als 
in den Vereinigten Staaten und in der Bun-
desrepublik' 120).

Gerade der Vertrauensschwund auf den inter-
nationalen Finanzmärkten war bei einem für 
1975 bereits vorausgesagten Zahlungsbilanz-
defizit von 15 Mrd. Mark — das teilweise 
auch auf die verteuerten Olimporte zurückge-
führt wird, aber imerhi n durch weitere Kre-
ditaufnahmen im Ausland abgedeckt werden 
muß — nicht ungefährlich. Die Inflationsrate 
bewegte sich im Juli mit 26,1 °/o ebenfalls auf 
einer Rekordmarke. Healy warnte Anfang 
Mai, die Nation leiste sich einen Lebensstan-
dard, dem keine angemessene wirtschaftliche 
Leistung entspreche. Für jedes ausgegebene 
Pfund würden fünf Pence ins Ausland zur Be-
zahlung der Schulden gepumpt. Wenn Groß-
britannien nicht Schritte unternehme, das ei-
gene Haus in Ordnung zu bringen, „wird die 
Geduld unserer Gläubiger bald erschöpft 
sein". „Wir würden dann mit der schreckli-
chen Vorstellung konfrontiert, uns in ein paar 
Wochen mit öffentlichen Diensten und einem 
privaten Lebensstandard abfinden zu müssen, 
die wir allein aus dem bestreiten könnten, 
was wir verdienen. Ich glaube nicht, daß un-
ser politisches und soziales System eine sol-
che Anspannung aushalten kann." Das unab-
hängige „Nationale Wirtschaftsforschungsin-
stitut“ in England stellte fest: „Unsere Infla-
tion kann man inzwischen als nahezu völlig

,120) Zit. nach DIE WELT, Nr. 151, 3. 7. 1975, S. 6. 

hausgemacht ansehen. Sie wird vorangetrie-
ben durch Lohn- und Gehaltsstei

121

gerungen, die 
den tatsächlichen Preissteigerungen längst 
davongelaufen sind." )
Unter dem Eindruck dieser Daten über die 
„Slumpflation" und zur Hebung der interna-
tionalen Kreditwürdigkeit Englands schoß 
Wilson im Mai seine ersten Warnschüsse ab, 
daß er nunmehr gegenüber den Gewerkschaf-
ten eine schärfere Gangart einzuschlagen ge-
denke: Er unterstellte den streikenden Chrys-
ler-Arbeitern, die um eine Lohnerhöhung von 
£ 8 wöchentlich in den Ausstand getreten 
waren, unter heftiger Empörung politische 
Motive: „Wenn Sie glauben, durch einen 
Streik eine Verstaatlichung des Unterneh-
mens zu erreichen, dann liegen Sie falsch. 
Meine Regierung ist nicht bereit, auch nur ei-
nen Pfennig für Streikaktionen mit politi-
schem Hintergrund auszugeben." 122 ) Den 
Gewerkschaften empfahl der Premier am 
22. Mai im Unterhaus mit Nachdruck stärkere 
lohnpolitische Selbstdisziplin.

In dem dramatischen Kampf um die Rettung 
bzw. Erneuerung des „Sozialvertrages" 
zwecks Eindämmung der Inflation in der er-
sten Julihälfte 1975 entfaltete sich noch ein-
mal — auf zehn Tage zusammengedrängt — 
die jahrhundertalte Problematik der engli-
schen „industrial relations" Am 1. Juli 
eröffnete Denis Healy im Unterhaus das Rin-
gen mit einem sehr ernst formulierten Antiin- 
flationsprogramm: Lohn- und Dividendenstei-
gerungen solt en unter Androhung einer „Bat-
terie von Waffen" bei Nichtbeachtung durch 
die Tarifparteien für ein Jahr auf 10 °/o be-
schränkt werden, um die Inflationsrate in der-
selben Zeit auf ebenfalls 10% und dann bis 
Ende 1976 auf eine einstellige Zahl zu drük- 
ken. Innerhalb von zehn Tagen sollten Indu-
strie und Gewerkschaften „freiwillig“ ihrer-
seits Vorschläge zur Beschneidung der Ko-
steninflation ausarbeiten.
Offenbar war nicht wie unter Heath an eine 
Beschränkung der Tariffreiheit durch gesetzli-
che Lohnkontrollen gedacht, die Wilson als 
„unsozialistisch" ablehnte, sondern nur daran, 
beide Parteien an Lohnleitlinien zu binden, 
wobei freilich die Strafandrohungen konkret 
nur auf die Arbeitgeber zielten, sofern sie hö-
here Lohnzugeständnisse machten. Dennoch 
witterten die militanten Gewerkschaftsführer

121) Zit. nach einem in der WELT, Nr. 149, 1. 7 
1975, S. IV abgedruckten Times-Artikel von David 
Spanier.
122) Zit. nach DIE WELT, Nr. 117, 23. 5. 1975, S
123)
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 Der Ablauf der Ereignisse ist den Tagesmel-

dungen in der Presse nachgezeichnet, ohne daß 
hier jeweils genaue Nadiweise gegeben werden. 



hinter Wilsons Beharren auf dem „volunta- 
rism" nur einen vernebelnden Trick und war-
fen dem Premier vor, mit seinen Leitdaten 
und Sanktionsdrohungen betreibe er „Sabota-
ge" und „Verrat am Wahlmanifest". Scanlon 
drohte, unter diesen Bedingungen seien die 
Gespräche über die Beteiligung der Gewerk-
schaften an der „freiwilligen“ lohnpolitischen 
Selbstdisziplin „fast unmöglich" geworden. 
Aber überraschenderweise signalisierten die 
Bergarbeiter unter ihrem Präsidenten Joseph 
Gormley, zugleich Vorstandsmitglied der La-
bour Party, bereits am 3. Juli auf ihrem Jah-
reskongreß in Scarborough gegenüber Wil-
son, der sich selbst in die „Höhle des Löwen" 
begeben hatte, Kooperationsbereitschaft: Sie 
nahmen eine für den 1. November geforderte 
Lohnerhöhung auf £ 100 wöchentlich vor-
erst auf unbestimmte Zeit zurück — eingedenk 
des dramatischen Appells Wilsons: „Wenn 
Ihr auf dieser Forderung besteht, kann der 
Preis der Zusammenbruch der Demokratie in 
Großbritannien sein." Am 9. Juli billigte der 
Generalrat des TUC unter energischem Ein-
satz seines Generalsekretärs Len Murray für 
die nationale Stabilitätspolitik mit einer 
knappen Mehrheit von 19 : 13 eine obere li-
neare Lohnzuwachsgrenze von £ 6 wöchent-
lich für die nächsten 12 Monate, abweichend 
zu den von Healy vorgeschlagenen 10 %.

Der „Sozialkontrakt" war mit Hilfe der Gemä-
ßigten um Murray vorbehaltlich der Zustim-
mung durch den Jahreskongreß gerettet. Am 
11. Juli legte die Regierung in ihrem Weiß-
buch „The Attack on Inflation" dem Unter-
haus ein Antiinflationsprogramm vor, das 
sich wesentlich an die Vorstellungen des Ge-
neral Council anlehnte und am 1. August in 
Kraft treten sollte: Von dem 6-Pfund-Zuwachs 
wurden alle Einkommen von über 8 500 Pfund 
jährlich ausgenommen (der Generalrat hatte 
ein Limit von 7 000 vorgeschlagen). Die Re-
gierung stellte bereits zur Verabschiedung 
durch das Unterhaus vorbereitete gesetzliche 
Sanktionen zur Einhaltung der Zuwachsgren-
ze — freilich nur gegenüber den Arbeitgebern, 
nicht jedoch geyenüber den Gewerkschaften — 
in Aussicht; eine. Preisstop lehnte Wilson 
als unrealistisch ab, kündigte aber neue 
Preiskontrollvorschriften an. Drohend prophe-
zeite er bei Einbringung der Vorlage im Par-
lament: „Dies ist ein Plan, unser Land zu ret-
ten. Wenn wir in den nächsten 12 Monaten 
unsere Inflationsrate nicht drastisch reduzie-
ren, werden wir einer wirtschaftlichen Kata-
strophe von unberechenbaren Ausmaßen aus-
geliefert sein."
Das Unterhaus stimmte nach einer zweitägi-
gen Debatte am 23. Juli mit 262 : 54 Stimmen 

bei Stimmenthaltung der konservativen Op-
position zu. Aus Protest gegen die Einschrän-
kung der gewerkschaftlichen Tarifautonomie, 
in der er einen Verstoß gegen die Wahlplatt-
formen von 1974 sah, erklärte der Staatssekre-
tär im Schottlandministerium, Roger Hughes, 
seinen Rücktritt; der Arbeitsminister und 
Verbindungsmann zwischen Regierung, Par-
teilinker und Gewerkschaften, Michael Foot, 
deutete denselben Schritt an, falls die Regie-
rung zur gesetzlichen Einkommenspolitik 
übergehen werde. Der Industrieverband lehn-
te die 6-Pfund-Grenze als zu hoch ab, bedeute 
sie doch bei niedrigen Einkommen eine stabi-
litätswidrige Zunahme von 20 °/o. Auf hefti-
gen Widerstand stieß hier natürlich auch die 
einseitige Strafandrohung, wobei noch die de-
likate Frage im Raume stand, was geschehen 
werde, wenn die Arbeitgeber gegen über-
spannte Forderungen ihrer Arbeitnehmer und 
etwaige Streikaktionen vor ein Arbeitsgericht 
ziehen würden. Am 3. September 1975 stimm-
te auch die in Blackpool tagende Jahreskon-
ferenz des britischen Gewerkschaftsdachver-
bandes TUC mit 2 : 1 dem zwischen General-
rat und Regierung im Juli ausgehandelten 
Stabilitätspakt zu, wobei allerdings hier inso-
fern schon eine Verwässerung eingetreten war, 
als die Gewerkschaften von einer allgemei-
nen Erhöhung um wöchentlich £ 6 ausgin-
gen, während die Regierung hierin ein oberes 
Limit sah. Jack Jones, mächtiger Führer der 
mitgliedsstärksten T ransportarbeitergewerk- 
schaft, der zusammen mit den Bergarbeitern 
dem Generalsekretär Murray zu seinem über-
zeugenden Abstimmungssieg verhalf, erklärte 
seine gemäßigte Haltung damit, bei einem Zu-
sammenbruch des Antiinflationsprogrammes, 
einem weiteren Ansteigen der Arbeitslosig-
keit und einer Verschärfung der Spannungen 
zwischen Regierung und Gewerkschaften 
könne Wilson sich zur Ausschreibung von 
Neuwahlen gezwungen sehen, deren Ergebnis 
für Labour noch gar nicht abzuschätzen sei.

Aber wiederum wurden „Zeitzünder" im „So-
zialpakt" eingebaut, die ihm nur eine Lebens-
dauer auf Zeit und auf Gnaden der Gewerk-
schaften verleihen: Für den kommunistischen 
Metallarbeiterführer Kenn Gill war die Ver-
einbarung über die Lohnbeschränkung nur 
„so freiwillig wie eine Vergewaltigung“. Len 
Murray prophezeite eine neue Situation, soll-
te die Arbeitslosenziffer von gegenwärtig 1,25 
MÜL (5,4 %) im Winter auf 1,5 Mill, rücken, 
was für die Gewerkschaften untragbar sei: 
„Arbeitslosigkeit ist keine Zusatzoption für 
die 6-Pfund-Lohnzuwachsgrenze". Weiterhin 
forderte der Kongreß wiederum ein ganzes 
Bündel von Stützungsmaßnahmen von massi-



ven öffentlichen Bauaufträgen über gezielte 
Importkontrollen bis zur zwangsweisen Um-
lenkung von privaten Anlagemitteln der 
Wirtschaft in Kanäle, die Arbeitsplätze si-
chern und neue schaffen sollen (Jones-Plan). 
Einfuhrkontrollen stoßen jedoch bei der Re-
gierung bisher noch auf ebenso harten Wider-
stand wie eine staatliche Investitionslenkung, 
gegen die das Schatzamt bereits seine Beden-
ken angemeldet haben soll.
Auf dem Jahreskongreß der Labour Party in 
Blackpool Ende September/Anfang Oktober 
1975 gelang es den drei Architekten des „So-
zialpaktes", dem Premier Wilson, seinem Ar-
beitsminister Michael Foot und dem Chef der 
Transportarbeiter, Jack Jones, unterstützt u. a. 
von den Bergleuten unter Joe Gormley und 
den Postarbeitern, das Antiinflations-Bündnis 
zwischen der Regierung und den Gewerkschaf-
ten gegen die „sogenannten linken Extre-
misten" (Wilson) an der Parteibasis und ihre 
Forderungen nach Wiederherstellung der vol-
len Tarifautonomie, nach erweiterter Arbeiter-
kontrolle in der Industrie sowie nach einer 
inflationären Reflationspolitik des Schatzam-
tes erfolgreich zu verteidigen. Gormley unter-
strich jedoch selbstbewußt noch einmal, daß 
es sich nur um ein Stillhalteabkommen auf 
Zeit handeln konnte, das die Regierung in 
den nächsten 12 Monaten an der Front der 
Inflationsbekämpfung und der Arbeitslosigkeit 
auf Biegen und Brechen „zum Erfolg ver-
dammte": „Wir haben die Regierung Heath 
vor zwei Jahren gestürzt und Labour an die 
Macht gebracht. Wir müssen dieser Regierung 
jetzt auch eine Chance geben". Michael Foot, 
lange Liebling der Partei-Linken, nunmehr 
jedoch unversehens in der undankbaren Rolle 
eines der aktivsten Krisen-Manager der Wil-
son-Regierung, beschwor in einem rhetorisch 
ebenso brillanten wie inhaltlich farblosen 
Plädoyer für lohnpolitische Enthaltsamkeit und 
eine Kürzung der öffentlichen Ausgaben die 
historisch-politische und organisatorische Ein-
heit von Partei und Gewerkschaften: „Dies 
ist nicht die Stunde der Konfrontation, son-
dern der Allianz zwischen Gewerkschaften und 
Regierung."

Die Tarifabschlüsse im Herbst 1975 und Früh-
jahr 1976 werden also den „social contract", 
vor allem aber auch die Autorität des Dach-
verbandes und seines Generalsekretärs auf 
eine harte Bewährungsprobe bei der Zügelung 
der Einzelgewerkschaften stellen, von denen 
immerhin ein Drittel gegen die Vereinbarung 
gestimmt haben. Im übrigen ist die Vorbehalts-
klausel der Arbeitslosenziffer, deren Zunah-
me die Regierung bereits für den Winter ein-
kalkuliert, ebensowenig zu übersehen wie 

die Palette von einschneidenden wirtschafts-
politischen Forderungen, mit deren Präsenta-
tion Jones und seine Anhänger den Burgfrie-
den jederzeit in Frage stellen können.
Versuchen wir unter dem Vorbehalt, daß die 
Entwicklung noch voll im Fluß ist und des-
halb jedes Urteil nur vorläufig sein kann, 
eine Zwischenbilanz: Der „Sozialkontrakt" 
hat innerhalb des Beziehungsdreiecks Ge-
werkschaften — Staat — Wirtschaft eindeutig 
die Gewichte noch weiter hin zum Staat und 
zu den Arbeitnehmerorganisationen verscho-
ben und damit einen Trend beschleunigt, der 
sich bereits seit 1945 abzeichnet. Gewerk-
schaften und Regierung stehen sich in ihrem 
Bündnis auf Zeit nahezu wie zwei souveräne 
und gleichgewichtige Gewalten gegenüber, so 
daß sich wichtige nationale Entscheidungs-
prozesse vielfach schon — wie die mehrmo-
natige Agonie der Regierung Heath im Win-
ter 1973/74 deutlich machte — von den ver-
fassungsmäßigen Organen weg auf die unkon-
trollierte Ebene interessenpolitischer Kon-
frontation zwischen gesellschaftlichen Macht-
gruppen verschoben haben.
England ist unregierbar geworden — dieses 
harte Wort begegnete dem Englandbesucher 
im Frühjahr 1975 überall. Wenn Wilson, wie 
zitiert, vor den Bergarbeitern bereits den „Zu-
sammenbruch der Demokratie in Großbritan-
nien" als Gefahr beschwor und sein Schatz-
kanzler Healey wenige Wochen vorher mit 
gleichem Tenor angesichts eines Lebensstan-
dards, der von der wirtschaftlichen Leistung 
der Nation nicht mehr getragen werde, Zwei-
fel äußerte, ob „unser politisches und soziales 
System eine solche Anspannung aushalten 
kann“, stellt sich doch die Frage, ob England 
nicht wirklich jetzt ökonomisch-gesellschaft-
lich und politisch an einer Schwelle steht, 
hinter der sich die Defekte in den „industrial 
relations" in der Tat als irreparabel und sy-
stemgefährdend erweisen könnten.

4. Wirtschaftliche Mitbestimmung auf Unter-
nehmensebene

Es gehörte bis vor etwa zehn Jahren zu den 
Prinzipien britischer Gewerkschaftspolitik, 
sich ein Höchstmaß an Kontrolle über die Ar-
beitsbedingungen bei einem Mindestmaß an 
formalisierter Verantwortung und „collabora- 
tion" mit dem „Kapital" zu sichern. Deshalb 
wurden „collective bargaining" und „joint 
consultation" als mehr unverbindliche For-
men der „joint regulation" allen gesetzlich in-
stitutionalisierten Ebenen der Mitbestimmung 
in unternehmerischen Entscheidungsorganen 
(co-determination) nach deutschem Vorbild 



vorgezogen. Hier ist zumindest in der Ge-
werkschaftsführung seit etwa Mitte der sech-
ziger Jahre ein Wandel in Richtung auf das 
deutsche Mitbestimmungsmodell festzustellen, 
der freilich bei den Einzelgewerkschaften 
heute noch auf betonte Zurückhaltung 
stößt.
Zwar zielen neuere Mitbestimmungsforderun-
gen nach wie vor primär auf einen umfassen-
den Ausbau des „collective bargaining“ in 
seinem Themen- wie auch in seinem Gel-
tungsbereich: Einstellung; Ausbildung; Be-
schickung von Maschinen; Arbeitstempo; Bil-
dung von autonomen Arbeitsgruppen, Pro-
duktionsprogrammen und Gruppenmontage 
nach dem Volvo- und Olivetti-Prinzip (job-ro- 
tation, job-enrichment, job-enlargement); Dis-
ziplinfragen; Freisetzung und Entlassung von 
Arbeitskräften; Pensionsrechte; Krankengeld; 
Mindestlohn usf. Darüber hinaus jedoch soll 
die „joint consultation" als eine allgemein zu 
schwach empfundene Form der Mitwirkung 
abgelöst werden durch direkte Teilhabe an 
den Entscheidungen in unternehmerischen 
Führungsorganen. Das würde freilich eine ge-
setzliche Umwandlung des britischen Unter- 
nehmensrechts von einem „single-board- 
System", in dem ein Leitungsorgan (board of 
directors or of management) direkt der Haupt-
versammlung verantwortlich ist, zu einem 
„System of two-tier boards" mit Aufsichtsrat 
(supervisory board) und abhängigem Vorstand 
(management board) voraussetzen.
Bei der Realisierung dieser Forderung, die ge-
genwärtig noch überall im Diskussionssta-
dium ist (Kritiker meinen, sie werde das Par-
lament nie erreichen), sollte man freilich be-
deutsame Unterschiede zum deutschen Sy-
stem nicht übersehen:

1. Der Generalrat fordert von vornherein 
volle Parität für alle Unternehmen mit mehr 
als 2 000 Beschäftigten.

2. Alle Arbeitnehmervertreter im paritäti-
schen Aufsichtsrat sind in ihrer Bestellung 
und Abberufung fest an das Weisungsrecht 
der im Unternehmen vertretenen Gewerk-
schaft resp. Gewerkschaften (hier liegt im 
multi-unionism noch ein ungeklärtes Problem) 
zu binden und gleichsam mit einem imperati-
ven Mandat auszustatten: „...Die Arbeiter-
vertreter sollten nicht durch eng gezogene Er-
fordernisse der Vertraulichkeit unnötig daran 
gehindert werde
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zu erstatten." ) Der Generalrat wendet sich 
auch deshalb gegen die Bildung von Betriebs-
räten (works councils) nach deutschem Vor-
bild, weil diese sich entweder zu sehr von ih-
ren Gewerkschaften zu emanzipieren drohten. 

und insofern dann für die gewerkschaftliche 
Einheit eine Gefahr darstellten oder, wenn 
nicht, einfach als Doppelkonstruktion zur Ge-
werkschaftsvertretung überflüssig sein.

3. Auch bei der Einführung der „co-determi- 
nation" beharrt der Generalrat — zunächst 
jedenfalls noch — im privatwirtschaftlichen 
Sektor auf dem Prinzip des Experimentierens 
und der freiwilligen Vereinbarung zwischen 
den Tarifparteien, während der Staat nur in 
den nationalisierten Industrien, im öffentli-
chen Dienst und bei der Änderung des Unter-
nehmensrechts die gesetzlichen Grundlagen 
schaffen müsse.

4. Offenbar viel schwerer als die deutsche 
tut sich die britische Gewerkschaftsführung 
mit dem Vorwurf und der Gefahr des Interes-
sen- und Loyalitätskonfliktes gewerkschaftli-
cher Aufsichtsratsmitglieder zwischen Mana-
gement und Wählerschaft an der betriebli-
chen Basis. „Das Ziel ist es, eine Form der 
Repräsentation und der Partizipation am Ent-
scheidungsprozeß auf dem Privatsektor zu 
finden, die zwar die Teilhabe an bedeutende-
ren Entscheidungen ermöglicht, aber die Linie 
der Verantwortung der Arbeitervertreter ge-
genüber ihr 125en Wählern bestehen läßt." )

Hier mögen sich die Erfahrungen aus dem Er-
sten Weltkrieg mit der tiefen Vertrauenskrise 
zwischen Gewerkschaftsführung und Anhän-
gerschaft, aber auch die antikapitalistische 
Militanz in zahlreichen Einzelgewerkschaften 
geltend machen, wie sie auf den Jahreskon-
gressen immer wieder gegen eine allzu „kol-
laborierende" und integrationistische Koopera-
tionspolitik des Generalrates durchbricht. Der 
General Council glaubt, das mehr konflikt-
orientierte „collective bargaining“ und die 
mehr partnerschaftliche „co-determination" 
dadurch miteinander vereinbaren zu können, 
daß er etwas künstlich Verhandlungsgegen-
stände überbetrieblicher Tarifkommissionen 
strikt meint trennen zu können von Führungs-
aufgaben a 126uf Unternehmensebene ).

Welche Ursachen liegen diesem Sinneswan- 
del zumindest an der Gewerkschaftsspitze zu-
grunde, der sich 1966 mit dem Positionspapie
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des TUC für die Donovan-Kommission )  
und 1967 mit dem Report der Labour Party

, ‘124) Industrial Democracy, S. 37, § 89.
125) Vgl. Anm. 124.
126) Industrial Democracy, S. 37—40, §§ 89—92; 
Trades Union Congress, First Memorandum: Trade 
Unionism, in: Evidence, S. 164 f., §§ 276—282.
127) Trades Union Congress, First Memorandum, 
Trade Unionism, in: Evidence, S. 160, § 262; S. 164 
bis 168, §§ 275—290; vgl. auch H. A. Turner, Mem-
orandum, in: Evidence, S. 667 f., §§ 24—26. 



über „Industrial Democracy" ankündigte? 
Hier sind vier Gründe zu unterscheiden:

1. Eine große Rolle spielt die Enttäuschung 
über den geringen Grad an gewerkschaftli-
cher Einflußmöglichkeit im Rahmen des 
„Whitleyism" allgemein und in den Organen 
der „joint consultation" sowie den Boards der 
nationalisierten Industrien im besonderen. So 
erschien die vom TUC ausdrücklich damals 
gebilligte Regelung der „joint consultation" 
von 1945 21 Jahre später nur noch als „In-
terimslösung", die jetzt in der g
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Situation ergänzt werden muß“ ) . „Man er-
kennt jetzt immer mehr, daß wenigstens in 
den Industrien in Gemeineigentum auf jeder 
Stufe in der Managementstruktur für Gewerk-
schaftsvertreter der in diesen Industrien Be-
schäftigten eine Vorkehrung getroffen wer-
den muß, daß sie an der Formulierung der Po-
litik und an der täglichen Führung dieser In-
dustrien teilhaben können."

2. Mit der ansteigenden und immer mehr die 
nationalen Grenzen überschreitenden Größe 
industrieller Unternehmen, der immer ausge-
prägteren Kapitalkonzentration, einer ebenso 
zunehmenden Aufteilung, Spezialisierung und 
Verwissenschaftlichung von Management-
funktionen und schließlich auch mit einer 
„wachsenden Entfernung der eigentlichen 
Entscheidungsprozesse von der betrieblichen 
Basis" stellte sich heraus, daß „fundamentale" 
Aufgabenbereiche der unternehmerischen 
Prärogative wie Investitionsentscheidungen, 
Massenentlassungen, Betriebsumstellungen, 
-Verlagerungen, -Zusammenlegungen oder -Still-
legungen, Rationalisierungen, die Fertigungs- 
und Verkaufspolitik oder auch die Einführung 
technischer Neuerungen — alles Punkte, die 
das einzelne Arbeitnehmerschicksal nachhal-
tig bestimmen können — einer Kontrolle we-
der von den Konsultativmechanismen noch 
vom „collective bargaining" oder von den Be-
triebsobleuten her wirklich zugänglich sind, 
zumal da Kollektivverhandlungen und Shop 
Stewards überhaupt nicht in der Unterneh-
mensverfassung verankert sind. Daraus wurde 
die Forderung nach einer gestaffelten Ge-
werkschaftsvertretung „auf den verschiede-
nen Ebenen, auf denen die unterschiedlichen 
Typen von Entscheidungen fallen", bis hinauf 
zum höchsten Leitungsorgan sowie nach Ein-
setzung eines Gewerkschafters als Arbeitsdi-
rektor hergeleitet, wie sie bereits 1967 in der 
Stahlindustrie vertraglich zwischen dem 
Stahlausschuß des TUC und der staatlichen

128) Trades Union Congress, First Memorandum: 
Trade Unionism, in: Evidence, S. 160, § 262.
129) Industrial Democracy, S. 7, § 2.

British Steel Corporation vereinbart worden 
war.
3. Eine gesetzlich und unternehmensrechtlich 
verankerte Mitbestimmung der Gewerkschaf-
ten auf allen Unternehmensebenen bietet die 
Möglichkeit, „die Organisation der Shop Ste-
wards, wo sie besteht, in die eigene Struktur 
zu int 129egrieren" ). Damit ließe sich dann 
auch dem erwähnten Autoritätsverfall der of-
fiziellen Arbeitnehmerorganisation an der be-
trieblichen Basis erfolgreich entgegenwirken. 
„Es ist wesentlich, daß sich alle Wege zur 
Ausdehnung der industriellen Demokratie auf 
die Gewerkschaftsmaschinerie gründen, und 
dies sollte parallel laufen zu einem wachsen-
den Grad von Mitbestimmung in der Gewerk- 
Schaftsdemokratie" ).130

4. Seit 1972 macht sich in der englischen 
Mitbestimmungsdiskussion im Zuge der De-
batten über die Zugehörigkeit zur EG ver-
stärkt der Einfluß Brüssels und über ihn 
gleichzeitig der der kontinentaleuropäischen 
Modelle geltend, insbesondere des deutschen. 
Von der Europäischen Kommission liegen seit 
1972 einander sehr ähnliche Vorschläge vor 
a) für eine Harmonisierung des europäischen 
Unternehmensrechts (Draft Fifth Directive on 
Company Law) und b) für das Statut einer 
Europäischen Aktiengesellschaft. Beide Ent-
würfe gehen von einer Angleichung des eng-
lischen an das deutsche oder niederländische 
Gesellschaftsrecht mit einem „System of two- 
tier boards" aus, sehen aber im Gegensatz zu 
den Vorstellungen der englischen Gewerk-
schaften für die Arbeitnehmervertreter in 
grenzüberschreitenden Unternehmen nur eine 
Drittelparität im Aufsichtsrat vor. Die beiden 
anderen Drittel sollen durch Vertreter der 
Anteilseigner und solche des öffentlichen In-
teresses gestellt werden, wobei letztere 
gleichberechtigt von Anteilseigner- und Ar-
beitnehmerseite zu benennen sind.

130) Industrial Democracy, S. 28, § 65.

Während diese institutionalisierte Fassung 
der Mitbestimmung heute noch sehr umstrit-
ten und in der Schwebe ist, haben zwei weite-
re flankierende und vom Generalrat schon 
seit Jahren geforderte Maßnahmen zum Aus-
bau der „industrial democracy" bereits in der 
„Industry Bill" ihren Niederschlag gefunden, 
die Wilson dem Unterhaus am 17. Februar 
1975 zur zweiten Lesung vorlegte: a) eine 
sehr extensive Fassung der unternehmeri-
schen Informationspflicht gegenüber den Ge-
werkschaften und b) die Möglichkeit von 
„Planungsabkommen" (planning agreements) 
zwischen Unternehmensführung, Gewerk-
schaften und Regierung. Gerade der Punkt a) 
wäre nach Vorstellung des TUC „ein Schritt 



zur Demokratisierung wie auch ein wesentli-
ches Element im Prozeß des ,collective bar  
gaining'" 131).
Für das weitere Schicksal der unternehmens- 
rechtlichen Lösung der Mitbestimmungsfrage 
dürfte wahrscheinlich wichtig sein, daß nicht 
nur, wie erwartet, die „Confederation of Bri-
tish Industry" dem TUC-Modell heftigen Wi-
derstand leistet, sondern auch aus den Einzel-
gewerkschaften inzwischen Bedenken laut ge-
worden sind. So wurde auf dem Jahreskon-
greß in Brighton 1974 ein Antrag der Metall-
arbeitergewerkschaft AUEW, unterstützt von 
einer Postgewerkschaft sowie der mächtigen 
„General and Municipal Workers’ Union“ 
(GMWU) und der „Electrical Electronic Tele- 
communication Union" (EETU), durchge-
bracht, nach dem „jede Ausweitung der ge-
werkschaftlichen Mitbestimmung im indu-
striellen Management als Ausdehnung des 
,collective bargaining’ erfolgen soll und kei-
neswegs die definierte Rolle der Gewerk-
schaften (d. h. die Förderung der Mitgliederin-
teressen) kompromittieren darf". Der „beste 
Weg zur Stärkung der industriellen Demokra-
tie“ sei eine Konsolidierung und Erweiterung 
des Anwendungsbereiches des „collective 
bargaining". „Der Kongreß weist die verbind-
liche Einrichtung von Aufsichtsräten mit Ar-
beitsdirektoren zurück und fordert eine flexi-
ble Lösung, die zwar das Recht zum Verhan-
deln über wichtige Fragen (wie technologi-
sche Umstellungen, Rationalisierungen, Be-
schäftigungsplanung, Entlassungen etc.) ge-
setzlich abstützt, aber die Kontrolle unmittel-
bar auf die Maschinerie des .collective bargain-
ing' überträgt". Auch hier hat sich also wie-
der der traditionelle Grundsatz gewerkschaft-
liche Mitbestimmungspolitik durchgesetzt, ein 
Maximum an Kontrolle von außen zu verbin-
den mit einem Minimum an direkter und ver-
bindlicher Verantwortung von innen.
Härter noch ist der Widerstand von Unter-
nehmerseite, der schon im Positionspapier der 
CBI für die Donovan-Kommission 132) und 
dann u. a. in den zwei eindeutigen Erklärungen 
„The Responsibilities of the British Public 
Company“ (September 1973) und „Employee 
Participation" (Oktober 1974) seinen Nieder-
schlag gefunden hat. Den Gewerkschaften 
wird hier eindeutig der notwendige Wille zur 
Teilhabe an der unternehmerischen Verant-
wortung im Interesse des Gesamtuntemeh- 
mens — in der Tat ein wunder Punkt der ge-
werkschaftlichen Argumentation! — abge-

131) Industrial Democracy, S. 13, § 21.
132) Confederation of British Industry, First Mem-
orandum, in: Evidence, S. 243, § 18; S. 270 ff., §§ 94 
bis 104. 

sprachen und jede Konzeption einer gesetz-
lich verankerten „co-determination" wie einer 
Änderung des Unternehmensrechts energisch 
verworfen als unnötige „Einmischung des 
Staates und des Gesetzes in die delikate An-
gelegenheit der Arbeitnehmerbeziehungen" 
und als Ansatz zum Gewerkschaftsstaat. Die 
Vorschläge der CBI für eine Erweiterung der 
„participation" halten sich freilich ganz im 
traditionellen Rahmen: a) Kommunikation 
(communication) als „Hin- und Rückfluß von 
Ideen und Informationen", b) Konsultation 
(consultation) als Mechanismus zur Einfütte-
rung von Ansichten und Vorschlägen der Be-
legschaft vor einer Entscheidung, „über die 
so weit wie möglich eine Einigung erzielt 
werden soll, über die aber das Management 
die letzte Autorität behält", c) Kollektivver-
handlungen (collective bargaining) als „natür-
liche und potentiell erfolgreichste Methode 
für die Steigerung der Mitbestimmung auf Ar-
beitnehmerseite ".
„Communication“, „consultation“ und „nego- 
tiation arrangements“ auf Unternehmensebe-
ne, heißt es in der Erklärung von 1973 
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vage ),  „ sollen so sein, daß die Arbeitneh-
mer Vertrauen haben werden, daß ihre An-
sichten über die sie selbst betreffenden Ange-
legenheiten voll vom Direktorium berücksich-
tigt werden". „Es ist nicht ,co-determination' 
oder ein Arbeitnehmerveto, das vorgeschla-
gen wird, sondern ein Vorgang, um die Ar-
beitnehmer in den Konsultativprozeß zu brin-
gen, damit ihre Ideen vor einer Entschei-
dungsfindung berücksichtigt werden können. 
Dies setzt offenkundig voraus, daß sie die 
notwendigen Kenntnisse haben müssen, um 
von ihnen aus ihre Ideen und Vorschläge zu 
formulieren. Dieser Prozeß (der Konsultation) 
sollte die Entscheidungsfindung des Direkto-
riums unterstützen, indem er seine Entschlüs-
se mit dem größtmöglichen Maß an Zusam-
menarbeit im gesamten Unternehmen ab-
stützt." Hier treffen sich also der mehr kon-
fliktorientierte Flügel der Gewerkschaftsbe-
wegung und der sozialpartnerschaftlich aus-
gerichtete Unternehmerverband in ihrem bei-
derseitigen tiefen Mißtrauen gegen eine ge-
setzlich institutionalisierte Mitbestimmung, 
deren Ambivalenz in dem Spannungsfeld zwi-
schen Gegenmacht- und Integrationsmodell 
auch in Deutschland besonders in den fünf-
ziger Jahren sehr diskutiert wurde.
Die Donovan-Kommission zeigte angesichts 
derartig widersprüchlicher Positionspapiere 
aus beiden Lagern sowie ähnlich uneinheitli-
cher Erfahrungen bei ihren Erkundigungen in

133) The Responsibilities of the British Public Com-
pany S. 19—21, §§ 54, 56.



Deutschland keine eindeutige Haltung134 ): 
Entsprechend ihrer Gesamtkonzeption beharr-
te sie, unterstützt von TUC und CBI, auf den 
Vorzügen einer „freiwilligen Regelung" und 
auf der Herausstellung des „collective bargain- 
ing" als wirkungsvollster Form der „indus-
trial democracy“. Der Arbeitsdirektor wurde 
mehrheitlich abgelehnt, da er bei dem Zwang, 
schwierige Entscheidungen verantworten zu 
müssen, in einen unüberwindbaren Loyali-
tätskonflikt zwischen Belegschafts- und Fir-
meninteressen kommen könnte. Eine Kommis-
sionsminderheit sprach sich dafür aus, in die-
ser Richtung doch wenigstens auf freiwilliger 
Basis Experimente zu ermutigen, da die ge-
genwärtige Unternehmensverfassung den Ak-
tienbesitzern alle Rechte und den möglicher-
weise viel direkter betroffenen Belegschafts-
mitgliedern keine einräume.

134) Donovan-Report, S. 257 ff., §§ 997—1006.

Ein kurzer abschließender Blick auf das er-
wähnte Industriegesetz, das noch mit vielen 
Abänderungsanträgen die Gesetzgebungsma-
schinerie durchläuft, mag den gegenwärtigen 
Stand der Mitbestimmungsdiskussion in Eng-
land noch einmal verdeutlichen. Mit dieser 
Vorlage steht Wilson bei den Gewerkschaften 
im Wort, die bei den gemeinsamen Wahl-
plattformen 1974 nicht nur die Aufhebung der 
verhaßten „Industrial Relations Bill" von 
1971, sondern auch einen Ersatz forderten, der 
ihre Machtpositionen auf allen Ebenen von 
der gesamtvolkswirtschaftlichen bis hinunter 
zur betrieblichen verankern sollte. Das Ziel 
der Bill, erklärte der linke und inzwischen ab-
gelöste Industrieminister Anthony Wedgwood 
Benn bei der zweiten Lesung am 17. Februar 
1975, mit ausgesprochen klassenkämpferi-
schem Akzent, ist es, „die industrielle Demo-
kratie zu erweitern ... und so daran mitzuhel-
fen, die Verlagerung der Macht zugunsten der 
Arbeiterschaft herbeizuführen".
An drei zentralen Punkten hat sich die Kon-
troverse seit Februar besonders entzündet:
1. National Enterprise Board: Die unter Kon-
trolle der Regierung stehende Unternehmens-
behörde sol  — unter der Auflage, einen „an-
gemessenen" Gewinn zu erzielen—, ausge-
stattet mit einer Verfügungsgewalt über £ 700 
Mill., die auf £ 1 Mrd. erhöht werden können, 
die britische Wirtschaft unterstützen, die in-
dustrielle Leistungsfähigkeit und internatio-
nale Wettbewerbsfähigkeit Englands fördern 
sowie Arbeitsplätze sichern und neue schaf-
fen. Mit diesem Ziel kann sie selbst neue Un-
ternehmen gründen, bestehende subventionie-
ren oder ihre Reorganisation in die Wege lei-
ten, sogar gewinnträchtige Industrieunterneh-

men in öffentlichen Besitz überführen und 
auch in die Privatwirtschaft durch Aktienauf-
kauf einsteigen. Die CBI sieht in diesen sehr 
extensiv auslegbaren Befugnissen des NEB 
den Ansatz zu einer „massiven Expansion des 
öffentlichen Sektors" sowie zu einer „konse-
quenten Erosion der freien Unternehmerwirt-
schaft" und zu einer „Versteinerung (fossili- 
sation) der englischen Industriestruktur' 
durch Herausnahme aus dem marktwirtschaft-
lichen Wettbewerbssystem. Erhaltung der Ar-
beitsplätze und Sicherung der internationalen 
Leistungs- und Wettbewerbsfähigkeit könnten 
in Widerstreit geraten; dann werde, prophe-
zeite die CBI, die Regierung politisch unpopu-
lären Entscheidungen ausweichen und sich 
unter Einsatz von Steuergeldem für den Ar-
beitsplatzerhalt und gegen die Effektivitäts-
steigerung durch Rationalisierung ausspre-
chen. Noch umstrittener sind die folgenden 
beiden Punkte:

2. Planning Agreements: Entsprechend den 
seit Jahren schon vom TUC vorgetragenen 
Forderungen können sich auf freiwilliger 
Grundlage Regierungsbeamte, Unternehmer 
und Gewerkschaften zusammenfinden zu Pla-
nungsabsprachen über die Lage neuer Fabri-
ken, über Investitionsentscheidungen oder 
Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt. Bestel-
lung und Auswahlmodus für die Arbeitneh-
mervertreter in Unternehmen mit mehreren 
Gewerkschaften (multi-unionism) sind noch 
umstritten; die Initiative zu einem „planning 
agreement" kann ausgehen a) von der Regie-
rung selbst, b) von einem Angebot einzelner 
Firmen, c) von den Gewerkschaften, d) unter 
dem Druck finanzieller Schwierigkeiten, bei 
denen sich die betroffene Firma dann an die 
Regierung um Hilfe wendet und einem Pla-
nungsabkommen zustimmen muß.
3. Disclosure oi Information: Eine Firma 
kann auf Antrag des Industrieministers ge-
setzlich verpflichtet werden auf Offenlegung 
ihrer Daten über Kapitalausstattung und -auf- 
Wendungen, über Produktionsausstoß und 
Produktivität, über Verkauf, Export und Be-
sitztitel sowie über andere wichtige Punkte 
ihrer Geschäftspolitik. Diese weit über nor-
male Geschäftsberichte für die Aktienbesitzer 
hinausgehenden Informationen, gegen deren 
Herausgabe die Unternehmen vor einem un-
abhängigen Ausschuß Widerspruchsrecht ha-
ben, müssen den Gewerkschaften als Basis für 
„planning agreements" und auch für das „col-
lective bargaining" weitergegeben werden, es 
sei denn, der Industrieminister verfügt im na-
tionalen Interesse über eine Geheimhaltung. 
Die Industrie befürchtet hier einen Mißbrauch 
mit geheimen Geschäftsinformationen zu La-



sten der eigenen Firma und zum Vorteil der 
in- und ausländischen Konkurrenz. Insofern 
konnte auch hier im Laufe der Beratungen 
durch Änderungsanträge das Freiwilligkeits-
prinzip wieder stärker zur Geltung gebracht 
und vor allem dadurch eine extensive Inter-
pretation zum Nachteil, unternehmerischer 
Geschäftspolitik abgeblockt werden, daß das 
■Schatzamt gleichsam Zug um Zug ebenfalls 
auf eine Veröffentlichung seiner Globalrech-
nungen über die Erwartungen beim Sozialpro-
dukt, auf dem Arbeitsmarkt, bei der Zah-
lungsbilanz, bei den durchschnittlichen Ver-
diensten und bei allen anderen ökonomischen 
Variablen festgelegt wurde. Damit haben die 
Unternehmen die Möglichkeit, unter Verweis 
auf staatliche Informationsversäumnisse je-
derzeit auch die eigenen Offenlegungen hin-
auszuschieben.
Auch hier konnten, da noch alles im Fluß ist, 
nur Trends aufgezeigt werden, die freilich 
alle in dieselbe Richtung weisen: verstärkte 
staatliche Reglementierung des Wirtschaftsle-
bens und immer weitere Expansion des öf-
fentlichen Sektors mit dem Ziel einer volks-
wirtschaftlichen Stabilisierung und Konsoli-
dierung „von oben", nachdem die „voluntari-
stischen" Selbstheilungskräfte „von unten" 
nicht mehr wirkungsvoll genug greifen. Ab-
schließend sei ausdrücklich davor gewarnt, 
die sehr tief sitzenden und geschichtlich be-
dingten Strukturdefekte in den „industrial re- 
lations" allein für die Wirtschaftsmisere ver-
antwortlich zu machen oder gar mit ihnen 
einseitig die Gewerkschaften zu belasten. 
Eklatante Versäumnisse im Management, in 
der Absatz- und Werbungsstrategie, in der In-
vestitionspolitik und in vielen anderen Ent-
scheidungsbereichen privaten Unternehmer-
tums, des Handels und der Banken haben mit-
geholfen, England in bestimmten Industrie-
zweigen und auch gesamtvolkswirtschaftlich 
innerhalb von hundert Jahren vom ersten auf 
einen der unteren Ränge unter den führenden 
Industrienationen absacken zu lassen.
Dies meinte auch Helmut Schmidt, wenn er 
in einer im liberalen ,Guardian' vom 30. Sep-
tember 1975 veröffentlichten
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englischen Krankheit" )  den britischen Ge-
werkschaften einerseits zwar zuviel Klassen-
kampf, zu viele Streiks und eine „abwegige" 
Organisation im Vergleich zu den 16 Indu-
striegewerkschaften in Deutschland vorwarf 
und ihnen zugleich vorhielt, trotz ihrer Mili-
tanz für den englischen Arbeiter „real aus-
gedrückt weniger erreicht (zu haben) als die

, 135)  Teile des Interviews mit dem .Guardian' sind 
wiedergegeben in der .Frankfurter Rundschau' 
Jg. 3t Nr. 227 v. 1. 10. 1975, S. 1.

deutschen Gewerkschaften für die deutschen 
Arbeitnehmer", andererseits jedoch auch zu-
gab, nur schwer unterscheiden zu können, ob 
das schläfrige Management in Großbritannien 
oder die in engstirnigem insularem Denken 
befangenen Gewerkschaften die schlimmeren 
Übeltäter seien. Angeblich soll der Bundes-
kanzler sogar empfohlen haben, das britische 
Spitzenmanagement und die Gewerkschafts- 
führung als völlig ineffektiv gleich gemein-
sam in die Nordsee zu werfen. Ausdrücklich 
strich er dagegen in dem Interview mit dem 
,Guardian‘-Kolumnisten Peter Jenkins den ho-
hen Wert der Mitbestimmung in Deutschland, 
der die meisten englischen Gewerkschaften 
gar nichts abgewinnen könnten, und seine 
Abneigung gegen eine Ausdehnung staatlicher 
Omnipotenz auf dem wirtschaftlichen Sektor 
heraus: „Ich glaube nicht an ein Anwachsen 
der Bürokratie und an die ökonomische Weis-
heit des Staates im industriellen Manage-
ment. “

Auch wird man die Industriebeziehungen mit 
all ihren Krisensymptomen eingebettet sehen 
müssen in eine Gesamtentwicklung, die seit 
dem Zweiten Weltkrieg für England gekenn-
zeichnet ist durch den Verlust seiner einsti-
gen politischen und kommerziellen Welt-
machtstellung, durch den Rückgang der über-
seeischen Kapital- und Dienstleistungserträge 
mit dem Zwang, die Gegenleistungen für den 
traditionellen Einfuhrüberhang sowie die 
nach wie vor vorgenommenen privaten Kapi-
talexporte nunmehr viel stärker als einst aus 
eigener Produktivität erwirtschaften zu müs-
sen, durch die Rüstungsbelastung, die „östlich 
von Suez" erst mit dem Debakel von 1956 
langsam abgebaut wurde, und endlich durch 
die ständigen Zahlungsbilanzdefizite und die 
hohe Außenverschuldung, die das Pfund in-
ternational viel empfindlicher gegen Spekula-
tionen als früher gemacht haben.
Inmitten dieses komplexen politisch-ökono-
misch-monetären Krisensyndroms konnten 
sich die negativen Auswirkungen der be-
schriebenen Strukturdefekte sicher sehr viel 
nachhaltiger als unter den einstigen Bedin-
gungen nationaler und internationaler wirt-
schaftlicher Blüte und Stabilität geltend ma-
chen? Als Kontinentaleuropäer haben wir al-
len Anlaß, uns mit den Problemen Englands 
in voller Solidarität und Kooperationsbereit-
schaft auseinanderzusetzen. Denn im „Europa 
der Neun" gilt verstärkt das, was J. M. Key-
nes einst nach dem Ersten und der amerikani-
sche Außenminister Byrnes nach dem Zwei-
ten Weltkrieg über das besiegte Deutschland 
geäußert haben: Europa kann nicht gesunden 
ohne England und England nicht ohne Europal
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In den Diagnosen der „englischen Krankheit“ als Inbegriff einer schon permanenten 
Wirtschaftskrise wird stets die unheilvolle Rolle der Gewerkschaften, ihrer Militanz und 
ihrer syndikalistischen Anmaßungen herausgestellt. Funktion und Handeln dieser Ge-
werkschaften sind jedoch nur aus einer mehr als hundertjährigen, nahezu ungebrochenen 
Tradition zu verstehen. Diese Kontinuität ist uns Deutschen so ungewohnt, daß uns im 
allgemeinen auch zugleich mit ihr das tiefere Verständnis für Staat und Gesellschaft in 
England abgeht.
Die Untersuchung zur „Industrial Democracy" will deshalb in einer Verbindung von 
geschichtlichem Rückblick und Gegenwartsdeutung einen kleinen Beitrag zum Begreifen 
der sozialen Probleme im heutigen England liefern. Sie konfrontiert in einem ersten 
Abschnitt, um gleich einleitend Mißverständnisse auszuräumen, zwei scheinbar gleich-
bedeutende Zauberworte der englischen wie der deutschen Gegenwartsdiskussion — „In-
dustrial Democracy" und „Wirtschaftsdemokratie" — miteinander, um jedoch sehr be-
deutsame nationale Wesensunterschiede vor einem jeweils ganz anders gearteten histo-
rischen Entstehungshintergrund herauszustellen. „Industrial Democracy" findet seit etwa 
hundert Jahren ihren zentralen Anwendungsbereich im kollektiven Tarifvertrag und in 
der teils ungebundenen, teils institutionalisierten tariflichen Auseinandersetzung; „Wirt-
schaftsdemokratie“ dagegen zielt etwa im Betriebsverfassungs- oder im Mitbestimmungs-
gesetz primär auf die Betriebs- und Unternehmensverfassung, um hier gesetzlich die 
unterschiedlichen Mitwirkungsrechte der Arbeitnehmer und ihrer Organisationen zu ver-
ankern.
In einem zweiten Abschnitt werden Ideologie und Praxis der Mitbestimmung unter dem 
Aspekt des sozialen Konfliktes einander gegenübergestellt. Die Spannweite der theore- 
tischen Konflikt-Diskussion wird — ähnlich wie in Deutschland — angedeutet zwischen 
den Polen einer antikapitalistischen Systemüberwindung auf der einen und einer sozial-
integrativen Harmonisierungsstrategie auf der anderen Seite. Die Frage nach der Reali-
sierung bestimmter ideologischer Positionen führt auf zwei freilich nur idealtypisch von-
einander unterschiedene, in der Praxis aber oft kongruente Anwendungsformen der Mit-
bestimmung (participation): die mehr unverbindliche und eine grundsätzliche Interessen-
identität von „Arbeit" und „Kapital" postulierende „gemeinsame Beratung" (Joint Con- 
sultation) und die in der Regel zu Entscheidungen führenden „Kollektivverhandlungen" 
(Colle'ctive Bargaining).
Die abgestuften Bereiche des „Collective Bargaining" vom Arbeitsplatz über die Arbeits-
gruppe, den Betrieb, das Unternehmen bis hinauf zum umfassenden Industriezweig wer-
den im dritten Abschnitt im Zusammenhang mit der Rolle der „Shop Stewards" auf ihren 
formellen und informellen Charakter überprüft. Traditionell haben Staat und Recht inner-
halb der Sozialbeziehungen zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern in England — ver-
glichen mit Deutschland — viel stärker eine „subsidiäre“ oder „komplementäre", also 
mehr eine den Schwächeren ergänzende und unterstützende als eine interventionistische 
Altemativfunktion.
Dieses von beiden Tarifparteien herkömmlicherweise geachtete Prinzip der „abstention 
of Law and of State“ wird in einem vierten Abschnitt auf seine Vereinbarkeit mit den 
Ansätzen staatlicher Einkommenspolitik vor allem seit 1945 hin überprüft. Im Mittelpunkt 
dieser Analyse steht die These von John Corina/Oxford, nach der staatliche Einkommens-
politik in England gerade infolge der betont „obrigkeitsfernen“ Ausgestaltung der Tarif-
beziehungen seit dem ausgehenden 19. Jahrhundert „ein sozioökonomisches Instrument 
von extremer Instabilität“ ist.
In einem abschließenden fünften Abschnitt werden an vier Punkten die — teilweise ge-
scheiterten, teilweise aber noch erst in der Diskussion befindlichen — Ansätze zur 
Weiterentwicklung der „Industrial Democracy" in den letzten Jahren skizziert: a) die 
mißlungene staatliche Intervention mit der „Industrial Relations Act" von 1971; b) privat-
wirtschaftliche Produktivitätsabkommen nach dem Vorbild der Esso-Raffinerie in Fawley; 
c) der „Sozialkontrakt“ der Regierung Wilson mit den Gewerkschaften zur Inflations-
bekämpfung; d) Pläne zur wirtschaftlichen Mitbestimmung auf Unternehmensebene 
(co-determination) nach deutschem Vorbild.
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